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Der zweite Schritt vor dem ersten 

"Ausländische Strafgefangene sollen 
in Berlin kUnftig bei Vollzugserleich
terungen ebenso behandelt werden 
wie Deutsche . Justizsenaterio Li.mbach 
hat jetzt eine entsprechende Ände
rung der bundeseinheitlichen Ver
waltungsvorschriften für Bedin ver
fügt ." Dies berichtete "Der Tages
spiegel" in seiner Ausgabe vom 
3. November 1989. Die alte Ver
waltungsvorschrift schloß Vollzugs
lockerungen für Ausländer aus, wenn 
z. B. Ausweisungs- oder Ausliefe
rungsverfahren anhängig waren. 

Ober diese erfreuliche Neuregelung 
hinaus scheint die Verwaltung jedoch 
"vergessen" zu haben, wie auslän
dische Insassen die Kriterien erfUllen 
können, um in den Genuß von Voll
zugslockerungen zu korrunen - ohne 
entsprechende Voraussetzungen kein 
Urlaub. So einfach ist das; jedenfalls 
von seiten der Anstalt. Anders läßt 
sich die bisherige Praxis seit ln
krafttreten der neuen Regelung kaum 
erklären. Einem ausländischen In
sassen wurde beispielsweise die Auf
nahme in die Sozialtherapeutische 

Anstalt ausschließlich mit der 
BegrUndung abgelehnt, daß er ab
geschoben werden soll. 

ln einem anderem rall beantragte ein 
Ausländer aus der Teilanstalt 111 die 
Aufnahme in die Teilanstalt V 
behandlungsorientierter Wo!mgruppen
vollzug. Hier auszugsweise aus dem 
Wortlaut des ablehnenden Bescheides: 

" ( ... ) lhrem Antrag vom 8.2.1990 auf 
Aufnahme in die Teilanstalt V vennag 
ich nach eingehender PrUfung nicht 
zu entsprechen, weil Sie nach den 
mir vorliegenden Erkenntnissen 
gegenwärtig Uber nur unzureichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfUgen. 

Neben der Einbindung in das Gemein
schaftsleben der \'Iohngruppe und 
ständige Beteiligung an Vollversamm
lungen wird auch ein besonderer 
Schwerpunkt auf die aktive Teilnahme 
an den bestehenden zumeist 
deutschsprachigen - Lern- und Trai
ningsgruppen gelegt. 

Eine Integration in den hiesigen 
arbeits- und ausbildungsorientierten 
Wohngruppenvollzug erscheint auf
grunddessen in zu geringem Maße 
wahrscheinlich, um eine Behandlung 
mit ausreichender Erfolgsaussicht 
beginnen zu können. ( ... )" 

Das heißt also, ohne ausreichende 
Deutschkenntnisse keine Integration 
in den Wohngruppenvollzug und damit 
keine Behandlung und erst recht 
keine Vollzugslockerungen. Aber 
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werfen wir zunächst einen Blick auf 
die "zumeist deutschsprachigen Lern
und Trainingsgruppen" der TA V fUr 
April 1990 wöchentlich, sofern 
nicht anders ausgewiesen: Deutsch 
für Ausländer; Kraftsporttraining 
(täglich, Mo-Fr); Aquariumgruppe 
(täglich, Mo-rr); Schachgruppe; Ge
sprächsgruppe 1, . 11 und Ill; Deutsch 
filr Araber; Englisch; Sucht-lnfo; 
Soziales Training mit ausländischen 
lnsassen; Bibelarbeitsgruppe; Yoga-
gruppe; Einzelgespräche; religiöse. 
Betreuung tUrkischer Insassen. 

Wie jeder ersehen kann, ein reich
haltiges Gruppenangebot. Warum aber 
werden so viele Deutschkurse fUr: 
Ausländer angeboten? Ohne ausrei
chende Deutschkenntnisse erfolgt 
keine Aufnahme in den \'Iohngruppen
vollzug; und wer gute Kenntnisse 
besitzt, wird kaum einen Deutschkurs 
belegen ... 

Fazit: Mit der Zulassung von Auslän
dern zu Vollzugslockerungen ist der 
zweite Schritt vor dem ersten getan 
worden. Diese Neuregelung wird zur 
rarce, weil die Chancen zu gering 
sind, die Voraussetzungen zu Locke
rungen zu erfUllen. Aber nicht un
dankbar sein. Schließlich ist es toll, 
daß Ausländer - genau wie Deutsche 
- jetzt in den Genuß von Lockerun
gen kommen können; theoretisch zu
mindest ... ; das muß wohl genügen, 
der Öffentlichkeit allemal ... 
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die bei uns schon obligatorischen technischen Schwie
rigkeiten hielten sich bei der zweiten Ausgabe dieses 
Jahres in Grenzen, so daß wir sie "nur" eine Woche 
verspätet erscheinen lassen können. Nach vielen 
Problemen konnten wir endlich auch den Plakatentwurf 
des Gewinners des Preisausschreibens der Deutschen 
AIDS-Hilfe abdrucken. Er ziert die Rückseite unseres 
Titelblattes. 

Ob "Frühlingsgefühle" mit eine Rolle gespielt haben, 
wissen wir nicht, als zwei Insassen der JVA Tegel am 
Freitagmorgen des 20. Aprils 1990 einen Fluchtversuch 
unternahmen. Uber diese zum Teil geglückte Flucht be
richten wir auf den Seiten 10 und 11. Aus diesem 
aktuellen Anlaß heraus haben wir den an dieser Stelle 
ursprünglich vorgesehenen Bei trag über die Anhörung 
vor dem Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages zur 
geplanten Änderung des Strafvollzugsgesetzes (siehe 
auch Seite 19) herausgenorrmen. Er wird in unserer 
nächsten Ausgabe erscheinen. 

Für "Abwechslung" in den letzten Wochen wurde aber 
auch von anderer Seite gesorgt. Am 16. März er
schienen früh um J Uhr drei Staatsanwälte mit einem 
riesigen Polizeiaufgebot in Tegel, um sechs vermeint
lich an einem Mordkomplott gegen einen Staatsanwalt 
beteiligte Strafgefangene in einer Nacht- und Nebel
aktion nach Moabit zu bringen und nach Beweismaterial 
zu suchen und sicherzustellen. Dafür wurden sogar 
Beamte des Sandereinsatzkommandos bemüht. Und da rede 
einer von Personalnot bei der Polizei ... (S. 8). 

In unserer letzten Ausgabe berichteten wir über eine 
Fragebogenaktion in mehreren niedersächsischen Straf
vollzugsanstalten . Dieser Beitrag mit dem Titel 
"Datenschutzskandal in Niedersachsen" veranlaßte den 
Medizinalreferenten im niedersächsischen Justizmini
sterium, uns eine "Richtigstellung" zu schicken. Sie 
erreichte uns leider erst nach Redaktionsschluß. Wir 
werden sie in unserem nächsten Heft veröffentlichen. 

Wesentlich gelassener präsentiert sich die Senatsver
waltung für Justiz. Auch nach einer dreiwöchigen Pro
testaktion der Moabiter Gefangenen lehnte die Justiz
verwaltung es ab, mit den Insassen zu reden. Und den 
Leiter der Abteilung Strafvollzug bei der Senatsver
waltung für Justiz, Christoph Flügge, hinderte es 
nicht, einen vierwöchigen Urlaub anzutreten. 

Die Personalsituation bei uns wird langsam existenz
bedrohlich, nachdem unser bisheriger Drucker seine 
Mitarbeit zum Jl. März beendet hat. Wir suchen also 
dringend neue Kollegen: für den Druck und fürs 
Schreiben. Unter der derzeitigen Situation können wir 
nur hoffen, am 11. Juni mit der nächsten Ausgabe zu 
erscheinen. 
Ihre Redaktionsgemeinschaft plus Hoppelehen 
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Sehr verehrte Frau Prof. Dr. Limbach' 

Seil genau einem Jahr stehen Sie an 
der Spitze der Senatsverwaltung für 
Justiz und haben als deren Sena
tortn eine gewiß nicht leichte Auf
gabe Ubernommen. Ihr Auf~aben
bereich ist sehr vielfältig und be
schränkt sich nicht nur in Reformen 
und die Aufsicht in/über die Berliner 
Vollzugsanstalten. 

Als Inhaftierter in der JVA Tegel. als 
Betroffener also, möchte ich ein Jahr 
nach Ihrer Amtsübernahme einmal 
Bilanz ziehen und die Frage stellen, 
wie es mil den Reformen i.m Berliner 
Strafvollzug heute steht. Betrachtet 
man die Koalitionsvereinbarungen 
zum Bereich Justiz zwischen SPD und 
AL vom 13. März 1989, läßt sich un
schwer feststellen, daß vieles noch 
tm ar~en liegt, und einiges wurde 
gar nicht in Angriff genommen. An 
anderem wird schon viel zu lan~e 
qearbeitet, und einige Neuerun~en 
könnten auch vom CDU/FDP-Senat 
bzw. deren Justizverwaltung stammen. 
Unter Punkt 9 der Koalitionsverein
barungen (Wiederaufnahme der Justiz
vollzugsreform) kann man/frau lesen: 

.,Die letzten 10 fahre der Gegenreform im 

Strafvollzug haben schädliche Wirkungen 

des Freiheusentzuges erheblich verstärkt. 

Eine zukünftige Vollzugspolitik muß 

diese EntWicklung beenden Ein Ausbau 

der ambulanten Hilfen, vom Gesetz ge

forderte Öffnung des Vollzuges und die 

Verbesserung der Lebensbedillgungen 

werden Ecllpfeiler dieser Politik sein. 

Durch diese Maßnahmen und neue Wege 

der Konfliktbewältigung kann d1e Bevöl~ 

kerung besser vor Straftaten geschützt 

werden als durch allein auf Sicherheit 

ausgerichtetes Verwahren und durch Eut 

mündigung der Gefangenen." 

4 'der Iichtblick' 

Brief 
an die Senatorin 

Diese o. g. - längst überfällige -
Vollzugspolitik sollte 12 Monate nach 
Ihrer Amtsübernahme zumindest in 
Ansätzen sichtbar und für die Gefan
genen spürbar sein. Aber nach wie 
vor ist zu bemerken, daß die 
"Sicherheit und Ordnung der Anstalt" 
- oder was dafUr sehallen wird -
SO'-''ie die dam1l emhergehende Ent
mündigung der Gefangenen noch 
immer Tegeler Alltag sind. 

Das wird sich aus meiner Sicht auch 
erst ändern, wenn die Punkte in der 
Anlage 2 (Wiederaufnahme der Voll
zugsreform) erfU11t werden. 

-Neuordnung der Fachaufsicht und der 

\'ollzugsgestaltung (Umsetzen der Reform, 

Motivation der 1\-lltarbeiter in den An

stalten); 

Die Neuordnung der Fachaufsicht war 
nur halbherzig. Abgesehen von Ihrer 
Person, Frau Prof. Dr. Limbach, und 
Ihrem Staatssekretär, wurde ledig
lich der Abteilungsleiter ausg~wech
selt - zu wenig, um die angestrebte 
Refonn ernsthaft umzusetzen. 

Anläßlich Ihrer Rede zum Justizhaus
halt im Abgeordnetenhaus sagten Sie: 

.. Den Mitarbe1terimren und Mitarbeitern 

der Berliner Vollzugsanstalten dürfen wir 

vertrauen, daß sie zwischen den not"'t.()en

digen Resozialisienmgschancen auf der 

einen Seite und dem Restrisiko auf der 

anderen Seite außerordellllich gewissen

haft abwägen." 

Schön \vär's ja. Ich denke, daß 
Ihre Bemühungen, die Mitarbeiter in 
den Vollzugsanstallen im Sinne der 
Vollzugsreform ?.u motivieren, als ge
scheitert an15csehen werden können. 

Dies zu beurteilen fällt uns Gefan
genen, die wir tagtäglich mit diesen 
Mitarbeitern konfrontiert sind, sicher 
leichter als Ihnen. Stellvertretend 
fUr viele andere Mitarbeiter im Voll
zug äußerte sich ein Teilanslalts
leiter in diesem Zusammenhang einmal 
folgendermaßen: "So lange gegen den 
Strom schwimmen wie es geht." Diese 
Aussage machte der Teilanstaltsleiter 
gegenüber Insassenvertretern und in 
Gegenwart eines Anstaltsbeirates. 

Sie. Frau Prof. Dr. Limbach, sehen 
die Bereitschaft der Vollzugsbedien
steten - die schon lange Jahre einer 
völlig anderen Richtung verhaftet 
sind -,im Sinne der Koalitionsverein
barungen mitzuarbeiten, zu optimi
stich. 

-Änderung der Ausführungsvorschriften 

und allgemeinen Verfügungen zum Straf

vollzugsgesetz mit dem Ziel einer Erweite

rung von Urlaub und Vollzugslocke

rungen; 

Die Änderungen der Ausführungsvor
schrif[en zu den §§ 10, 13, 15 und 
35 \\'Urden mehrfach für das Früh
jahr 1990 in Aussicht gestellt. Der 
einzige Entwurf, der bisher vorliegt, 
ist der zu § 10 StVoUzG - und der 
soll auch erst in Kraft treten, wenn 
die personellen und baulichen Vor
aussetzungen dafür geschaffen sind. 
So jedenfalls wurde es der Tegeler 
Insassenvertretung von Ihrem Abtei
lungsleiler, Herrn Flügge, mitgeteilt. 

ln einem 1ntervie''' mit dem Licht
blick (Aus!Sabe Jan./Febr. 1990) 
gaben Sie auf die Frage nach dem 
lokrafttreten der AVs eine schwam
mige Antii.'Ort - ei~entlich gar keine: 
"Aber pra'<lisch hängt die Ausfüh
rung bzw. Durchsetzu~g dieser neuen 
Ausftihnm~svorschriften auch davon 
ab, daß wir mehr Möglichkeiten des 
offenen Vollzuges anbieten können. 
Dann können wir sie in Kraft 
selz<!n." 



Ihre Amwot:"t kann nur für den § 10 
(Offener Vollzug) zutreffen. \'las 
hindert Sie bzw. Ihre Verwallung 
daran, endlich die neuen AusfUh
rungsvorschriften zu den §§ 13, 15 
und 35 (Ausqang/Urlaub) in Kraft zu 
setzen? Und wäre es nicht logischer, 
den Gefangenen erst Ausgang und 
Urlaub zu gewähren und dann auf 
Eignung für den offenen Vollzug zu 
prüfen? \'/urde hier nicht der zweite 
Schritt vor dem ersten getan? Unter 
den Tegeler Gefangenen herrscht die 
Meinung, daß die Umkehrung dieser 
Reihenfolge beabsichtigt ist, um 
keine Entscheidung treffen zu mUssen 
(könnenl. 

Unter den Gefangenen macht sich 
auch die Sorge breit, daß - selbst 
v.•enn die neuen Ausführungsvor
schriften in Kraft treten - letztend
lich die Vollzugsanstalten noch immer 
den Entlassungszeitpunkt durch eine 
Vollzugsplanung bestimmen, die von 
VollverbUßung der Strafe ausgeht. Zu 
dieser Problematik haben Sie sich 
beim lmerview im Lichtblick so 
geäußert: "\'lir wollen erreichen, daß 
- unabhängig von det" Praxis det" 
Strafvollstreckungskammern - in den 
Vollzugsplänen künftig ein früherer 
Zeitpunkt der Strafverbüßuns ins 
Auge gefaßt wird." 

~lieh würde zu Ihrer Aussage beson
ders interessieren - und das gleiche 
Interesse haben sicher die meisten 
Berliner Strafgefangenen -. was bis
het:" getan wurde, um dieses Vorhaben 
tatsächlich umzusetzen. Haben die 
Vollzugsanstalten bis jetzt Anweisun
gen in dteser Richtung erhalten und 
wenn ja, richten sich die Anstalten 
danach? Und zu guter Letzt, welche 
Kontrolle haben Sie darüber, ob 
Anordnungen der Justizverwaltung in 
den Vollzugsanstalten auch beachtet 
werden? Es gibt Beispiele dafür, daß 
Verfügungen lhret" Verwaltung i.n den 
Vollzugsbereichen ignoriert werden. 

Die Praxis der Vollzugsplanung, ins
besondere der Abstellung zum Zwei
drittel-Zeitpunkt, hat sich bis heute 
Ln '<einer \>leise geändert. 

- Gliederung des Vollzuges in kleinere 

Anstalten. Einseitränkende Sicherheits· 

maßtzahmen nur bei gefährlicheil Gefan· 

genen. Offener Vollzug als Regelvollzug

wie uom Strajz1ollzugsgesetz vorgesehen 

Auch dieser PWlkt ist in seiner 
Gesamtheit noch nicht erfüllt. Von 
einer eventuellen Neugliederung des 
Vollzugs ist nichts bekannt. Von den 
Planungen - den Organisations- und 
Koordinierungskonferenzen - sind die 
Betroffenen (die Gefangenen, ver
treten durch die Insassenvertreted 
ausgeschlossen - trotz Ihrer Zusage 
im Juli 1989. Von einer Öffnung des 
Vollzugs nach innen, etwa durch 
Abbau von Zäunen und mehr Frei
zUgigkeit innerhalb der Vollzugs
anstalten ist zumindest hier in Tegel 
nichts zu merken. So war es Ihrer 
VerwaltWlg im Laufe eines Jahres 
nicht einmal möglich, banale Dinge -
wie Änderung der Radiogrößen, 
Zulassung von elektrischen Schreib
maschinen oder Computern zu 
Studienzwecken auf den Hafträumen -
durchzusetzen. Die Besucher- , Frei
und Sprechstundenregelung ist 
genausowenig verbessert worden usw., 
usw. 

Der Sicherheits- und Ordnungs
gedanke ist nach wie vor Maß aller 
Dinge! Auch in der Verwaltung 
herrscht er vor. Das erkennt man 
z. B. an der Ausführungsvorschrift zu 
§ 29 StVollzG (Post- und Briefkon
trolle) . Diese Vot"Schrift hat sich in 
den wesentlichen Dingen gegenüber 
der des CDU/FDP-Senats nicht ver
ändert: Die Post kann geöffnet 
werden, ohne daß der Gefangene 
dabet anwesend sein muß. Dabei wäre 
es so einfach - und nicht etwa pro
blematisch, wie Sie es im lnterviev1 
im Lichtblick sagten die ein
gehende Post nur in Gegenwart des 
Gefangenen ;lU öffnen. Eine solche 
Vot"Schrift gilt im übrigen seit Jahren 
fUr den Paketempfang der Gefan
genen. 

- Stop des gigantischen .Veubaupro

grauuns Keine Yennehrung der Haft· 

plätze. Abbau der Haftplatzreserve. Ver 

besserung der Unterbringung in den vor· 

handenen Bauten. Prüfung, ob fitr ,,,,. t> 

Arbeitsplätze ein Neubau erforderlich •~t; 

Die geplanten Neubauten - Haus Vll 
und Vlll in Tegel - sind vorc-~;;t 

storniert. Zumindest in diesem FunKr 
hält man sich an die Vereinbarungen 
mit dem kleineren Koalitionspartner. 
Ein Abbau der Haftplatzreserve 
vielleicht deren Umwandlung zu 
Anstalten des offenen Vollzuges 
(z. B. Haus I in Tegel) isl 
hingegen bis dato nicht feststellbar. 
Von einer Verbesserung der Unter
bringung in den vorhandenen Bauten 
ist auch nichts zu spüren. In den 
Häusern 11 und I Il der j VA ~ge 1 
gibt es immer noch keine Steckdosen 
- nicht einmal erste Arbeiten dazu 
haben begonnen, nur von der Planung 
war zu erfahren. Allerdings ist davon 
schon seit vielen Jahren zu hören. 

Zu einer verbesserten Unterbringung 
gehört auch die individuelle Einrich
tung der Hafträume, Räume, in denen 
die Gefangenen Uber Jahre, manchmal 
sogar über Jahrzehnte leben müssen. 
Dem entgegen stehen verstaubte 
Hausordnungen und Verfügungen. die 
ebenfalls Jahrzehnte alt sind. 

- Verbesserung der Bedingwzgen in der 

Untersuchungshaft (Beratungsangebote. 

menschlichere Haftbedingungen, kein 

Dauereinschluß, Prüfung der Finanzie· 

mng emer Vertetdigung ab Beginn der 

Untersuchungshaft): 

Die derzeitigen Unruhen in der ]\'A 
Moabit (Hungerstreik, Verweigerung 
der Anstaltskost, Ven.•eigerung der 
Arbeit) zeigen deutlich, daß die Ver
bessenmgen viel zu lange auf sich 
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warten lassen; wie viele Tote muß es 
in der U-Haft noch geben, bis ein 
schnelles Umdenken erfolgt? Den be
rechtigten Forderungen der in der U
Haft streikenden Gefangenen möchte 
ich noch eine Forderung hinzufügen: 
Der Strafvollzug, insbesondere die 
Untersuchungshaft, ist schnellstens zu 
humanisieren! 

-Unterbringung insbesondere von Frauen 

und jugendlichen im offenen Vollzug. 

Nutzung der jetzigen Frauenanstalt als 

Anstalt für den geschlossenen Männer

vollzug. Damit wird eine Entwicklung bei 

den anderen Vollzugsanstalten zum offe

nen Vollzug eingeleitet; 

Daß insbesondere bei den Frauen und 
Jugendlichen der offene Vollzug noch 
nicht die Regel ist, läßt für die er
wachsenen männlichen Strafgefan
genen kaum Hoffnung aufkommen, daß 
er für sie in dieser Legislaturperiode 
zur Regel wird. Frauen und Jugend
liche sind für die Bevölkerung eine 
weitaus geringere Gefahr und zumeist 
Erstbestraftel Wenn sich also für 
diese Personengruppe bis jetzt keine 
Lösung abzeichnet ... 

Die Neustrukturierung der Berliner 
Vollzugsanstalten hängt von den 
Ergebnissen der unlängst begonnenen 
Koordinierungskonferenzen ab. Wurden 
die Betroffenen schon bei den 
Organisationskonferenzen nicht mit
einbezogen und über die Ergebnisse 
unterrichtet, sind sie jetzt auch von 
den Koordinierungskonferenzen aus
geschlossen. 

In einem Schreiben vom 26. Februar 
1990 forderten die lnsassenvertre
tungen, an diesen Konferenzen be
teiligt zu werden. Sie wandten sich 
mit ihrem Schreiben an die Damen 
und Herren der Justiz- Verhand
lungsgruppen der Koalitionsparteien, 
denen sie schon einmal ihre Mitarbeit 
zur Umsetzung der Koalitionsverein
barungen anboten und diese Bereit
schaft zur Mitarbeit auch mit Vor
schlägen zu den neuen Ausführungs
vorschriften unter Beweis stellten. 
Mit Schreiben Ihrer Vel'\1/altung vom 
29. März 1990 wurde den Insassen
vertretern erneut die Teilnahme ver
weigert. Die BegrUndung dafür: "Es 
handelt sich hierbei um Dienstbespre
chungen im Sinne des § 159 StVollzG." 
Das ist sch1ichtweg falsch . An dieser 
Stelle sei der zur Ablehnung heran
gezogene § 159 StVollzG zitiert: 

.,Zur Aufstellung und Vberprüfung des 

Vollzugsplanes und zur Vorbereitung 

wichtiger Entscheidungen im Vo llzuge 
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führt der Anstaltsleiter Konferenzen mit 

allen Beteiligten durclt. · 

Hierzu l<ann man unter Calliess/MUller
Dietz Randnummer 3 nachlesen: 

.. Auch zur Vorbereitung wichtiger Ent· 

sclzeidungen im Strafvollzug ist der 

Anstaltsleiter verpflichtet. Konferenzen 

durchzuführen. Hierbei geht es bei der 

Teilnehmerbesetzung nicht in erster Linie 

darum, wer an der Behandlung maß

geblich beteiligt ist, sondern wohl eher 

darum, wer von diesen Entscheidungen 

maßgeblich betroffen sein wird (z. ß. Ver· 

änderungender Arbeitszeit, Bauvorhaben 

etc.). In diesem Fall sollten jeweils J'rfit· 

gliederjeder 'Statusgruppe· bei den Kon· 

ferenzen anwesend sein, die der Vorberei

tung wichtiger Entscheidungen im Voll

zugedienen. Dabei ist auch die Teilnahme 

der Gefangenen bezüglich bestimmter 

Tagesordnungspunkte durch das Gesetz 

nicht ausgeschlossen. sondern kann sogar 

im Hinblick auf § 160 erwünscht sein. 

Über die Konferenzen sollte ein Protokoll 

angefertigt werden. Dieses dient der 

Zusammenarbeit und praktischen 

wa~ i~h er)te 

4
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Umsetzbarkeil dadurch, daß der Informa

tionsfluß zwischen den Beteiligten her

gestellt oder verbessert wird." 

Es bleibt zu hoffen, daß in dieser 
Angelegenheil noch ein Umdenken 
erfolgt . 

- keine C.:nterbringung von Gefangenen 

im Hochsicherheitsbereich der JVA 

Moabit. Sofortiger Umbau zum Werkstatt

oder Freizeitbereich. Auflösung der Siche

rungsgruppen und Verlagerung ihrer Auf

gaben auf den übrigen allgemeinen Voll

zugsdienst. Prüfung, ob und wie Arrest

und Absonderungszellen benutzt werden ; 

Dieser Punkt der Koalitionsverein
barungen ist wenigstens teilweise um
gesetzt worden. Der Hochsicherheits
trakt wurde abgeschafft und die 
Tegeler Sicherungsgruppe aufgelöst. 
Bei der Nutzung der Arrest- und 
Absonderungszellen hat sich nichts 
geändert. Nach wie vor werden 
Gefangene schon aus geringfügigem 
Anlaß mit dieser Art von Diszipli
narmaßnahme belegt. Besonders arg 
daran ist, daß sich der Gefangene 
nicht einmal dagegen wehren kann -
et\va durch einen Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung , denn 
eine positive gerichtliche Entschei
dung verhindert die 'viaßnahme nicht; 
sie gibt dem Gefan~enen höchstens im 
~Jachhinein Recht. Doch was nützt 
ihm das? 

D~s i sf e,·~ l.vft Sfl~t(""1 · 
Ua11 bi/Jef s1ät ein., e~w:Js 
zv sehe"', ab~.,- ;,." /Vivk
{l'&ltuil- ~;hü 4~s ~·v ~tid...t'. 



Im übrigen sind die zulässigen 
Disziplinarmaßnahmen durch das 
Strafvollzugsgesetz (§ 103) geregelt 
und staffeln sich Je nach Sch\\·erc 
der "Verfehlu~en" des Gefangenen 
in den Punkten 1 bis ~. Ptmkt 9 
(Arrest) darf nur wegen schwerer 
oder mehrfach wiederheller Verfeh
lungen verhängt werden. Schizophre
nie am Rande: Für einige Liter 
"Angesetzten" ( selbstgebrautes alko
holisches Getränk) wird Arrest ver
hängt Drogenkonsum Jeder Art 
(letztendlich ein Straftalbestand) 
bleibt ohne Folgen. 

- i\'euorduung der medizinischen Versor

gung. ,\ngllederung an städl1sclze Einrich

llmgen 

- Fachaufsicht über die I.eltrerinnen und 

Lehrer im Vollzug durch die Schulve1Wal

tung 

- Aufstockung der finanziellen .\litte/ für 

externe .\-litarbeiter zmd Therapeuten 

Alle o . g. Punkte bzw. deren Um
setzung sind sehr kostenintensiv. 
Deshalb werden Sie auch von seilen 
der Getangenen auf Verständnis rech
nen können. wenn diese Aufgaben 
nicht schnell gelöst werden. 

- Akteneinsicht in Gefangenenpersonal

akten 

ldt ha~· 1/us/:f~~.,_ ~ 
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Hier liegt nach Aussage ihres Abtei
lungsleiters schon der zweite Ent
wurf vor. In Kmft treten soll eine 
neue Regelung aber erst nach Ab
stimmung mit den anderen Bundes
ländern. Was mich hierbei verwundert 
ist die Tatsache. daß andere Bundes
länder auch allein entscheiden 
können und niemand sich nach den 
Berliner Belangen oder Vorstellungen 
orientiert. BeispielswelSe ist es ver
wunderlich, daß es hier in Berlin 
nicht möglich ist . Fernsehgeräte für 
jeden Gefangenen zu erlauben. ln 
anderen Bundesländern wie in 
Harnburg - oder seit kurzem in der 
JVA Diez - sind Fernsehgeräte gene
rell erlaubt. Ähnlich verhält es sich 
übrigens mit den löhnen für Straf
gefangene. In einem Schreiben des 
Bundesministers fUr Justiz vom 
8.2.1990 an einen Te~eler Straf
gefangenen (Az. 11 B 2 . AR - Z B 
1519/89 - ) heißt es dazu: 

"Nach der verfassungsmäßigen Ord
nung der Bundesrepublik Deutschland 

Suw4~ wit.. d~t' 
dAu(~wv~ ~ :>limnd's ~ 
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ist der Vollzug der Freiheitsstrafe 
... ngelegenheit der Landesjustizver
waltungen. Hierzu gehört auch die 
Festsetzung des Arbeitsentgelts. Auch 
zur Zahlung des Arbeitsentgelts im 
Vollzug der Freiheitsstrafe sind aus
schließlich die Vollzugsbehörden der 
Länder verpflichtet." 

Hier kann man steh des Eindrucks 
nicht erwehren, daß man sich bei 
allem was für die Gefangenen positive 
Auswirkungen hat sehr schwer tut. 

- strikte Beachtung und Umsetzung 

gerichtlicher Entscheidungen zum Straf

vollzug 

Hierzu fehlt es leider an ausreichen
den Informationen um zu beurteilen. 
ob sich hier in positiver Hinsicht im 
vergangeneo Jahr etwas verändert 
hat. Aus eigener Erfahrung - em ge
wonnener Rechtsstreit gegen die 
Vollzugsanstalt im April 1989. der 
aber nichts daran änderte, daß 
meinem Antrag seitens der 
Vollzugsanstalt stattgegeben wurde -
meine ich aber, daß sich noch nichts 
geändert hat. 

Dieser Überblick über das, was die 
Koalitionspartner im März 1989 ver
einbarten und dem. was bisher davon 
erreicht wurde, mag Ihnen, Frau 
Prof. Dr. Limbach, vor Augen fUhren. 
daß hier dMnnen dringend Handlungs
bedarf besteht. 

Die Stimmung unter den Gefangenen 
ist nicht mehr nur von Ungeduld und 
Erwartungen geprägt. die Stunmung 
unter den Gefangenen ist ausgespro
chen schlecht! Aktionen oder gar 
Eskalationen können nicht aus
geschlossen werden. Es bleibt zu 
hoffen. daß sich bald etwas zum 
Positiven in den Vollzugsanstalten 
ändert, und daß sich die Verwaltung 
gegenüber den Anstalten endlich 
einmal durcflsetzl. 

Hochachtungsvoll 

Klaus Kaliwoda 
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Chicago in d 
Am Morgen des 16. März, gegen 3 
Uhr, erschienen vor der Justizvoll
zugsanstalt Tegel 150 Polizeibeamte 
und drei Staatsanwälte. \'/ie die 
Tagespresse mitteilte, befanden sich 
unter den Polizisten auch Beamte des 
Sendereinsatzkommandos (SEK), die 
mit Maschinengewehren bewaffnet 
waren. Ausgelöst hatte die ganze 
Aktion der vertrauliche Hinweis eines 
Gefangenen, der der Staatsanwalt
schaft Berlin mitgeteilt hatte, daß 
gegen den Staatsanwalt Flit~inheuer 
ein "Mordkomplott " laufen solle. 
Nach Angaben des Informanten solle 
fUr den Tod von ratkinheuer SO 000 
bis 70 000 DM gezahlt werden. 

Die Polizeibeamten hätten sich besser 
vorher mal informiert, wie die 
Situation nachts in Tegel ist. Selbst 
beim besten Willen können da Gefan
gene keine Ausbruchsversuche durch 
die Türen unternehmen. Das einzige, 
was möglich wäre, daß sie durchs 
Fenster gehen könnten, aber die 
Türen werden von außen verschlossen 
und verriegelt. Es ist quasi unmög
lich, durch die Tür abzuhauen. \1/arum 
dann so viele Polizisten die Aktion 
sicherstellen mußten 1st eine 
Angelegenheit, die nicht nur mir 
merkwürdig vorkommt. 

Die günstige Gelegenheit · wurde 
natürlich gleich beim Schopfe 
gepackt und allen Beamten, die nicht 
im Dienst und flir deren Schränl<e 
keine Schlüssel da waren, wurden die 
Schränke aufgebrochen, um "Beweis
mittel" sicherzustellen. Ein Beamter 
mußte mit zur Gothaer Straße (Poli
zei~ewahrsam) und wurde erst am 
Nachmittag wieder zurückgebracht. 

Den Anstaltsleiter holte man morgens 
eilig aus dem Bett und karrte ihn in 
die Anstalt, damit er sozusagen alles 
aus nächster Nähe miterleben konnte. 

Die Angaben des Informanten reich
ten aus, um in der Justizvollzugs
anstalt Tegel einen Einsatz zu 
fahren, wie man ihn in dieser Grö
ßenordnung noch nicht erlebt hat. 
Da wurde weder der Anstaltsleiter 
von Tegel noch sonst irgend Jemand 
von der Justiz informiert. Die 
Beamten erschienen morgens einfach 
mit Durchsuchungsbefehl und - was 
besonders pikant ist - mit Maschi
nengewehren bewaffnet, um Gefan
gene, die unter Einzelverschluß 
waren, an Straftaten zu hindern. 

Volks
blatt 
Berlin 
vom 
17.3.1990 
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Anschlag verhindert 
Häftlinge wollten Oberstaatsanwalt ermorden 

Berlin (ulp) 
Einsitzende Häftlinge der 

Strafanstalt Tegel, die dem 
Bereich der Rauschgiftkrlmi· 
nalität zugeordnet werden, 
sollen nach Angaben der Ju· 
stiz einen Mordanseblag auf 
Oberstaatsanwalt Hans-Jür· 
gen Fätklnhäuer geplant ba· 
ben. 

Fätkinhäuer, der sich bei der 
Aufdeckung des Korruptions· 
skandals um den ehemaligen 
Charlottenburger Baustadtrat 
Wolfgang Antes einen Namen 
gemacht halte, ist gegenwär
tig als Leiter der Abteilung zur 
Bekämpfung der organisierten 
Rauschgiftkriminalität beim 
Landgericht tätig. 

In einer großangelegten Ak· 
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tion durchsuchten gestern von 
3 Uhr morgens bis 13 Uhr mit· 
tags 150 Polizeibeamte einer 
Spezialeinheit und drei Staats· 
anwälte Zellen, Aufenthalts· 
räume und Arbeitsstätten 
zahlreicher Häftlinge in der 
Tegeler Haftanstalt. 

Begründung für die Durch
suchung: Verdacht auf Anstif
tung zum Mord und Drogen
handel. Dabei erließen die Be· 
amten gegen sechs Häftlinge 
im Alter von 30 bis 50 Jahren 
erneut Haftbefehl und be· 
schlagnahroten nach Angaben 
von Oberstaatsanwalt Dieter 
Neumann .mehrere Kisten· 
BeweismateriaJ. Das Material 
müsse jedoch erst noch ausge· 
wertet werden. 

Fortsetzung Seite 9 

Häftlinge wollten 
ein "Zeichen setzen .. 

Mordkomplott gegen Oberstaatsanwalt vereitelt 
Fortsetzung von Seite 1 

Das Mordkomplott sei der Justiz durch einen Hinwels vor 
wenigen Tagen bekanntgeworden, sagte Neumann. Diesen 
Hinwels habe man ernst genommen. Der Tippgeber habe be
richtet, daß Häftlinge der RauschgUtszene einen Killer anheu· 
ern wollten. der Fätkinbäuer gegen Bezahlung von 50 000 bis 
10 000 Mark erschießen sollte. 

• Wir können nicht hinneh
men, daß unsere Mitarbeiter in 
einer solchen Situation hilflos 
dastehen·, äußerte Neumann. 
In der HoHnung .schneller· zu 
sein als der Gegner, habe man 
sich zum Handeln entschlos
sen. Das Geld für den gedunge· 
nen Mörder sollte den Anga
ben zufolge aus der Rausch
giftszene der Strafanstalt 
stammen. Ob Geld bei der 
Durchsuchung gefunden 
wurde, konnte gestern nicht 
gesagt werden. 

Als möglichen Anlaß für die 
Mordpläne nannte Neumann 
gestern ein .ganzes Motivbün
dal". Die Abneigung der Häft
linge gegen den Oberstaatsan· 
walt beruhe .nicht auf einem 
Einz.elfa II". Fätkinhäuer gelte 
als .. bekannt und gefürchtet in 
der Szene". Mit seiner Ermor
dung hätten die Einsitzenden 
offenbar .ein Zeichen setzen" 
wollen. Es sei eine .einmalige 
Situation· für Berlin, duß auf 
einen Staatsanwalt ein im Ge
fängnis geplanter Mordan
schlag verübt werden sollle. 

Ober die Herkunft des Killers, 
den geplanten Tatort und die 
Tatzelt sowie auf den Hinweis
geber wollte Neumann ge
stern mit Hinweis auf die lau
fenden Ermittlungen keine nä· 
heren Angaben machen. 

Hinweise auf einen politi
schen Hintergrund der geplan· 
ten Tal gebe es nicht. Einer der 
sechs Festgenommenen, die 
von Tegel in die Haftanstalt 
Moabit gebracht wurden, sei 
dem Bereich der Schwerstkri
mmalität zuzurechnen. Alle 
gehören z.u dem Personen· 
kreis, die lange Ha flstrafen ab
zusitzen hätten. Die Verfah
ren gegen sie seien teilweise 
von Fätkinhäuer eingeleitet 
worden. Eine Person komme 
aus dem Bereich der Korrup
lionsaff<iren, dem sogenann· 
len Tiefgaragenprozeß. In 
diesem Zusammenhang wur
den mehrere Personen aus der 
Unterwelt zu hohen Haftstra
fen verurteilt. 

Neumann sagte, 
häuer mache seine 
.. ganz normal weiter·. 

Fälkin
Arbeit 

ulp 
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Die ganze Aktion war nkht nur 
ungeschickt. sendem auch taktisch 
völlig unnötig. Zehn Beamte hätten 
ausgereicht, um in aller Ruhe die 
Zellen zu durchsuchen. Aber 
scheinbar hat die Polizei doch 
keine de i Personalschwierigkeiten, 
wenn sie für solche Wasserschlacht
Aktionen so viele Beamte einsetzen 
kann. 

Für mich ist klar. daß sich diese 
Aktion in keiner We1se gegen die 
Justizvollzugsanstalt Tegel richtet. Es 
ist deutlich ein Affront gegen die 
Senatorin für Justiz, Frau Prof. Dr. 
]utta Limbach. Ihr wollte die all
mächtige Staatsanwaltschaft einmal 
zeigen, was eine Harke ist. denn die 
Senatorin hatte sich nicht alles, was 
die Herren Staatsan-..•älte ausbrühten, 
gefallen lassen. Außeroem gab es 
gleich den Effekt, der Öffentlichkeit 
vorfUhren zu können, was für bitter
böse Buben doch in der justizvoll
zugsanstall Tegel einsitzen, und daß 
man solche "Berufsverbrecher" - wie 
sie der Vorsitzende des Bundes 
Deutscher Kriminalbeamter (BDK) 
einmal nannte - nicht in den offenen 
Vollzug verlegen kann. 

Tatsache ist aber. daß steh dte 
Zahlen der Rückfälle im offenen 
VollzuQ im normalen Rahmen halten. 
Vnd T~tsache tst a~.&ch, daß irotz des 
angeblich leichteren Vollzuges 
keine erneuten Straftaten vvn 
Inhaftierten in der Öffentlichkeit 
berichtet werden konnen. Scheinbar 
e111 Zeichen, duß die Rechnung auf
geht. Und das wäre doch fur d1e 
EisenbeiGer unter der Sr.a<. •sanwalt
schaft et,.•as Unmöglic 1es: oaß die 
Gefangenen sich nicht so verhalten. 
.... ie man es von thnen erwartet. 

Wenn man Uberlegt. daß die Staats
anwaltschaft in Berlin auch die 
Vollstreckungsbehörde ist. ist es 
erstaunlich. daß in einer solchen 
Nacht- und Nebelaktton sechs am 
Mordkomplott venneint1idi Beteiligte 
nach ~loabit verbracht werden. Viel
leicht sollte einmal der Informant 
genauer durchleuchtet werden. Wer 
die Gefangenen si.nd. die nach Moabit 
verlegt wurden, tst im Knast allge
mem bekannt. ',•hr sehen daher mcht 
ein, d~e Namen in die Öffentlichkeil 
zu bringen. Auch der Staatsan'.·:alt 
Fätkinheuer ist in Gefangenenkreisen 
hinreichend bekannt. Seine Metho<.len, 

Straftaten aufzuklären, sind nicht 
unwnstritten. Aber was soll es, 1ch 
kann mtr mcht vo~te~len, daß 
jemand von regel aus ein Mord
komolea gegen emen Staatsanwalt 
einfädelt. Sicherlich ·w-ollte sich da 
Jemand Vollzugslockerungen oder 
iihn1iche \'ergünstlgungen verdienen. 

-gä.h-

Süddeutsche Zeitung vom 17.3.1990 

Häftlinge planten Mord 
an Oberstaatsanwalt 

Berlin (dpa) - Höftlinge der Berliner Ju· 
sttzvollzugsanstalt Tegel sollen die Ermor• 
dung des Lt•lters der Abteilung Organi· 
sierte Rnuschu•ftknltl.Ulalltat be1 dPr BPr· 
Iiner Stanbanwall$Chalt geplant haben. 
Der .K1ller" sei bereits für 50 000 b:s 70 000 
~tark gedungen worden. Wie ein Sprecher 
der Stantsanwnltschaft !lm Wocherwnde 
mitteilte. Das Geld stamme aus der 
Rauschgifts<ene. Den Angaben zufolg<' 
flogen die :'\iordpläne durch Hinweise ei
nes Informanten aut 150 Beamtl' ·von 
StaatsHnwaltschaft und Polizei durch· 
suchten das Tcgeler Ge!ängms. Gegen 
sechs Strnfgefa114:ene im Alter \'On 30 b1s 
SO Jahren wurde Haftbe~bl erla~wn. 

Die Tageszeitung vom 17.3.1990 

Mordkomplott gegen Oberstaatsanwalt 
Sechs Häftlinge des Tegeler Knastes sollen auf den Oberstaatsanwalt Fätkinheuer einen Mordanschlag geplant haben I Einer der Häftlinge 

ist der Gastwirt Manne Brumme. der Fätkinheuer bei seinen Ermittlungen zum Antes-&-Co. -Skandal ins Netz gegangen war 
Auf den Oberstaatsanwalt der Ab· 
tellung furorganisierte Rauschgift · 
knminalitat. Hans-Jürgen Fätl;in· 
heuer (421. s.oll •on sechs ln,:b>tn 
derTegelor Haftanstab ein \1ord<in · 
schlag geplant worden sein. OJ., hat 
der Vertreter d~ Generalst.Ut>an· 
walts. Oberstaatsanwalt Neumann. 
gestern nachmmag in einer eihg an· 
beraumten Pressekonferenz mnge· 
teilt. 

Nach Angaben von Neumann hat 
die Staatsanwai~M:hafi von emem 
T1pgeber den ·sehr ernst• zu nch· 
menden Htnl'oCIS bekommen. daß 
der Killer. der Fätkmbeuer lur eme 
Summe von SO. ()()()bis 70.000 Ma.rk 
er-.chielkn sollte. bereits gedungen 
worden l'oar AlsTaunotiv,·ennute· 
te Ncumann. daß die mutmaßlichen 
Auftraggeber an dem ·be~annten 
und gefürchteten• Staatsanwalt Fat
kinheucr Rache nehmen und ihn un· 

schädlich machen wollten. w~1l Filt· 
kinheuer in Berlin in •\'order>tcr Li· 
me• geg~n das organisierte Verbre· 
chen erminle. 

DieMoabiterStaat>Jlnv.2ltschait 
hine den Vorfalllieber gche1mge· 
halten. um die ·hochbn,;rnten Er
mmlungen• nicht zu gcfahruen. Sie 
haue sich dann aber doch zu der 
Pres~ckonfereßl geLwungen gese· 
hen. weil di~ Polize1presse.,telle 
nicht vor der Offentliehkeil verber
gen konnte. daß die Tegeler Haftan· 
~talt gestern morgen von emem 
ISOköpfigen Polizeiaufgebot 
durch~cht worden v.ar: Dsc Beam· 
ten, unter denen steh auch mu Ma· 
'chmengewehren bewaffnete Ange· 
hörige de; Sonderein.•at7komman· 
dos (SEK) befanden. waren gegen 
drt1 Uhr morgen~ 1m Beiseln von 
drei StaatSanwälten in der Tcg~lcr 
Tellanstalt 11 eingerückt und hauen 

dort sämtliche i'..cllcn und Aufent
haltsräume aul den Kopf gestellt. 
Nach Angaben von Neumann wur
den be1 der Durchsuc.hun~saktion, 
diewnein Uhr m1tt~gHndtte. 1.ahl· 
reicheKi>t~nmltBe ... ei~tenalsi· 
checg~telh. Im Anschluß wurden 
die sechs Gefangenen, gegen die 111· 
zwischen Haftbefehl wegen All5tif· 
tung zum Mord erlassen wurde. in 
die U ntersuchung~haft nach Moabit 
übemelh. 

Es handelt >ich um sechs Deut· 
sehe im Alter 1w1~chen 30 und 50 
Jahren, die IUich Angaben von l'eu· 
mannwegen erheblicher Gewaltde· 
lil.:te oder Rauschgsftgcsch.ificn zu 
hohen frcaheiL~'\trafen verurteilt 
worden sind Auf m~hrmalige 
Nachfrage gab Neumann zu. daß ei· 
ncr der Be>chuhligten ein unminel· 
bares Opfer des Ober.tJatsanwahs 
Fätkinhcuer i~t. weil er diesem bei 

dessen •t\ntes & Co--Enn1ttlungen 
llll zu,ammcnhang milden Iegenda
ren •Schüssen inderTiefgarage•auf 
den B~ulö>'en SChmidt in die :-;erzt 
gerateil war. Den ~amen WCiihe 
:Seurnann ge;tem in der Preuckon· 
ieren1 nicht cenncn. 

D1e "z brachte jedoch auszu1 er
lä<Sigcr Quelle in Erfahrung. daßc5 
sich um den in Berliner Unterwelt· 
krc1<~n bekannten Gastwirt des 
MG. Manne Brumme (46). handelt. 
Mann Brumme. der ein lntimu' dc~ 
kürzlich 1n Brasilien \'er hafteten be· 
riichtiten Rechtsan,.allS S.:hmhit
Salm~nn "t, war 1988 v.egen 'er· 
suchtcr A~tiftung zu zwe~ Morden 
zu fiinf Jahrl!n Haft verurteilt wor· 
den. Er hatte nach Überzeugungdei 
GerichL\ rm Auftrag '·on Schmi.lt· 
S;~ltnMnn Ollltn 0dnovcn ab Kallca 
gedungen, der die Baulöwen 
Schmidt undMewes fürein Honorar 

von 200.000 bis 400.000 Mark um· 
legen sollte. Der Killer war aber 
kurz vor der Tat abgesprungen und 
hatte $päter ausgepackt. 

Nclllll3nn besüUgtc. daß auch 
mehrere Wohnungen in der Stadt 
dure~ucht .,..orden ~•nd. Zu dem 
Tipgeberwollres.ichdcrOber.taaL$· 
anwaltnicbtweiteräußern, weildie
~er hochgradig gefährdet sei. Als 
Detail war lediglich zuerfahren, daß 
dds Geld für den Mordauftrag aus 
•der RauschiitSzene der Tcgeler 
Strafanstalt• kommen soll l'atkin
heuer wardie Leitungder Abteilun!! 
furorganis1ene Rauschg.rftkrimina
lit.otlm vergangeneo Sommer über· 
tragen worden. nachdem er ssch bei 
den Emmtlungen mSachen Korrup
tion einen Namen gemacht hatte. 

p/11 
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Morgenstunde • • • 
hat Gold im Munde. Dieses 

dachten sich wohl zwei Insassen der 
Justizvollzugsanstalt Tegel, die in 
der Gärtnerei beschäftigt waren. Am 
Morgen des 20. Aprils 1990 schien 
die Gelegenheit besonders gUnstig zu 
sein. Sie präsentierte sich in Form 
einer "herrenlosen" Steckleiter, so 
daß sich die beiden Gefangenen 
kurzerhand und offensichtlich recht 
spontan entschlossen, die Leiter 
anders als ursprünglich vorgesehen 
einzusetzen. 

Zu dritt setzte man sich in Richtung 
Außenmauer in Bewegung. Das ging 
recht gut vonstatten, obwohl auf dem 
\lieg dorthin noch zwei Zäune zu 
Uberwinden waren. Am Turm 11 an
gekommen, wurde die Leiter dort in 
einem toten Winkel angelegt. Der 
diensthabende Beamte hätte eigent
lich schon reagieren müssen, als die 
beiden Gefangenen den zweiten Zaun 
Uberwanden, weil der nur wenige 
Schritte von der Außenmauer 
entfernt ist. Dazu Justizpresse-
sprecher Christoffel: ''Der Posten auf 
Turm 11 hätte die E1ucht eher ent
decken müssen. Er gab an, gerade in 
eine andere Richtung geblickt zu 
haben." 

Der Beamte auf dem Turm gab zu
nächst zwei Warnschüsse ab, was 
seinen Kollegen auf dem anderen 
Turm auf das Geschehen aufmerksam 
machte und veranlaßte, es ihm gleich 
zu tun - einen \llarnschuß abzugeben. 
Nach den erfolgten Warnschüssen 
wurden zwei gezielte abgefeuert. Das 
konnte jedoch nicht mehr verhindern, 
daß einer entkommen konnte. Der 
zweite Getangene wurde von den 
beiden gezielten Schüssen an Arm 
und Ohr verletzt und in ein städti
sches Krankenhaus gebracht, wenn 
man den Angaben in der Presse 
glauben kann. 

Der GeflUchtete konnte gleich auf 
der Straße vor der Anstalt an der 
Kreuzung eine Frau veranlassen, 
ihm ihren Pkw zu überlassen und 
damit entkorrunen. Am Abend fehlte 
noch jede Spur von ihm. 

\~ie der Einsatz von Schußwaffen in 
derartigen Fällen zu bewerten ist, 
sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall 
wird in diesem Zusammenhang wieder 
die Frage der Turmbesetzung auf-
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geworfen. lst es wirklich als sinnvoll 
zu erachten, einen Beamten, der auf 
der Station als Gruppenbetreuer für 
die Belange der Gefangenen zuständig 
sein soll, auf dem Wachturm einzu
setzen? Dort soll er dann den zu 
betreuenden Gefangenen nötigenfalls 

mit Waffengewalt stoppen, wenn sich 
der zu Betreuende mittels Bucht
versuch der Betreuung zu entziehen 
versucht. Hat sich jemand schon mal 
ernsthaft darUber Gedanken gemacht, 
in welche Situationen das einen 
Beamten bringen kann? 

Volksblatt Berlin vom 21.4.1990 

Die Gefängnisleiter half weiter 
Einem Häftling gelang gestern die Flucht aus der Strafanstalt Tegel 

Unter den Schilssen von zwei Wachpoilzisten Ist einem 
28jährigen Hllftllog der Stralaostalt Tegel gestern morgen mit 
HUfe einer Leiter die Flucht gelungen. Sein 29 Jahre alter Kom· 
pllze wurde bel dem Versucb. Uber dle Gefängnismauer zu 
klettern. von einem Vollzugsbeamten angeschossen und fest· 
genommen. 

Er mußte mit einem Durch· 
schuß im Unterarm und Ver· 
Jetzungen am Ohr in ein Kran· 
kenbaus eingeliefert werden. 
D1e Fahndungen der Polizei 
nach dem Flüchtigen verliefen 
bislang ohne Erfolg. 

5ei dem Gesuchten handelt 
es sich um emen Häftling, der 
Im Juni 1988 vom Landgericht 
Berlin wegen eines Bankrau· 
bes zu acht Jahren Freiheits· 
strafe verurteilt worden war. 
Der 29jähr!ge sitzt wegen ei· 
nes Oberfalls auf ein Schmuck· 
geschä!t .eine Strafe von sie· 

ben Jahren ab. 
Nach Angaben der Justiz· 

verwa!tung waren beide Ge· 
(angenen in der Gartnerei be· 
schäftigt. Dort besorgten sie 
sich offensichUich gestern 
morgen gegen 7.30 Uhr eine 
4,70 Meter hohe Steckleiter, 
die dort für Glasereiarbeiten 
stand. 

Kurz nach Arbeltsb~ginn 
um 7.30 Uhr überwanden die 
belden Gefangenen den etwa 
zweieinhalb Meter hohen 
Stahlzaun zum Anstaltsge· 
ll!nde. Dann liefen sie etwa 50 

Meter in Richtung Außen· 
mauer, wo sie über einen wei· 
teren Zaun kletterten. 

Anschließend rannten sie zu 
einem Wachturm an der Au· 
Benmauer und legten dort in 
einem toten Winkel die Leiter 
an. Als der Wachhabende auf· 
merksam wurde, versuchten 
es die belden Striirhnge von 
der anderen Seite des Turmes. 
Daraufhin gab der Posten 
einen Warnschuß ab, auch ein 
zweiter Posten schoß. 

Trotzdem gelang dem 28jäh· 
rigen die FluchL Der Ausbre· 
eher zwang eine Autofahre· 
rin, Ihm ihren Wagen zu llber· 
lassen und machte sich aus 
dem Staub. Zuletzt wurde di!S 
Fahrzeug auf der Stadtauto· 
bahn gesehen. ul!) 

Die Tageszeitung vom 21.4.1990 

Ausbruch aus Tegel 
Ein Gefangener entkam per Auto I Der zweite wurde angeschossen und gestellt 

West-Berlin.ln der Haftanstalt Tc· 
gel ist es gestern morgen zu Schuß
waffeneinsalz gekommen, als zwei 
28 und 29 Jahre alte Gefangene ver· 
suchten, aus dem Knast zu fliehen. 
Der Gefangene AvrahamS. wurde 
am Oberarm getroffen und vor der 
Gefängnismauer gestellt, dem Ln· 
sassen Andreas P. gelang es zu ent· 
kommen. Die Fahndung nach ihm 
verlief bislan~ im Sande. A ndreas 
P. war im Jum 1988 wegen bewaff. 
neten Bankraubs zu acht Jahren 
Haft veruneih worden. Der Israeli 
Avraham S. verbüßte seit Februar 
1989 eine siebenjJhnge Freiheits· 
strafe wegen schweren Raubes. 
Nach Angaben der Justizpresstelle 
waren beide Gefangene in der Gän· 
nerei des Knastes beschäftigt. Don 

bitten sie sich gestern morgen eine 
knapp fünf Meter hohe Steckleiter 
besorgt, die filrGiasarbeiten bereit· 
gestellt war. Unmittelbar nach Ar· 
beitsbeginn seien sie um 7.30 Uhr 
über einen zweiemhalb Meter ho
hen Stahlzaun gekleuen und nach 
SO Metern über" einen weateren 
Stßlzauo, der den Innenbereich 
des Knastes umgrenzt. Dann seien 
sae zur Außenmauer gelaufen und 
hätten die Leiter neben einem Turm 
im toten Win~el angestellt. Als ein 
Beamter die Gefangenen bemerkt 
und gewarnt habe. seaen die beiden 
Männer auf die andere Seite des 
Turms gelaufen und hänen die Lei· 
ter don angestellt. Nunmehr habe 
der Beamte zwei WarnschOsse ab· 
gcgegen. Dadurch sei die Wache 

auf dem anderen Turm aufmerksam 
geworden und habe ebenfalls einen 
Warnschuß abgefeuen. Von den 
beiden anschließenden geziehen 
Schüssen sei Avraham S. an Arm 
und Ohr getroffen worden. AndJe· 
asP. sea weitergelaufen, habeanei· 
ner roten Ampel an der Bernauer 
Straße eine Frau aus ihrem Auto ge· 
zogen und sei dann mit ihrem PKW 
davongebraust. Die Kripo habe die 
Enniulungen aufgenommen. Avra· 
ham S. sei operien worden und 
liege unter Bewachung in einem 
städtischen Krankenhaus. Wann in 
einer Berliner Haftanstalt du letzte 
Mal eine Schußwaffe eingesetzt 
wurde, wußte Justitsprecher Chri· 
Stoffel nicht zu sagen: .Oas ist ewig 
her • plu 



Bei den auf den Tünnen eingesetzten 
Gewehren kann sich auch kein 
Beamter herausreden, schlecht zu 
zielen oder zu sehen. Mit der Ziel
einrichtung ist das nahezu unmög
lich, weil damit das "Objekt" quasi 
auf zwe1 Meter herangeholt wird, wie 
ein Bediensteter sich dazu äußerte. 

Oie Flucht ist andererseits fUr VIele 
willkommener Anlaß darauf hinzu
weisen, daß es mit Sicherheit und 
Ordnung in der Berliner Justiz doch 
nicht so weit her ist. Em ~htglied des 
Gesamtpersonalrats der Berliner 
Justiz: "Das Sicherheits-Loch wird 
immer größer, allem m Tegel smd 
rund 100 Personalstellen offen" (B.Z. 
vom 2l.L.l990) . Das Personalproblem 
veranlaßte einen CDU-Abgeordneten 
zu einer mUndliehen Anfrage un 
Berliner Abgeordnetenhaus. Er fragte 
an, ob es zutnfft, daß der Senat m 
der Justizverwaltung 111 Stellen ein
sparen möchte, während dort ein zu
sätzlicher Bedarf von rund 400 
Arbeitsplatzen gemeldet wurde In 
der Antwort wurde eine Einsparung 
von 90 bis 110 Stellen bestatigt. Die 
Funktionsfähigkeit der Berliner Justiz 
soll trotzdem gestchert setn. 

Am 7. März demonstrierten justiz
und Strafvollzugsbeamte vor derc 
Kammergencht gegen dte vom Senat 
angekündigte Einsparung. Dabet ent
spricht der Personalabbau von 110 
Stellen nur 1.1 % der Personalaus
gaben aus Stellen im Jahre 1991 bei 
einem Justizvolumen von rund 8 000 
Stellen. Und von der Emsparung ist 
nicht nur dte justtz betroffen son
dern die gesamte Berliner Haupt
verwaltung. 

Daß die Häuser sämtlich mit Personal 
unterbesetzt sind, ist eigentlich kein 
Geheimnis mehr. Das kann Jedoch nur 
fUr den allgememen Vollzugsdtenst 
gesagt werden lm Verwaltungsbereich 
hingegen soll es Abteilungen geben, 
die noch zu tun hätten, wenn es 
keine Gefangenen mehr gäbe, wie 
kürzlich ein Beamter meinte ... An
gesichts der Personalknappheit im 
Stationsdienst erschemt die Personal
politik mancherorten mehr als unver
ständlich. Im behandlungsorientierten 
Wohngruppenvollzug der Teilanstalt V1 
kann man zufneden sein, wenn pro 
Schicht fUr 30 Gefangene ein 
Gruppenbetreuer zur VerfUgung steht. 
1m sonst (noch) leerstehenden Haus l 
kann man sich hingegen auf der 
Station A L - besser bekannt als 
"Dealerstation" - scheinbar den Luxus 
leisten. für eine Handvoll Gefangener 
rund um die Uhr durchschnittlich 
sechs bis acht Beamte emzusetzen. 

Bei all diesE'n Vberlegungen und 
Anmerkungen bletbt abzuwarten, ob 
und welche Konsequenzen die Flucht 
haben wird. Hoffen wir, daß es nicht 
dazu fUhrt, dem Sicherheitsgedanken 
wieder mehr Raum zu verschaffen. 

-rdh-

Bundesarbeitsgemeinschaft 
DER FREIEN INITIATIVEN/GRUPPEN 

IN DER STRAFFALL/GENARBEIT 

Kongreßankündigung 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
freten Initiativen/Gruppen in der 
Straffalhgenarbelt veranc:ta.tet 1 
Kooperation mit dem Buntstlft e v. 
emen Bundeskongreß zum Thema: 

Konfhktregelung ohne Strafe - ei.ne 
gesellschaftliche Utopte?" 

vom 11. bis 13. Mai 1990 i 1 Höehstl 
Odenwald. 

Nähere lnfonnationen und Anmeldung 
bei der 

BAG der .e en In u, ven/Gruppen 
in der Straffältgenarbe1· 
Herzberger Landstraße 39 
3400 Göttingen 

Telefo · 05 l 4 20 7 

SPENDENUONTO 
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Kriminalität und Strafrecht 
· -eine Männerdomäne? 

Das Bild straffJilhQer Frauen, straf
rechtliche Sanktionen sowie Vorstel
lungen zu ihrer Resozialisierung 
w~rden weitgehend von dem Umgang 
mn der Kriminahtat von Männern be
stimmt.! Die Rechtfertigung, daß Kn
minalitat von Frauen ein zu vernach
lässtgendes Problem ist, liegt in der 
geringen Zahl straffälliger Frauen 
begrundet. Die Krizmnalstattstik weist 
aus, daß Frauen als Tatverdächtige, 
als Verurteilte und als Strafgefan
gene gegenüber den Männern zahlen
maßig weit "unterrepräsentiert" sind. 
Das Verhältnis ~länner zu Frauen 
beträgt bei den polizeilich ermittel
ten Tatverdächtigen J.S : l , bei den 
gericht ich Verurteilten 5,5 : 1. bei 
den Strargefangen~ , 26 : 1.2 

D1e größte Zahl der Taten von 
Frauen sind im Bereich der Eigen
tumsdelikte (einfacher Diebstahl), 
Drogen- und Verkehrsdelikte angesi<!
delt. Strafrechtl~ch in Erscheinung 
,s~ treten~ Frauen unter .. cheiden sich 
darüber hmaus dadu eh. daß sie 

tene vorbes.raft sind, seltener 
Wtederholungstaten begehe 1, und ihre 
Delikte zeichnen sich "' ·eh e "\e 
durch chnittEch germgere Schadens
hohe aus. Delikte un Bere eh 
schwer ... :- Etgentumskrirt'lr.aH~ä. werd-.::n 
vcn Frauen nur seh. selten beg.r."en 
w.d "-ind häufig alc:: Beihilf"h< ndl~
g fUr Männer) zu charal\.teris'eren. 

Frauen ?eichnen sich also durch 
eniger kriminelles Verhalten aus und 

sind auch weniger J'ormen der for
m .. llen Kontrolle durch das Straf
recht ausgesetzt als Manner. Die 
justitielle Kontrolldichte, d '"' · i. 
Anzah' dt • Personen, die :··. ~r 
'taathcher ße.,.,ährungsd' 1S1ch• siehen 
u • sich 1• H.., t befi• ' l;egt bei 
Frauen bc·; '- pro 100 OOt. 1.egenUber 
630 pro 100 Oüu b~i Männe er. . 3 

hn"!itz und Theon c:1, C'ie diesen 
gerin€en Anteil von Frauen an der 
Krimi..a ität zu erklären suchen, 
zeichneten (und zetchnen sich zuw 
Tdl noch) s1ch häufi~ durch lhrerr 
dtsknminierenden Chara t"'t (l " • Noch 
vor einig n Jahren wurden ~. B. d ... r 
Mln• Jationszyk u .. oder l<' ;>asstvi-
,.r der Frau als möqliche Erklärungs

ansätze fü das Vornandensein oder 
Nicht omaodensein von frauenknmi
nalitat diskutiert . 4 Aucu derzeit gi~ 
e · noch Anha.,~ • einer Theorie dte 
eif,en Zusammenhang zwischen 
Frauenemanzipation und Kriminalität 
herstellt. S In dieser Thes":: stecken 
mehrere Vorurteile: Zum einen 
Fraut'nbewegung und Frauenemanztpa~ 
tion seten gefährlich, zum anderen, 
daß die rechtliche, ökonomische und 
soziale Emanzipation die Frauen ver
männltche . Die Vor~tellung , daß die 
Emanzipation von Frauen zu neuen 
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Frauenkriminalität und 
straffällige Frauen 
Barbara Salewski, Duisburg 
Renate Simmedinger, Frankfurt 

Formen von gesellschaftlichem Ver
halten und Verhaltnissen fuhrt, ist 
offensichtlich den Vertretern dieser 
These fremd. 

Auch empirisch ist diese The~c. mcht 
haltbar: So weis· die pohzeihche 
StatisLik zwar em"' Steigerung der 
absoluten Zahl wetblicher Tatver
dächtiger au.<;, diese Steigerungsrate 
wird aber zum qrößten Teil von der 
ebenfalls festzustellenden Stei~e
rungsra te bei den männhchen Tat ver
dächtigen re auviert. Zudem läßt die 
Entwicklun~ in der Strafverfolgung 
der ~tzt 20 Jahre "im Unterschi d 
zu de pohzetlichen Krimmalstatistik 
die stärkere Zunahme ... er rel 1 •e.o 
V-rurtelltenza. 1 bei Fra en n 
erkennen' ,5 

Da KrimmaliUlt em soziales Phanomen 
ist läß: sicn die Kriminahtät von 
Frauen rucht (Ubrigens auch nicht 
die von Männernl individuell soziali
sationstheoretisch interpretieren. Es 
scheint als haben die Normen, dte 
das Strafrecht regelt, eine andere 
~edeutung Jn Lebenszusanunenhang 
der Me!'lrheit J.. •. Frauen at:- in dem 
der Männe~. D. h. nichi daß Frauen 
kein.. ab-v•eichenden Verhaltensweisen 
haben, sondern daß ihre abweichen
den VerhaltensweLsen häufig mcht 
vom Strafrecht erfaßt werden (z. B. 
Prostitution Alkohol- und Tabletten
mißbrauch) . 

Die Situation von stra ftälhgen 
Frauen ü., aadurcr. gekennzeichnet, 
daß sie sowohl von den bestehenden 
gese U,;cuat thchen Benacnteiligungen 
und D"sknminierunger von Frauen 
insgesamt betroffen sind, als auch 
als Straffältge e r besonderen 
D!skri,...;-·erur:~ und Ben· chtethgung 

erliegen Oie gesel schaftliehe 
Benachteiligung besonders fUr Frauen 
aus deo:- Unterschicht sind u 11. 

fehlend<. Zugangsmoglichketten l'.\lm 

Aroeitsmarkt, unzureichende Existenz
sicherung, Alletnzustandigkeit fUr 
Haushalt, Familie und Kinder. 

Lnser Rechtssystem - also auch drt" 
Strafrecht - beruht auf dem Gletc-h
heitsgrundsalz. so wird z. B. 
zwischen Männem und Frauen nicht 
unterschieden. In der gesell~cha ft-

liehen Realität ist diese fiknve 
Gleichheit Z\•:ischen Männern und 
Frauen Jedoch nicht vorhanden. Dar
aus läßt sich die Forderung an eine 
soztale Strafrechtspflege ableiteT'. 
die bestehende soziale Ungleichheit, 
d. h. die Benachteiligung von Frauen 
zu oerückslchtigen, nicht zu ver
stärken und möglicherweise Setträge 
zu ihrer tendenzie:len Überwi.."\dung 
zu leisten. 

Im folgenden werden am Beispiel des 
Frauenstrafvollzugs die besondere 
Benacht~>lligung von straffälhgen 
~raue ' a rgezetg und MJ~lichkeltE:n 

Verbf erung der St uatlon straf 
fall ger Frauen entWlckelt. 

Reform des 
Frauenstrafvollzugs 

Die geringe Delinquenzbelastung der 
Frauen fUhrt dazu, daß erheblich 
weniger Frauen als Männer inhafnert 
sind. Der zahlenmäßig geringe Anteil 
inhaftierter Frauen 0987 nur 3.6 %) • 
hat zur Folg~. u.:tß •1if' besonderen 
BedUrfmsse weiblicher Strafgefange
ner le1cht übersehen werden. Auch 
insgesamt wrrd dE:: Fraueilvollzug 
durch ait: geringe Zahl der ln.'"taftLer
ten geprägt: Obwohl das Strafvoll
zugsgesetz vorschreibt. daß der 
Frauenstrafvollzuo m etgenständigen 
,..nstalten durchzufUh..ren ist. gibt es 
nur eintge wenige selbständige 
Frauenvollzugsanstalten (6 in der 
BRD. und zwar· in Berlin. Frankfurt, 
.. ). Die Mehrzahl der inhaftierten 

F •·• • ist in Ab ilunge• vo. 
M nneranstalten untergebra in 
de en d e Sicherheitsprobl de 
M · ne ansta1t in der Regel die Mög
lich iten der Frauenabt~> :...un ., star" 
beschneiden. Außerdem 1st dort die 
Anzahl det')emgen Fraut!n, fUr die 
nach Strafdauer und Vorbildung qua
hfizierte Ausbildungsmaßnahmen m 
Betracht kämen meistens so gering, 
daß diese aus fiskalischen Erwägun
gen nicht eingerichtet werden können. 

Die selbstandigen F"rauenanstalten. 
die zwar weqen der größeren Zahl 
von Insassinnen mehr frauenspezifi-



sehe Maßnahmen anbieten können, 
haben andererseits den Nachteil, daß 
sie sehr große Einzugsgebiete haben, 
d. h. dort sind viele Frauen unter
gebracht, deren \~ohnort weit ent
fernt ist, wodurch Besuche von 
Angehörigen und Freunden sehr er'
schwert oder gar unmöglich sind. 

Der Frauenvollzug wird auch durch 
die erheblich geringeren Sicherheits
risi'<en geprägt. So sind AusbrUche, 
Geiselnahmen, Meutereien oder An
griffe gegen Bedienstete im Frauen
vollzug kaum bekannt geworden. 
Dementsprechend werden im Frauen
vollzug die Sicherheitsanforderungen 
der Justizverwaltungen in der Regel 
im geschlossenen Vollzug geringer 
angesetzt als bei den Männem. 

Auch ist allgemein bekannt, daß 
Frauen fast nie Fluchtversuche z . B. 
bei Ausführungen oder bei der 
Außenarbeit unternehmen, und daß 
Hafturlaube von Frauen mit wesent
lich weniger Risiken behaftet sind. 
Gleichwohl wird die Unterbringung im 
offenen Vollzug noch weniger prak
tiziert als bei \1ännem. So beträgt 
der Anteil der Frauen bundesweit im 
offenen Vollzug 3 % gegenüber 11 % 
bei Männem. Gerade der Frauenvoll
zug mit seinen geringeren Sicher
heitsbedürfnissen ist prädestiniert 
dazu, mit der Vorgabe des Strafvoll
zugsgesetzes, wonach der offene 
Vollzug die Regelform sein soll, end
lich ernst zu machen. 

Auch der oben dargestellte Konflikt 
zwischen dem wichtigen Gesichtspunkt 
der heimatnahen Unterbringung und 
der Notwendigkeit der schulischen 
und beruflichen Qualifizie rung kann 
daher dadurch gelöst werden, daß 
verstärkt Freigangsmöglichkeiten 
auch aus den geschlossenen Anstalten 
heraus - geschaffen werden. Mit dem 
Freigang könnten außerdem auch die 
außerhalb des Strafvollzugs be
stehenden Maßnahmen der schulischen 
und beruflichen Qualifizierung für 
mehr straffällige Frauen genutzt und 
damit ein wesentlich breiteres An
gebot zugänglich gemacht werden. 
Für Frauen, die durch die Inhaftie
rung von ihren minderjährigen Kin
dern getrennt sind, sollte soweit 
ir~end möglich der sogenannte "Haus
frauenfreigang" eingefUhrt werden. 

Ohne die Nutzung externer Angebote 
wird es nicht möglich sein, inhaftier
ten Frauen ein ähnlich reichhaltiges 
Angebot an Ausbildun~smöglichkeiten 
zu bieten wie inhaftierten Männem, 
da die Einrichtung vielfältiger oder 
kostspieliger interner Ausbildungs
plätze häufig an der geringen Zahl 
von Teilnehmerinnen scheitert. 

Dasselbe gilt für den Ausbau von 
externen therapeutischen Angeboten. 
die - man denke nur an die Sozial
therapie - intern fur Frauen wesent
lich geringer (im Vergleich zu 

Männem) zur Verfügung stehen. 
Schon wegen des hohen Anteils alke
hol-, tabletten- oder drogenabhän
giger Frauen im Vollzug ist ohnehin 
eine enge Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Suchthilfeeinrichtun
gen unabdingbar. 

Die Trennung von Kindem von 1hren 
inhaftierten MUttern, aber auch die 
gemeinsame Unterbringung in }.1utter
Kind-Einrichtungen im geschlossenen 
Strafvollzug, stellen sowohl für die 
Kinder als auch für die Mütter keine 
befriedigende Lösung dar. Ambulante 
Alternativen. die weniger als Inhaf
tierung in das Leben der Kinder ein
greifen, sind vorrangig auszuschöpfen, 
dazu zählt insbesondere die Möglich
keit der Strafaussetzung zur Bewäh
rung. Bestehende Mutter-Kind-Ein
richtungen im Strafvollzug sollten 
grundsätzlich in Einrichtungen des 
offenen Vollzugs umgewandelt werden? 

Sowohl unter spezialpräventiven, 
sozialen. und wirtschaftlichen Ge
sichtspunkten scheint das Einsperren 
von Frauen mit minderjährigen Kin
dem oft eher eine "Überreaktion" zu 
sein. So zeichnen sich die Delikte 
von Frauen durch eine geringere 
Sozialschädlichkeit und Gefährlichkeil 
aus, die Trennung von Familie und 
Kindem dagegen schafft neue Pro
bleme und bedeutet erhebliche 
Kosten fUr den Sozialstaat. z. B. bei 
Heimunterbringung. Die Verhältnis
mäßigkeit, die ein Prinzip des 
Rechtsstaats ist, scheint uns auf den 
Kopf gestellt: Bedeutet es tatsächlich 
mehr Rechtssicherheit, wenn MUtter 
von ihren minderjährigen Kindern ge
trennt werden oder die Kinder mit 1m 
Gefängnis untergebracht sind? lst der 
Rechtsstaat in Gefahr, wenn das 
Kindeswohl stärker berucksichtigt 
wird? 

Perspektiven einer 
sozialen Strafrechtspflege 

für Frauen 
- Alternativen zur Haft 

\'legen der qualitativen und quanti
tativen Besonderheit der Kriminali
tätsbelastung von Frauen sowie unter 
BerUcksichtigung der frauenspezifi
schen Lebenssituation sind bei straf
fälligen Frauen besonders gute Vor
aussetzungen ~egeben, Möglichkeiten 
der Haftvermeidung und der ambulan
ten Alternativen zu freiheitsentzie
henden Sanktionen zu nutzen. 

Die Tatsache, daß straffällige Frauen 
in der großen Mehrheit zu nicht
stationären Sanktionen - wie z. B. 
Geldstrafe - verurteilt werden, hebt 
nicht auf, daß sich immerhin noch 
rund 1 600 Frauen im Bundesgebiet 
in Strafhaft be flnden. 

Die Chance der Resozialisierung 
durch ambulante Programme muß mehr 

vergleichbar der Sichtweise ~i 
Jugendlichen - in den Vordergrur d 
geruckt werden, und zwar in all• n 
Stadien des Strafverfahrens und der 
Strafvollstreckung: 

Schon be1 Verkündung des Haft
befehls bzw. der Anklageerhebung 
sollte regelmäßig die Gerichtshilfe 
eingeschaltet werden, die fUr das er
kennende Gericht die besondere 
Lebenssituation der betroffenen 
Frauen ermittelt und in das Verfah
ren einbringt, erste soziale Hilfe
angebote einleitet oder vermittelt. 

Die Einschaltung der Gerichtshilfe 
muß obligatorisch werden bet Frauen, 
die minderjährige Kinder zu ver
sorgen haben, damit die möglichen 
Folgen für das \'lohl des Kindes br>i 
der Strafzumessung berücksieht gt 
werden. Bei drohender Untersuchungs
haft sollte außerdem eine anwaltliehe 
Vertretung sichergestellt werden. 

Die fri.lhzeitige Einschaltung der 
Gerichtshilfe bzw. das frühzeitige 
Angebot sozialer Hilfen im Rahmen 
des Strafverfahrens soll denjenigen 
Frauen, die einen Bedarf haben, kon
krete, auf ihre spezifische Situation 
bezogene Hilfen anbieten und damit 
ihre Position im Strafverfahren ver
bessern. Erfahrungsgemäß sind die 
häufig aus der Unterschicht stammen
den Frauen nid't kompetent genug, 
ihre Situation zu überblicken und 
dem Gericht so anschaulich darzu
stellen, daß dieses die dahinter
stehende soziale und psychologiSche 
Problematik überhaupt erkennen und 
entsprech~nd würdigen kann. 

Dies setzt aber auch voraus, daß ein 
qualifiziertes soziales Hilfeangebot 
vorhanden ist, das Frauen während 
des gesamten Strafverfahrens und der 
Strafvollstreckung Beratung und 
soziale Hilfen zugänglich macht. 
D. h. vor allem die Straffälligenhilfe 
öffent icher und freier Träger sollte 
ein fiächendeckendes, speziell füt· 

Frauen zugängliches Angebot ent
wickeln, das die Lebenslage der 
betroffenen Frauen und ihrer Fami
lien verbessert und Hilfestellung fi.lr 
die Entwicklung eigenständiger 
Lebensperspektiven bietet. \lur dann 
ist das Gericht überhaupt in der 
Lage, die gesetzlich bestehenden 
Möglichkeiten der Haftvermeidung lmd 
Haftreduzierung, d. h. von der Auf
hebung des Haftbefehls bis hin zur 
Aussetzung der Freiheitsstrafe zur 
Bewährung, auch auszuschöpfen. 

Sollte es gleichwohl zu einer Inhaf
tierung kommen, muß sichergestellt 
sein, daß durch Erarbeitung ambulan
ter Allernativen die Voraussetzungen 
für die Aufhebung des Haftbefehls 
bzw. die Aussetzung der Reststrafe 
zur Bewährung immer wieder neu zur 
Entscheidung gestellt werden. Als 
Alternativen kommen z . B. in 
Betracht: 
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- Wohngemeinschaften - auch sozial-
therapeutlscher Art 

- Soziale Trainingskurse 

- Einzelbetreuung 

- Begleitende Betreuung in der Familie 

- Schuldenregulierung 

Fazit: 

Der Kriminalität der Frauen sollte 
wegen ihrer spezifischen Auspeägung 
auch mit besonderen Mitteln be
gegnet werden. So "'ie das Jugend
strafrecht häufig Vorreiter reforme
rischer Initiativen war, so vedangt 
auch der Umgang mit straffälligen 
Frauen ein differenziertes und der 
tatsächlichen Delinquenzbelastung 
angemessenes Vorgehen. 

\'/ähr:end bei straffälligen Männern 
Reformbestrebungen häufig am 
Sicherheitsbedürfnis der Öffentlich
keit scheitern, kann dieser Gesichts
punkt bei Frauen weitgehend außer 
Kalkül bleiben mit der Folge, daß 
ambulante und weniger repressive 

Sanktionsformen erprobt werden 
können, die dem Ziel der Resoziali
sierung näher kommen als die 
Jetzigen. 

Nachtr3g: In der 'ir. ~/1987 dieser Zeit
schnft sind •ehrere Artikel w den lhe~en 

frauen-Krininalität und straffällige 
Frauen abgedruckt. 

1) .cJl. ~ndriessen, 1!., Japeng3, C.: Oi" 
großen l!änner der Kri 1nologie und ihr 

Frauenbi1d. in: Monatsschrift für Kd
lllinologie und Strafrechtsreforlll, 6, 

1965. s. 313-325. 

2) Vgl. ~lbrecht, H.-J.: Oie sanfte :-tin

derheit, in BewHi, 4, 1987, S. 341-359 . 

3) Vg1 . Albrecht, a . a . 0 ., S . 350 . 

4) Tnoe-Eecker·, E.: Frauen a!s Mörder, 

HO~cher i97,, 

5) Kaiser, G.: Kriminologie, 2 . Aufl., 

Hfidelberg 1988 . 

6] f..lb:-echt, a . a . 0. , S. 3'5. 

7) Vgl. ISS-Fofsthungspr jekt "Mütter und 
Kinder i11 Strafvollzug", Frankfurt 1968. 
lnventa-Verlag, München . 

Stellungnahme der Arbeiterwohlfahrt 

Für einen besseren Umgang 
mit straffälligen Frauen 
\Venn Frauen straffällig werden, dann 
anders, seltener und weniger sozial
schädlich als Männer. Diese Erkennt
nisse verlangen aus den unterschied
lichsten Gründen nach einem modifi
zierten Umgang mit straffälligen 
Frauen. 

1. Zur Frauenkriminalität 

Der Anteil straffälliger Frauen an 
der Gesamtkriminalität ist seit Jahr
zehnten konstant niedrig; l(riminalität 
ist sozusagen Männersache. 

Anteil der straffälligen Frauen (Bun
desgebiet und Berlin-West) : 

a) 33 % laut pohzeilicher Kriminal
statistik, 

b) 20 % an der gerichtlichen Ver
urteiltenstatistik, 

c) 3,5 % von allen einsitzenden 
Gefangenen und Verwahrten. 

Das heißt jedoch nicht, daß Frauen, 
wenn sie straffällig werden, die 
gleichen Straftaten begehen wie 
Mii.nner nur eben seltener. lm 
Gegenteil: Der einfache Diebstahl 
dominiert nach wie vor das Delikt-
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spektrum; auffallend ist dabei, 
daß die Taten hauptsächlich allein 
verübt werden und normalerweise nur 
geringen Schaden anrichten. 

Schwerkriminalität kommt bei Frauen 
tatsächlich nur selten vor, am 
ehesten noch als Beihilfe zu Straf
taten von Männem. Frauen verOben 
Delikte überwiegend im sozialen Nah
bereich. Ihre Straftaten sind geprägt 
von den spezifisch weiblichen 
Lebenslagen und Konflikten. die sich 
daraus entwickeln. 

2. Der Frauenstrafvollzug 

In der Bundesrepublik Deutschland 
verbüßen knapp 2 000 Frauen eine 
Haftstrafe; das sind 3.5 Prozent der 
Inhaftierten insgesamt. Es gibt nur 
wenige selbständige (6) Frauenvoll
?.UgsanstaJten. obwohl das Strafvoll
zugsgesetz eigenständige Anstalten 
vorschreibt. Das hat zur Folge, daß 
die Mehrzahl der inhaftierten Frauen 
m Abteilungen von Männeranstallen 
untergebracht ist, in denen die 
Sicherheilsinteressen der Männer
anstalt in der Regel die Möglichkei
ten der Frauenabteilun~ stark be-

schneiden. Hier werden auch kaum 
Maßnahmen zur beruflichen Qualifi
ziemng angeboten, weil die "inte
grierten" Abteilungen mit ihren weni
gen inhaftierten Frauen dafür ein
fach zu klein smd. 

Die wenigen selbständi~en Frauen
anstalten können zwar mehr frauen
spezifische Maßnahmen anbieten, 
haben aber andererse1ts den großen 
Nachteil. daß sie sehr: ~roße Ein
zugsgebiete haben, da die Zahl der 
inhaftierten Frauen insgesamt sehr 
klein ist. Das heißt, dort sind viele 
Frauen untergebracht, deren Wohnort 
meist weit entfernt liegt und die 
entsprechend selten (oder nie) 
Besuch von Angehörigen und 
Freunden erhalten. 

Frauen fliehen nicht. Obwohl durch
aus bekannt ist, daß Frauen fast nie 
Fluchtversuche unternehmen und auch 
der Hafturlaub weit weniger riskant 
ist als bei Männern, wird ihre Unter
bnngung im offenen Vollzug noch 
seltener als bei Männern praktiziert. 
Der Anteil der Frauen am offenen 
Vollzug beträgt bundesweit nur drei 
Prozent gegenUber 11 Prozent bei 
den Männern. 

3. Alternativen 

In einem vorläufigen ResUmee bestä
tigt sich zum einen die Ausgangs
these: Frauen treten strafrechtlich 
selten in Erscheinung, und ihre 
Delikte sind weniger gefährlich, 
außerdem: Der Frauenvollzug hat nur 
geringe Sicherheitsbedurfnisse. Alle 
diese Faktoren sind besonders gute 
Voraussetzungen, um die Möglichkeiten 
der Haftvermeidung und der ambulan
ten Alternativen zu nutzen. 

So könnte bei vielen Frauen durch 
eine anwaltliehe Ver:tretung und eine 
Einschaltung der Gerichtshilfe die 
Untersuchungshaft oft vennieden 
werden. weil sie unter Berücksich
tigung des Straftatbestands und der 
sozialen Situation zur Verfahrens
sieherste-llung vielfach gar nicht er
forderlich ist. ln vielen Fällen 
können durch soziale Hilfe die 
Gründe für die Untersuchun~shaft be
seitigt werden, wie zum Beispiel 
durch Wohnungsbeschaffung, wenn 
kein fester: \'iohnsitz vorhanden ist. 

Auch wenn keine Untersuchungshaft 
ansteht, sollte die Gerichtshilfe zur 
Vorbereitung auf die Hauptverhand
lung stets und frühzeitig eingeschal
tet werden. Es ist ja Aufgabe der 
Gerichtshilfa, zum einen das Gericht 
über die besondere Situation der be
troffenen Frauen zu informieren und 
zum anderen erste soziale Hilfemaß
nahmen einzuleiten. 

Aber vorrangtg sind alle Möglich
keiten zur Haftvermeidung auszu
schöpfen. Das gilt natürlich ganz be-



sonders für Frauen mit Kindern. Denn 
nach wie v,:~r tragen Frauen die 
hauptsächliche Verantwortung für 
Kinder und Familie und deren täg
liche Versorgun~. Mit einer lnha ftie
rung von Müttern ist in vielen Fällen 
dte Trennung von ihren Kindem bzv.•. 
die Auflösung der Familie verbunden. 
Auch bei Verurteilungen, die keine 
Freiheusstrafe bedeuten, sind die 
negativen Auswirkungen der Sanktio
nen auf die verurteilte Frau und ihre 
Familie zu berUcksichtigen. 

ivenn aber die lnhaftierung droht, 
mul< bei MUtt em von mindel-jährigen 
Kindem ganz besonders streng ge
prUft werden, ob nicht ambulante 
Sanktionen möglich oder angebracht 
sind und - wenn nicht - wie eine 
Versorgung der Kinder sichergestellt 
werden kann. Es ist nämlich nicht 
nachvollziehbar, daß das Kindeswohl 
meist hinter dem Strafanspruch des 
Staates zurUcktreten muß. 

Die AW lehnt grundsätzlich die 
gemeinsame l1merbringung von Klein
kindem und straffälligen Frauen im 
geschlossenen Vollzug ab. Sollte in 
wenigen Ausnahmefällen gemeinsame 
Unterbringung sinnvoll sein, schlägt 
die AW dafür ausschließlich offene 
bzw. ambulante Vollzugsformen vor. 

Um den für inhaftierte Frauen 
(MUtter) wichtigen Gesichtspunkt der 
heimatnahen Unterbringung mit der 
Notwendigkeit ihrer schulischen und 
beruflichen Qualifizierung zu verbin
den, sind verstärkt Freigc:mgsmöglich
keiten. auch aus geschlossenen An
stalten heraus, zu schaffen. Mit dem 
Freigang könnten auch die außerhalb 
des Strafvollzugs best ehenden Maß
nahmen zur schulischen und beruf
liehen Qualifizierung für mehr straf
fällige Frauen genutzt und damit ein 
breiteres Angebot zugänglich gemacht 
werden. Die berufliche Qualifizierung 
isL eine der Grundvoraussetzungen 
zur Sicherung der eigenen Existenz 
von straffälligen Frauen und somit 
ein Schwerpunkt der ''Resozialisie
rung" . 

Die heimatnahe Unterbringung in ge
lockerten Vollzugsfennen ermöglicht 
zudem eine frühzeitige Inanspruch
nahme der angebotenen Hilfen von 
fre1en, kommunalen und staatlichen 
Trägem. 

4. Vorschläge 
und Empfehlungen 

der Arbeiterwohlfahrt 

Veränderu!Jgen im gerichtlichen Ver
fahren , in der Anwendung von straf
recheliehen Sanktionen und m der 
Praxis des Strafvollzugs stnd not
wendig. die sich an den Merkmalen 
der Kriminalität von Frauen und ihrer 
so?.ialen Sonders1tuatlon orienneren, 
um ihre Benachteiligung zu venin-

gern. Dies setzt aber auch voraus, 
dc.tß die str1.tthchen und fre1en 
l'r·äger während des gesamten Straf
verfahrens und der Strafvollstreckung 
Beratung und soz1ale llilfe offensiv 
und frauenspezifisch anbieten sowie 
mogliche Allernativen zum Freiheils
entzug entwickeln. Spezielle An.at..f
stellen für Frauen solllen die Auf-
gabe der Entlassungsvorbereitung 
übernehmen; auch bei ki.irzeren 
Strafen. 

lm einzelnen fordert die t\rbeiter
"·ohlfahrt: 

- Ein frühzeit1ges Angebot von 
sozialen, frauenspezifischen Hilfen 
für strafrechtlich in Erscheinung 
getretene Frauen, insbesondere für 
Mütter. das vom Gericht in jeder 
Stufe des Verfahrens obhgalonsch 
berücksichtigt werden muß. 

- Vorrangige Anwendung ambulanter 
Maßnahmen und Hilfen qegenüber 
stationären Sanktionen. 

- Realisierung des offenen Vollzugs 
als Regelvollzug bei Beri.lcksichti
gung heimatnaher Unrerbringung. 

- Qualitative und quantitative Aus
weitung der Maßnahmen gemäß 
Strafvollzugsgesetz zur schulischen 
und beruflichen Qualifikation, An
gebote innerhalb und außerhalb 
des Vollzugs. 

- Ausbau ei.nes flächendeckenden An
gebotes , durch Anlauf- und Be
ratungsstellen für straffäTiige 
Frauen, vor allem zur durchgehen
den sozialen Hilfe und Entlassungs-
vorbereitungen. 

Im übrigen wird auf zahlreiche frü
here Vorschläge, Stellungnahmen und 
Denkschriften der Arbeiterwohlfahrt 
zur Gesamtreform des Strafvollzugs, 
des Strafrechts und aller sozialen 
Dienste für Straffällige vei"Wl.esen. 

Nachdruck dieses und des vorange
gangenen Artikels mit freundlicher 
Genehmigung aus "Theorie und 
Praxis der sozialen Arbeit Nr. 4/89 

Fachzeltschrift der Arbeiter
wohlfahrt" . 

Die Stellungnahme der Arbeiter
wohlfahrt "Für einen besseren Um
gang mit straffälligen Frauen" ist 
1989 von dem Verein herausgegeben 
worden und ~ann kostenlos auch 
direkt bei der qrbeiterwohlfa/"trt, 
Bundesverband e. V. , Oppelner 
Straße 130, 5300 Bonn 1 angefor
dert werden. 

Im Mai 1989 hat die Arbeiterwohl
fahrt speziell zu diesem Thema 
eine Fachtagung für Fachkreise 
veranstaltet und darüber auch eine 
Dokumentation erstelle . 

Am Rande bemerkt 

"Kaiserzeiten" 
Der Tagesore!>Se konnte man ent
nehmen. daß Albert Eckert, offen 
erklarter Sch· ... 'Uler und Parteiloser 
im Berliner Senat. zum Parlaments
präsidenten gewählt 1vurde. Ich fand 
di.is eine erfreuliche Tatsache, daß 
ein offen schwul lebender Mann auch 
einmal eine Position im Berliner 
Parlament '<on so hehem Rang be
kommen hat. 

Aber. wer nun meint, daß es dabei 
bliebe, der hat wei.t gefehlt . Die 
CDU-Fraktion fragte durch ihren 
Landesgeschäftsführer. Klaus-Hennann 
\\'ienhold, an, ob es zutrifft, daß 
Albert Ecken seine Dienste in ein
schlägigen Kontaktmagazinen an
qeboJ.en hat. Wenn CDU-Politiker 
gerne mal ins Bordell gehen, wird so 
et"•as in der "normalen" Märmerwelt 
nicht als ehreru:i.Uuig angesehen, 
aaaaaber wenn jemand offen 
schwul ist und angibt, daß er Schön
hei.tsmassagen gemacht hat, dann ist 
das suspekt. 

Die Bundesrepublik Deutschland kehrt 
wieder zu Kaiserzeilen zurück. 
Scheinbar h<ot die bevorstehende 
Wiedervereinigung einige Eisenheißer 
auf den Plan gerufen, die nun 
Jemand, der Schönheitsmassagen 
durchgeführt hat, für besonders ver
"·er:flich halten. 

Le1der ist Albert Eckert als Parla
mentspräsident zurückgetreten. Das 
bedauern wtr sehr. Für uns ist einer 

unabhängig von seinen ge-
schlechtlichen Neigungen als 
Mensch wichtig; der CDU aber 
scheinbar nicht. Von der SPD hätten 
wir uns gewi.lnscht, daß sie dazu 
eindeutig Stellung bezieht. \vir 
meinen. daL da jemana - der eigent
lich vhnehin schon unbequem 1St -
mundtot gemacht .,..·erden sollte . 

-gäh-
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre \Vünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsprechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Geschätzte 
meinschaft! 

Redaktionsge-

Auf meinem derzeitigen 
''Maßregelungstransport'' 
mit dem "Stadelheim-Expreß" 
lernte ich per Zufall Euren 
Lichtblick kennen. Da Lhr 
Euch unter dem "Maßrege
lungstransport" kaum etwas 
vorstellen werden könnt, 
will ich diesen von mir ge
prägten Begriff näher er
läutern. 

Der letzten Ausgabe des 
Lichtblicks konnte ich ent
nehmen, daß Euch Memmin
gen im Ostallgäu bereits 
ein Begriff ist. Der Leiter 
der dortigen JVA ist zu
gleich auch noch Leiter 
der JVA Kempten/Allgäu in 
der ]VA Neu-Ulm, wo i.ch 
mich z. Zt. befinde. Nun, 
dieser Anstaltsleiter hat 
sich als "Nicht-aber-doch
Strafe'' diesen "Maßrege
lungstransport" ausgedacht. 

Aufgrund einer von mir 
eingebrachten Beschwerde 
Uber das Essen und meiner 
hartnäckigen Beharrung auf 
einen rechtsmittelfähigen 
Bescheid (den ich bis heute 
noch immer nicht erhalten 
habe Anm. d . Red.: 
20.3.90), schickte er m1ch 
ohne Veranlassung und Be
grUndung auf Transport. 
Mein Geld wie auch meine 
persönliche Habe blieben 
jedoch in der JV A Memmin-
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gen. Von der derzeitigen 
Zwischenstation soll es am 
22.3.90 weiter nach M-Sta
delheim und von dort am 
29.3.90 nach Kempten 
gehen. Eine Woche später 
käme ich dann endlich 
vli.eder nach Memmingen. 

So. nun wißt Ihr, was 
ein ''Maßregelungstrans
port" ist. Das ist eben das 
Besondere an Bayern: Hier 
gibt es immer die neuesten 
Errungenschaften. Nur Viele 
Bestimmungen des StVollzG 
selbst, die in anderen Bun
desländern schon langst 
selbstverständlich geworden 
sind, d1e vergißt oder 
übergeht man hier im Frei
staat gentssentlich. Was 
mich dabei erschreckt ist 
der Umstand, daß wohl 
jeder Betroffene über die 
Verhältnisse in den bayri
schen "Verwahranstalten" 
schimpft, aber nur ganz 
wenige bereit sind, ftir ihre 
Rechte zu kämpfen. 

Da ich noch einige Ein
gaben zur Erreichung von 
im StVollzG zugesicherten 
Rechten vorbereiten muß, 
beende ich mein heutiges 
Schreiben. Ihr hört ganz 
sicher W1eder von mir. 
Macht so weiter wie bisher! 

Mit freundlichsten Grüßen 

Manfred Dertnig 
]VA Memmingen 

Gedanken zur Vollzugsreform 

Im Februar 1989 wurde 
durch die Wahlen eine neue 
Regierung gewählt. Viele 
der Gefangenen haben be
rechtigte Forderungen an 
den neuen Senat. Durch die 
Anerkennung des Macht
monopols durch die neue 
Regierung ist es nur zum 
Teil möglich, geplante 
Vollzugsreformen durchzu
setzen. Die abgehaltenen 
"Organisa tionskonferenzen'' 
sind nun beendet, und es 
ist auch sehr schwer, zu 
diesen Ergebnissen zuver
lässige Informationen zu 
bekommen. Außevdem 
schemt der stark konser
vative Flügel diese Reform 
zu untedaufen, was irgend
wie verständlich aussieht. 
ist andererseits auch sehr 
schwer durchzubrechen. 

Auch sollten die beste
henden Feindbilder beider 
Seiten abgebaut werden; 
hierzu sollte man ein gut 
geschultes Vollzugspersonal 
einsetzen, um Schwierig
keiten und Unstimmigkeiten 
schon im Vorfeld zu be
kämpfen. Dazu mUßten auch 
einige Gefangene ihre 
Memung überdenken, denn 
die Reformen können und 
sollten nie einseitig sein. 

Als Mitglied einer poli
tisch orientierten Gefan
genengruppe ersuche ich 

Euch alle zur ~hlarbeit in 
Form von schriftlichen, 
mündlichen oder kankativen 
Beiträgen, die Ihr dem 
Lichtblick oder der Knast
AG senden könnt; oder Ihr 
sendet es .an mich direkt. 

Vte .e haben eine resi
gnative Meinung und gerade 
das können wir alle nicht 
gebrauchen. Hier kommt die 
Außerung von Sigmund 
Freud zutage: "Meckert 
nicht über die Dunkelheit, 
sondern zündet ein Licht 
an." Und es nUtzt auch 
nichts, den Kopf in den 
Sand zu stecken, soViel 
solltet lhr Euch alle wert 
sein, und man könnte mehr 
bewegen a~ lhr alle 
glaubt, nur sollte es mit 
demokratischen Mitteln 
möglich sein, hier echte 
Überzeugungsarbeit zu 
leisten. 

Durch die Öffnung der 
Mauer tun sich für uns 
noch mehr Schv.'ierigkeiten 
auf. Hier sei mal nur die 
Wohnungsproblematik und 
die Arbeitssituation an
gesprochen. Deswegen kann 
ich Euch nur bitten, Eure 
Situation so nicht hinzu
nehmen. Wenn jeder ein 
StUck gibt, sieht es in der 
Masse meist ganz gut aus. 
Aber in Vielen Fällen ist 
der Egoismus des einzelnen 
groß, und er nimmt einem 
den Platz, den man eigent
lich bräuchte, um Zusam
menhänge - wie sie hier 
ablaufen - zu definieren. 

f>. uch sollte man ein
sehen, daß beispielsweise 
die Sozialarbeiter und 
Therapeuten nur einen 
ihnen vorgegebenen 
Spielraum für ihre zu ver
richtende Arbeit haben. 
~1an muß, wenn man etwas 
ändern will, sich an die 
Petition und Endscheidungs
gremien wenden, und das 
auf höchster Ebene. 

Viele reiben sich dabei 
auf, wenn sie versuchen, 
hier in der Anstalt Miß
stände und Ungerechtig
keiten aufzuzeigen und an
zumahnen. lch hoffe, mit 
diesen Zeilen zum Nach
denken anzuregen, und 
wenn jeder mal von dem 
sogenannten hohen Pferd 
kommt, bin ich mir fast 
sicher, daß man auch ein 
miLeinander Arbeiten auf 
die Beine stellen kann. 

Mit kollegialem Gruß 

]Urgen Keßner 
JVA Berlin-Tegel, TA IV 



... mit folgender Diszipli
nannaßnahme belegt : ... -
l"'der: Wo ist das Fleisch 
geblieben .. . ? ! 

Am 27. Dezember 1989 
stand auf dem Speiseplan: 
"~ormalkost: Grüne Bohnen 

mit FleiSch. Diätkost: 
Mohreneintopf mit 
Fletsch" . Soweit so gut, 
sollte man meinen 
Denkste! 

In der Praxis sah das 
dann folgendermaßen aus: 
Die Normalkostempfänger 
erhielten die Bohnensuppe 
und dazu ein StUck Fleisch. 
Die Diätköstler erhielten 
die ~1öhrensuppe ohne 
Fletsch. 

Verschiedene betroffene 
Esser wandten steh an 
ihren Insassenvertreter. 
Fazit: In der Suppe war 
nicht die 'likrospur von 
Fleisch. also schnappte sich 
der l.V.er die Suppenschüs
sel und den anwesenden 
Beamten - und zu dritt, 
SchlOssel. I.V.er und 
Beamr.er, ging es in die 
Küche. Der Zeitpunkt war 
allerdings sehr schlecht 
gewahlt, denn der zustän
dige Küchenbeamte stand . 
gerade an der Pfanne, um 
Puffer zu braten - wie 
kann man da auch stören, 
v1o es doch um das person
hche Wohlergehen des 
KUchenbeamten ging ... ?! 

\\las wir wollen. wurde 
barsch gefragt. "Wir 
suchen das im Speiseplan 
stehende Fleisch!" - "Das 
ist da drin''. der Koch. -
"Da ist nichts drin", der 
Mann mit der Schüssel in 
der Hand. "\venn tch sage, 
da ist Fleisch drin, dann 
ist da Fleisch drin". nun 
schon brüllend, der in 
sP.iner Ruhe gestörte 
Pufferbrater - und dabei 
hat er beide Fäuste in die 
Seilen gestemmt - macht 
sich besser ... 

Der herzkranke I.V.er 
verltert nun seine Ruhe, 
ktppt dem Pufferbrater die 
Suppe auf seine lf A-Ablage 
und will gezeigt bekommen, 
\oJO das geheimnisvolle 
F!eisch sich denn wohl ver
stecl<t habe ... 

Raussehrniß (aus der 
Küche, nicht aus'm Knast) 
- Meldung, und nun nimmt 
alles seinen soztaüstlschen 
Gang ... bis der I.V.er die 
Hausstrafe bekommt, weil er 
als l.V.er handelte - unter 
anderem: Wtr ersuchen 
Sie jedoch eindringlich, 

sich gerade in Ihrer 
Funktion als lnsasse~ver
treter - kunftig bei ~lei

nungsverschtedenheiten zu 
mäßigen ... 

Zu mäßigen ... 
\tuß man sich mal auf 

der Zunge zergehen lassen 
(\1.-ie das Fleisch) ... 

Da wird frech im 
Speiseplan nachgewiesen, 
daß Fleisch ausgegeben 
wurde. Diätkalfaktoren der 
verschiedenen Häuser, be
troffene Esser und Arbei
ter der Küche stellen fest 
und besta Ligen. daß kein 
Fleisch im Essen war. 

Es ist nicht die erste 
Beschwerde über die Küche 
und hier speziell dieser 
Beamten. Fazit: Das Fleisch 
muß gestohlen worden sein! 
Oder verdampft? Oder wie 
... ?! 

Nun kommt dann immer 
an dieser Stelle schnell 
von den Beamten der Hin
weis, daß ja die Küchen
arbeiter Wir denken 
nicht so! 

Der Unterzeichner hat 
gegen beide Beamte, die er 
durch die Meldung nun ja 
namentlich kennt, Straf
anzeige gestellt! ... und er 
ist ganz sicher. daß da 
dann nicht nur das Fleisch 
vom 27. Dezember 1989 
untersucht werden wird: 
einige Insassen haben mir 
schon angeboten, weitere 
Vorgänge in der Küche 
unter diesem Beamten 
akten_l<undig zu machen. 

Na dann ... guten Appe-
tit bei der nächsten 
fleischlosen Kost ... ! 

Ich bin mir ganz sicher, 
daß auch in Zukunft I.V.er 
mit Hausstrafen belegt 
werden, die ihre Finger in 
offene \vunden des Knasts 
legen ... 

Werner Fiegel 
JVA Berlin-Tegel, TA V 

Betr. : Artikel Vollzugszei
tung Janus ein 
Doppelgesicht - von 
Horst Kreuz, Dez. 89 

Hallo ]ungs! 

Leider mußten wir m 
Eurer Weihnachtsausgabe 
den Beitrag eines unserer 
Weihnachtsmänner aus dem 
untersten Stockwerk lesen. 
Es ist uns em dringendes 
Bedürfnis, hierzu in Form 
eines Leserbriefes Stellung 
zu nehmen, weil wir unse-

ren Alex (E. l nicht ans 
Kreuz nagzln lassen! 

\löge man uns kritisie
ren, mangelhaft oder un
bedarft nennen - es ist 
noch kein Meister vom 
Himmel gefallen - , aber des 
Opportunismus darf man uns 
nicht bezichtigen. Ins
besondere unser Alex (E.l 
war mit seiner gradlinigen 
Einstellung zur Meinungs
freiheit und gegen jede 
Zensur eine wertvolle 
Stütze unserer Zeitung. ja
wohl, "war"!! Denn gerade 
diese Einstellung ist einer 
der Hauptgtilnde, weshalb 
Alex zum Z\-'eiten Ma1e von 
der Anstal tsleitung aus der 
Redaktion entfernt "'Urde. 
Alex war nicht nur der
jenige, der die im Leser
brief Kr.euz genannte Maus 
gebar, sondern auch der 
davor existente Berg \o~ar 
sein Babv. 

Insbesondere möchten 
wir betonen, daß auch -
oder gerade - im Knast ein 
gewisses Maß an Toleranz 
angebracht ist. Und daß 
unser Vollzugssystem einer 
Neuerung bedarf, weiß 
jeder. So ist es eine un
bedingte Notwendigkeit, 
einer hausinternen Reform 
- hier eben dem sogenann
ten Chancenvollzug - zu
nächst aufgeschlossen 
gegenüber zu stehen. Daß 
dies nur ein neues Etikett 
aus einer alten Flasche 
war. hat inzwischen schon 
jeder bemerkt, und Alex 
schon lange. Trotzdem 
harren wir weiteren 
Reformversuchen, in der 
Hoffnung, einmal eine posi
tive Veränderung des 
Strafsystems zu erfahren. 
\1ögen strafkonservative 
Zeitgenossen wie Horst 
Kreuz in seiner Zelle in 
Gedanken den "guten alten 
Zeiten" im Vollzug nach
trauern. Wir brauchen 
~euerungen. und zwar posi
tive! 

Redaktion "J anus'' 
Freiburg 

Hallo Leute. 

ich habe 
Gruppe eine 
zwar folgenden 
drucken: 

für unsere 
Bitte, und 
Brief abzu-

An Manfred Langhoff. ehern. 
Asunc1on. Paraguav 

Manfred, wir wtssen 
nicht, in welchen Knast sie 

Dich gesteckt haben. aber 
die Geni.chte m Asuncwn 
gehen um, daß Du am 16.2. 
auf der deutschen Bot
schaft vorgeladen warst, 
daß man Dich ~egen Deinen 
eigenen Willen festgehalten 
hat und Dich einfach ab
geschoben haben soll mit 
der Varig? Stimmt das? 

Manne, Du kannst eine 
eidesstattliche Erklärung 
vor einem Anwalt abgeben. 
denn wir werden daraufhin 
hier Augenzeugen suchen 
und werden dtese auch 
veröffentlichen in der 
Aktuellen Rundschau und 
somit, wenn es stimmt, daß 
die Dich emfach gekid
nappt haben. dann kannst 
Du endlich was unter
nehmen gegen dte selbst
herrlichen Beamten auf der 
deutschen Botschaft. \\lir 
alle wollen Dir dabet 
helfen!!! Denn mit Kid
napping kommen die nicht 
durch!!! 

Melde Dich bitte sofort 
und konsultiere einen An
walt, frage Deine Mithäft
linge wie das gemacht wird. 
laß Dich nicht ins Bocks
horn jagen und habe keine 
Angst vor diesen Bot
schaftsbeamten, denn die 
können Dir nichts mehr 
tun. Melde Dich bitte 
sofort bei mir: Detlef 
Kratz, Postbox CDC 2852. 
Asuncion, Paraguay oder 
lasse Deinen Anwalt an
rufen: 00595531386. 

\ver immer dies liest. 
bitte findet heraus, wo 
Manfred ist!!! 

Anmerkung: Wir - oder 
ich - können nichts der
gleichen behaupten oder 
beweisen, wir handeln hier 
nur nach Gerüchten. allein 
schon das rechtfertigt eine 
Aufklärung. \'/ir '"ollen auch 
keinen beschuldigen, so 
lange keine Beweise 
vorliegen! 

ja, 1ch danke Euch, 
\o~enn lhr hier möglichst 
bald helfen könnt, den 
Manne ausfindig zu machen. 
Sonst scheint die Sonne 
weiter m unserem ~elobten 
Lande, und wir kämpfen 
täglich weiter für mehr 
Sozialhilfe und Haushalts
artikel, und somit vergeht 
die Zeit ganz schnell. 

wir danken Euch und 
wünschen alles Gute 

Detlef l(ratz 
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"Drogentherapie im Knast" 
Jie Drogenstation der TA 
VI Z\..-isc:hen Anspruch und 
Realität! - Lichtblick-Aus
gabe jan./Febr. 1990 

"Lieber" ~lichael Segner! 

Zu Deinem At·tikel in 
der letzten Lichtb1ick-Aus
gabe Jan./Febr. 90 will ich 
Dir folgendes sagen. Dein 
Engagemeni. m Sachen Dro
genproblematik und Sucht
verhalten ist loberu;·,:ert. 
sollte jedoch nicht tn Pro
filierungssucht ausarten! Du 
solllest Dir mal in einer 
,..,..herapiepause" überlegen, 
....-er Du eigentlich bist! 

llier nun eine Gegen
darstellung zu Deinem Arti
kel: Von 1987 bis 198C) 
habe ich mich auf det' Dro
genstation befunden und 
habe festgestellt, daß Dro
gentherapie in einer Insti
tution me .cheser hiC!' nicht 
machbar ist. Mehr \ofie Hilfe 
zur Selbsthilfe kann man 
einem Drogenabhängigen 
nicht geben; es se1 denn, 
man bliebe das Leben lang 
mit dem Probanden zusam
men und führe ihn an der 
Hand durchs Leben. 

Für diese Hilfe. zur 
Selbsthilfe braucht man 
nicht unbedingt den Rahmen 
der "Drogenstation". denn 
dieser kann auch schad
liehe Neigungen hervor
rufen. wie z. B. Profilie
rungssucht auf Kosten 
anderer! Personlieh finde 
ich es unvernünftig, um 
nicht zu sagen dumm, so an 
eine Problematik heran
zugehen \\'i.e Du es tust! Du 
schreibst in einem Stil. der 
ist einfach zum kotzen! 

Die Projekte zur Förde
rung der Resozialisierung 
von Drogenabhäng1gen 
Spatz e. V. und ProJekr 89 
- smd nichts anderes als 
Psychoterror auf Kosten 
der Probanden und deren 
NervenkostUm! D1es konnte 
und kann man an der gro
ßen Rü<;kfälligkeit derjeni
gen erkennen. die draußen 
abstürzen oder einfach ab
hauen, weil der Druck ein
fach zu groß ist und man 
unm1 ndig gerr:acht werden 
soll - eben nichts anderes 
me "Psychoknasl im 
Knast". 

Es ist auch unnchliq. 
daß niemand dazu gez\VUn
gen wl.rd, auf dte SO'!e
nanme Drogenstation zu 
gehen. Es gibt du auch 
noch den unmittelbaren 
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Zwang, was Du in Deiner 
Kuczsicllligkeit nicht ge
sehen hast. Ich will ein
fach mal behaupten, daß 
Du auch diesen unmittel
baren Zvrang hattest. der 
Dich dazu motiviert hat, 
auf d1e Drogenstallon zu 
gehen. 

Um zum Schluß zu 
kommen. diese 5ogenannte 
Drogenstation hat mn der 
Realität, in der wir !eben, 
so gut wie gnr nichts zu 
tun und hat eher eine 
Alibifunkt10n! 

Einen Ral möchte ich 
Dir geben, nehme ihn an 
oder laß es sein; Schreibe 
wemger und mache mehr! 

In diesem Smne 

Andreas Be1er 
]VA Berlin-Tegel. TA VI 

Gedanken zum Strafvollzug 

Strafvollzug als sozu-
sagen "zweckgebundene 
staatliche Veranstaltung" 
ist nach dem lnkra ft treten 
des Strafvollzugsgesetzes 
er:klartermaßen von dem 
Bestreben getragen, einen 
für d1e davon Betroffenen 
wirkungsvollen Behandlungs
vollzug zu organisierell, 
der den individuellen 
Erfordernissen und Bedürf
nissen auch individuell 
angepaßt werden 'muß. 
Diese Intentionen bilden 
den eigentlichen Smn und 
lweck der reformensehen 
Bemuhungen, die zur Verab~ 
schiedung des t;tVollzG 

führte. Das Bundesverfas
sungsgericht hat das auch 
als \'On vornherein maß
geblich erachtet und aus
drucklieh den BeQriff der 
Resoz1ahsierung bzw. So
zialisation des Gefangenen 
als dlc so:.:.lalstaathch zu 
garantierenden Ansprüche 
nach Art. 1 und 2 Grund
gesetz hervorgehoben (v~l. 
BVerfGE 35, 202, 235 ff: 
36, 17!. 188; lO. 276. 
283 f.). 

Gesetzlich haben diese 
Bestrebungen im VoUzugs
ziel des § 2 Satz 1 
StVollzG entsorechend Aus
cL"1.lck gefu~den, wonach 
der Gefangene kUnftig be
fähigt werden soll. ein 
Leben ohne Straftaten zu 
!\ihren. Dem Zrel der 
Wiedereingliederung dient 
auch der § 3 StVollzG und 
insbesondere § 3 Abs. 2. 
der vorgibt, den schäd
lichen AusWirkungen (ins
besondere von Langzeit
gefangenen) der Haft auf 
die Gefangenen möglichst 
entgegenz~en. 

Unter den vorherrschen
den Bedingungen der Teil
anstalt Ill der ]VA fegel 
bleibt der Anspruch des 
StVoUzG auf die fatsache 
reduziert, das selbst er
zeugte Aggressionspotential 
der lnsassen zurückzudrän
gen, welches sich innert 
eines Jahres deutlich wie 
selten zuvor artikuliert. 

luruckzufUhren ist dies 
auf d1e Wahlverspr-echen 
der AL. die den Gefangenen 
erfolgreich einzureden ver
standen (nur die AL ver
teilte hier Wahlpropaganda, 
CDU. SPD und FDP verzich
teten seinerzeit darauf). 
sie würden die Strafvoll
zugsreform weiterfuhren. 
total unrealistisch, den 
offenen Vollzug zum Regel
vollzug machen und ganz 
allgemein den Vollzug 
"humanisieren". 

Dieses hinterhältige 
Hausieren mit Versprechun
gen fiilirte in Tat und 
Wahrheit dazu, daß nahezu 
100 % allet· Gefangenen. 
ohne Unterschied der poli
tischen \o/eltanschauung. d1e 
AL/SPD wählten. Berück
sichtigt man die Zahl der 
von den Gefangenen moti
vierten Angehörigen, er
gibt das ein nicht unwich
tiges Wäl-tlerpotential zu
gunsten der :\LISPD. Die 
"Erfolge" jeacnfalls ,.,aren 
durchschlagend. l!rstmalig 
in der Berhner Strafvoll-

zugs~eschichte verstarb ein 
nicht politisch motivierter 
seehsch irritierter Gefan
gener • .. ·ährend eines langen 
Hungerstreiks. Erstmalig 
verstarb unter Rot- GrUn ein 
Gefangener in der JVA 
Tegel an einer Überdosis 
Heroin. Die Liste dt>r 
"humanen Edol~e" der rot
grünen Strafvollzugspolitik 
ließen sich seitenlang. fort
führen und würden dem 
Leser etnen kalten Schau
der llber den F:uci<en jagen. 

1,\'ie v.•eü es her ist mit 
der humanen Vollzugspoli
tik läßt sich daran ab
lesen, 'Wie Gesetze umge
setzt werden, wenn s1e -
wie z. B. § 35 StVollzG 
- zulassen, daß ein Gefan
gener aus wichtigem Anlaß 
Ausgang oder Sonderurlaub 
bekommen darf. Wichtiger 
Anlaß sah der Gesetzgeber 
dann, wenn die lebens
gefährliche Erkcankung 
oder der Todesfall bei 
einem nahen Angehörigen 
vorliegen. Die Teilnahme an 
der Beerdigung meines 
/aters un März 1990 v.urde 
abgelehnt. weil als Folge 
eines überspitzten Forma
lismusdenkens die Sterbe
urkund ~ erst am Tage der 
Beerdigung eintraf. die 
telefonische Bestätigung 
nicht ausreichend schien. 
Mir ist nicht erinnerlich, 
daß je unter dem FDP/CDU
]ustizsenator einem Gefan
genen, der eine 4eitige 
Freiheitsstrafe mehr als zur 
Hälfte verbüßt hat, die 
Teilnahme an der Beerdi
gung emes Elternteils ver
wehrt wurde. 

\\enn offensichtlich gel
stig-seelisch schwerstens 
gestörte Gefangene aus der 
PN-Abteilunq in die Häuser 
zurtickverlegt werden und 
dortselbst nächtelang 
schreien, brüllen und mit 
einer Gitarre musiz1eren, 
Beamte sich aufgrund der 
bekannten Aggressions
bereitschaft des körperlich 
sehr starken Gefangenen 
nicht einzuschreiten wagen. 
dann spricht das Bände für 
die Qualifikation der Mit
arbeiter der PN-Abteilung, 
die sich im geschilderten 
konkreten Fall des soge
nannten "Abschiebens" be
fleißigten, Probleme ein
fach verlagerten, ,.,o sie 
unmöglich gelöst werden 
konnten und durften. 

Peler P. Bauereis 
JVA Berlin- Tegel. TA III 



nlo des 
Slralvollzugsarchivs 
Geplante Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

I. WAS BISHER GESCHAH 
Der Gesetzentwurf des Bundesrates vom 23.9.1988 (Bundesrats-Drucksache 

270/88) war mit einer Stellungnahme der Bundesregierung am 8.12.1988 dem 

Bundestag zugeleitet worden (Bundestags-Drucksache 11/3694). Am 17.2.1989 

hatte der Bundestag diesen Entwurf in erster Lesung behandelt und an den 

Rechtsausschuß weitergeleitet (die Stellungnahmen der Parteien sind in den 

Sitzwtgsberichten des Deutschen Bundestages nachzulesen: l 1. Wahlperiode, 

s. 9305-9311). 

II. HEARING DES RECHTSAUSSCHUSSES 
Am 16.2.1990 hat der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages eine nicht

öffentliche Anhörung durchgeführt. Dazu konnten die Parteien eine Reihe 

von Experten benennen. Teilgenommen haben nach unseren Informationen: 

Prof. Dr. Calliess <Universität Hannover), Prof. Dr. Schüler-Springorum (Uni

versität München), Dr. Dünkel (Max-Planck-lnstitut, Freiburg}, Prof. Dr. Georg 

Wagner (JVA Sta.delheim. München), Michael Gähner (Ex- Redakteur der Gefan

genenzeitung Lichtblick, jetzt Mitarbeiter der Deutschen AIDS-Hilfe) sowie 

vier süddeutsche Anstaltsleiter (He.rr Korndörfer/Aroberg, llerr Müller/ 

Hellbronn, Herr Otto/Straubing und Frau Schaal/Schwäbisch...Qnünd). Nur die 

letzteren setzten sich für den vorliegenden Entwurf ein. Alle übrigen gela

denen Experten übten mehr oder weniger vernichtende Kritik an dem Ge

setzesvomaben (so au~ in einer schriftlichen Stellungnahme, der am Er

scheinen verhinderte Anstaltsleiter der JVA Saarbrücken, Herr Kipper ). Auch 

die anwesenden Vertreter von GRUNEN, SPD und FDP sprachen .sich gegen 

eine Verabschiedung des Entwurfes aus; von den Ländervertretern rückten 

allerdings bisher nur das Saarland und Berli.n davon ab. 

II I. AUSSICHTEN 
Es ist nach wie vor möglich, wenn auch immer weniger wahrscheinlich, daß 

der Entwurf vor den Neuwahlen verabschiedet wird. Feststehen dürfte, daß 

einige Bestandteile des Entwurfes (z. B. Einschränkung von Verteidigerrechten) 

innerhalb der Regierungskoalition keine Mehrheit mehr haben. Ob der Rest 

für die LandesjustizverwaltWlgen noch wichtig genug ist, bleibt abzuwarten. 

Ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung wagte allerdings schon am 

20.2.1990 folgende Prognose: "Ein solcher Entwurf wird dem Ende der Legis

laturperiode zum Opfer fallen. Besseres kann ihm gar nicht passieren." 

Mitgeteilt von Prof. Or. Johannes Feest, FB 6, Universität Bremen, 

2800 Bremen 33 (März 1990) 
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\rt'cllUUurLer Kunascnau vom .i:J.J.l~~UJ 

Aufstellen von Spri_tzenautomaten nur in der Drogenszene strafbar 
Generalstaatsanwalt zum Streit in Dortmunder Anklagebehörde: Entwickelt sich Szeoe zum Automaten, muß er abgebaut werden 

adt HAMM, 22. Män. Das Aufstellen 
von Spritzenautomaten fur Orogensüchti· 
ge ast mcht an allen Orten und damat 
grund5&Uhch strafbar Oae Dortmunder 
StuLSanw&lte fur RauschC~f!de!Hue dur· 
fen nacht an jedem fall dagegen vorge· 
hen Oae Strafverfolgung wegen VerstO· 
Des gegen das Betäubungsminelgesetz 
bleibt auf das .<\nbringen derartiger Auto
maten unmittelbar 1n der Szene und da· 
mit am Zentrum des Orogenhandels ~ 
schrtnkt Oaes hat der ~n~ralstaatsan· 
walt an Hllmm in einem sach zuspatun· 
den :0.1eanungsstre>t unter den Juristen 
der Ermattlungsbehorde entschieden Er 
bestät>-:te eine dienstliche \l'easung des 

Dortrnunder Behordenleater$ an seine 
Mitarbeiter, eine Strafverfolgung gegen 
das Aufstellen von Automatan außerhalb 
der Rauschg~ftszene zu unterlass<'n. D:e
Sf' Anordnung summe mat der Auffas
sung d~s· Bundes;usuuninastors und der 
LandeSJUStazverwaltungen uberean. haeß 
es in der offiziellen Erkläruns 

Brennpunkten des Orogenhandals autge
rtelll werde. 

ln Dortmund war vor Wochen a..of In
Itiative der Staal$anwaltschaft dle Be
schlagnahme einea Spritzenautomaten in 
der Szene durch das I..andaericht be
schlossen worden. ~sundbeitabthörden 
und Orogenberatungsstellen waren dage
aen Sturm gelaufen. Als die SLaataanwiil· 
te auch gegen des Aufstellen der Auto
maten an anderen Orten und das VerteJ· 
Jen von Spnuen durch Droaenbtrater 
vorgehen wollten, S<'hränkte der Behor-

wendig eine ges~Lzhchc Klarstellung l'l 
Danach Ist das Aufstellen von Spnlz<' n 
automalen an der Drogenberatungsstelle 
oder Im Bahnbofabl!reich >traftr.,i. &>lltc 
sich jedoeh dje R.ausc:hgiiLsz.ene nach F.r· 
ltennLnissen der Polizei :tum A utomoten 
hin entwickeln, muß er dort ab!,:&bdut 
werden . I 

Oae Abgabe von Einmalspnuen. eine 
1ewolhe gesundheatspohusehe Maßnah
me gegen dat' .-\ads-Gefahren an der 
RauschgtfLsz<!nt'. stt'lle nar dann e•nen 
\'erstoß gegt'n das BeLaubunasmntelge
set2 dar, wenn Wt'atere IJmste>nd~ hanzu· 
treten Dies 6<» zum BeJ>plel der f!\ll. 
wenn ein Spriuenautomat ln oder an 

denleater die St.ralverfol8lllli ein, • 
Doch auch die vom GeneralsLae.tsan· 

walt beslätigte Wei!mng :eigl wie not· 

Gegen dl!.5 Vertelton von Einwegsprlt· 
zen ln d~r Szene durch r,~,tarbea~r der 
Orogenberatung muß na.eh du~ser Rechts· 
auflassung nicht voriegangE<n wNd~n. 
wenn es Latsaehllch tnll Beratung •·~r· 
bunden Ist. Geschu~ht das Vertealen kom
mehtarlos - also autOmntisch - muU es 
strenggenommen verfolft werden. 

(Berliner Morgenpost vom 17.3.1990) 

Riesen 
statt Mo 

II'• Tagäi VOm 31.3.19901 e Häftlinge schmiedeten Mordplan 
e 70000 DM Blutgeld geboten 
e Drahtzieher im Drogenmilieu 

Mafia-Killer sollte 
Staatsanwalt 
erschießen 

Drogenmafia 
plante Anschlag 
auf Staatsanwalt 

BM Berhn. 17 Man 
Der Leit.er der Abteilung ftlr or

ganisierte Rauschgiftknnunalit.at 
beim Landgencht. Oberstaatsan
walt Hans.JII.rgen Fat.lunhauer (42), 
sollte einem !'.iordkomplott rum 
Opier ialltn Sechs lniaS!lt-n dr:i 
Hai\anst.alt Tegel hatten aeplant, 
ihn fur iO 000 D-Mark von e.mem 
Killer erschießen zu lassen Die Ju
stiz vennutet, daß die Haftllnge 
sich an Fälkulhauer rächen und Er· 
mittlunaen des engagierten Ober
St.aal$81\walta Yl!rhindem wollten 
Die Taler sollen elner . Drogenma
fl.a" angehoren. die irr. Gelinplis 
mit Rauschgift handelt. !Mehr S. 31 

Eio !'.iordkomplott. dem ein 
hochran(laer West-BtrUner 
Staatsanwall mm Opfer fallen 
sollte, ist restarn \'OD Justiz ond 
Polise.i autredeckt wordu. Der 
Leiler der Abteilunr fdr orranl· 
slem Rauscbriftkrfml.nalitit 
beim Landgericht, Oberstuuan
walt H&M-Jdrgen FitkinhAuer 
({2), sollte durch elnen hnahlten 
Killer enehossen ~erden. Die 
Auttranebu: sechs HätlUnre der 
Haftanstalt Terel Das ?lfotlv: Ra· 
ehe und Verhinderung weUerer 
ErmltUunre.n des in der Droren· 
szene rehallten Juristen. 

Angaben uber d1e Falle. mal de· 
nen Falltinhäuer zu.r Zelt befaßtiSt 
und die fruheren StrafVerfahren, 
die als Anlaß fur einen Racheakt in 
Frage kommen, wollte die Justiz 
gestern ruchl machen. D1e Staats
anwaltscbal\ verweigerte alle De
tatls, msbesondere die Personalien 
der arn Komplott Beteilipn 

Just.ivSpreeher Detlef Achham
mer: .Wir befinden uns hier 10 ei
nem so 1efahrtichen Bereich, daß 
jedes jetzt gesagte Wort dafür sor
gen kann, daß jemand durchdreht. 
Die Folge ware. daß alle Beteiliilen 
in große Oe!ahr geraten konnten: 

Die ersten Hinweise auf den 
Mordkompion gegen Falltinhauer 
erhielt die Staatsanwaltschnf\ vor 
wenigen Tagen durch einen • Ti P· 
Geber". Otaser Mann bt;r1chtete, 
daß aus Krelsu der ,.RaU$Chgift· 
Mafia" m de:r JV A Tegel ein Killer 
angeworben sei. Diese ..Maraa• be-

stehe aas Hafttingen, d1e = Ce
fangnis ma Drogen handelten. 

Der KJlJer. so h1eß es. solle mit 
Celd bezahlt werden, das die 
.Rauschga.ft.Mafta• aufgebracllt 
habe. Das B;utgeld f-Jr den Ju. 
Stubehorden noch mcht beltann· 
ten ~iorder; zv.,schen 50 ilOO und 
70000 DM. 

Der stellvertretende General. 
st.aatsMwalt beun Landgericht 
Oberstaatsanwalt Daetar Neumann 
$agle eestem: .Es handelt Steh um 
eme 111 Berlin biSher einmali~ s,. 
•uatlon. daß gegen emen Staa:san· 
v.111t em :.ford geplant v.-urde. Es 
kann nicht hmgenommen werden. 
dail ein Mitarbeiter $Chutzlos da· 
steht. der lll vorderster L!rue gegen 
die organisier..t Knminalitat 
kampft.• 

Geste:n durchs01chten 150 Polizi. 
sten - da!Uilter auch das Spezial. 
Einsau.Jtommando (SEKl - und 
drei Staatsanwälte u:hn Stunden 
mehrere Zellen und Aufenthalts
raumf 1n der Haftamtalt Tege! so
wie meh.re.re Pn\·atwohnungen in 
West·B~rltn Es sei .kar:onweise" 
:~tarial SichergestaUt worden. 
::-leullUinn verv.:eigel'\e aber kon
krete Angaben uber dll.! Material. 

lnzwtsehen wurde gegen secl'ls 
v.egen schwere.r Drogen· und Oe
"'altverbte<:hen zu langen Strafen 
verurteilt~ HafU!nge Haftbefehl 
wegen der • Verabr!!dung zum 
Mord" erlassen DieMannerun Al
ter ZWISChen 30 und 50 Jahren ka· 
men in die U-Haftanstah Moabit 

Emer dieser Manne~ soll. so Neu
mann, im Zusammenhang mit derr 
socenannten .Tieftaracen-Kom
plex" stehen. Darrut IJt der Mord
anschlag auf einen Makler gemeint 
der im Oktober 1985 in einer 
Schmargendorfer Tiefgarage ve~
übt worden war. Als Anstifter ge
riet der spate!' untergetauchte und 
Anfang Januar in Brasilien aufge
spul'\e Christoph.Schmidt-Sa.lv 
mann tn Verdacht ~gen !Im ist 
ein Auslieferungsantrag gestelll 

Der damalige Anschlag filhrte 
zur Aufdeckung der KorruptJoru;. 
affa~ um den ehellUIIi&en Charlot
t.enburger Baustadtnil Wolfgang 
Antea. Fatlrinhauer f\lhrte die Er
mittlungen. Daß du Mordkom· 
plott gegen Fälltinhäuer in direk
tem Zusammenhan1 mil der Kor
rupUonaaffaire stehe, stritt Neu
mann ae$1em ab. Zur Zell gebe es 
keinerlei Hinweise auf einen pollta· 
sehen Hintergrund. Norbert Rahs~ 

pl 
Angeblicher Attentat-Plan gegen Oberstaatsanwalt Fatkinheuer. Die Haftbefehle 

der Beschuldigten sollen aufgehoben werden I Nur Produkt der Eitelkeit? 
OJ~ \fl,f\t~vaut)n.JU ~C:.ftn "'' !l 
ONr''"'u,~n"•h H•n--J~ri:<n Fat• 
O.onh~cr !da~ taz bcnchteaeJ lu1 
-.ach un' er~~hen ... 1n Luft -auf~d01tl 
/,\\~1 1\'<'<:hen. n.1<hdcm sech, Ge· 
l>n~en< d~; Tc~clcr Kn.1<1 in eant• 
'~•hi·IL'IJ '(bc!Jkt•on \lt;:""An· 
-&utun< zum 'Iord auf deii Ober· 
•tta:>an·••lt Fat~anheuu 'trnaHct 
\\Odt~ v:4r~n. h1t dae Stut>an· 
llAII,chaft J~lll dar Auihcbunb d<' 
Hallr~•~hb beanlfJgt Da> hat der 
Gencr•hi~Jt>Jn"~lt l-eim Landge
n.:h.. Hemu, E<>lern •·or dem 
Re .. t-.:'-!>..')}~1\u~de• .o\hzt"'rdncr(n• 
h!lll,<> l:>e~annt$eg<Nn . De: An· 
tr:>g auf Au!het>unF des H3f:beichls 
11 ur<Jc • on Heu>ze d•mat begrundct. 
.JaRder • Verda.:hl , uall Fa1l.1nheuer 
umg<bra;;ht .-erden sollte, b~>her 
ruehr e.rhartct w~rdcn ktlnntt:• Dte 
Anpt--en d~ \ ·~l;mne,. <kr 'ecru 
Q:l;,n~ene de-. :O.IordlMTplon, fC• 
@Cft fatkJn.~CUC! bcZ~<;htp habe. 
Sind H<anze zut,..lge •n"ht verwert 
bar•. ~~eil der lniormam nachl bc· 
reu 'e1, ·t>ffentlith• au,zu-;aeen 

O.tß dre grlllla!!$ele;te D-•r•!uu· 
tbun~>oJA·uon de\ Tegde· K;;:.,() 
1m 16. :'-larz o~ntcr Aufg~OOI I'On 
ISO sch,.er bc"arr~:cn Poliu'1bc· 
•mtcn der zr611tc \\ ~•scr••hlag ~ 
er Zeiten~'"'· hallen die Sparzen 

''-1\Qn 1 er~~:an2enc Woche Wö\ <Jen 
0;H;Il:m - lle'. K wnanahcncht 
\lcwm gepfiffen lnsuier 'trmurc 
tcn .U5 d.: fur orsanuame Knmt• 
nalat•tZiN:>nda~e Abrealun~ 69 d~r 
'>tillhanllalt,diafl - dtr ·Fitl.ln• 
t1~ucr <h Lellcr \Or•teht - caner 
·KnN·Lamp<:• li•ls.:he .'\n~hul· 
daguni ~•nc> 1\r.a:kaes, d Red I 
ufoc·<>'"lll~l Auf~ ... Vcrmu· 
tung gtng utr Gcnerabr.,.:.-.-an••~ll 
Hemze rc,tern 10r dem Rei:hl>~u~· 
'chull ailerdrng' mtt ~emcm Won 
can. Ebcn,o "cnag darauf, :laß ful· 
kmheu~r bc: der Our~h-uchung rn 

(Die Tageszeitung 
vom 23.3.1990) 

~8 
zum Knast 

Ttg< l'<'r duugegen w~r. ob
"ohl ~r dilrt Ii> S.:tr{'ffener n1ch1> 
tu '!>UC"hC'n haue 

0Jß F•lkrnhclltl> ErmtUiun•' n 
•nercencr S.a<hc huucrJen Kuh,>en 
r~r eim~en \\ ,rl:>.:l ~twrtl h. 
~-urd.: ~'!ath<h Dh ü~r j ~.>~fll ,. 

~ekreur S.homb>Jrg ~estun ln" 
R<".:lll;.au,dtuß dazu Stcllun11 
nahm ·Die ScnalWCI"4altung tilr 
Ju,uz •. ,q Schomburg. ·halt., tur 
nicht•kucpta!>d , lltnn der Be1rof· 
rcne >elb>t m erheblichem l'mlang 
~~ tlß<r dl!tlna,en Durcl!;u.:hunf 
muu u·:"..;t.. DltlUitC(htJ!.:he 1\o-n,e· 
quenzen habe dtr F.JJ fur Fiuun• 
he-uer ~edoch nidu I)~~ CDl!·.~h· 
0eordnete Finkeinburg brachte '"' 
Spael, daA Ftukinheuersich mu der 
Ourch>u.:hun~ ur>prunghcl! noch 
\ or de• Prösc hnNen "ollte fln--

~cln:.~r~ "otlte ""-cn ob htkan 
hc~er \ön seiner •Eattl~!al• öder 
!'1\!inem •Gthung~drang .. zu d.:rr. 
Vorh-.~...cn d~...,- Pn:\"ekonfcrcn: gc• 
1ru:ben -...~mJcn ~Cl ""urd..: \nrl 
S,h()mbur~ 1~Jcxh m•' der &r kc· 
11\.'11 t\nl~<'l.'ln ~ch~e·.U.t. •il.ul 
.. t-c:~>< !duhnen .,.:lo>l .• 

E1n<r der >«h,chcmab """' ~ul· 
.Jrgten (i~f•nscncn "urdc ~C>I<rn 
.au< Jer ~1<)~barcr l' -Hafl 1.uru.:k 
n,,,h Tcg<l gebr:acht, ,. .• ,1 er kun 
\Order Entl..ssung M~hl :>:ach ,-\n• 
lP~ lk• GCllcralst.ut,an.,.-alu hol 
da~ Abtcduftl; 69 g,·gen d1< ;<"C!u 
G:f.mgencn und J!egea >~<Mn .,CI
!~re Te;;~lcr lrua•-x:n inzwis<:h<n 
nur noch ean Ermanlungs,(nahren 
.-c~en • V crd3C~'-' "" bandenmaRi· 
,gcn Rau"h~U!h:lndeh• cro>flnct 

plu 

(Die Tageszeitung vom 3.4.1990) 

Knast·Aktionstag erfolgreich 
Nach zwetwOchigem Protest Im Moabiler Knast fano gestem ein 
Aktionstag statt, an dem sich 240 Insassen oeteiligt haben sollen 

lnucr:O.io>~Hcr Haflan~talt fa_nd liC• Srand.-crlcttunfon gestorben 
'lern ~an Axuonslll~ <tau, mtt dem Seme Mll_~;cftnJlcncn erbeben t•· 
240Gefut&cnc gegen die Zu~ndt JCodielk4mtenschwere\'orwurre. 
1n"der CrJcr,uchun;:,hlftll!ldStraf· I So ir.!be .~lohammed G. ca~ lulbe 
lllit proresuencn. Wie bcrei~ be· Stundl! in ••~1er brennenden Zelle 
nchtet, findet 1m \1oabncr Krum geschrien, ehe die Beamten davon 
>CUZ"t' Wochen ean HungerWelk Kenntms genommen häncn 
bczaehungswe1SC oane Vcrweigc- An dem gemigcn Aktion•t•g b.l· 
rung der Annahme der Anstall<ko'' aeiligtcn <ich Mth Angabcn ''OA 
~t.alt. Re.cht'"""alt Ströbcle 1JO IMl\· 

Oeforden wu:len u!l'lerl.lldercm <•n Str<'>llelewardicZabll'~neii'ICm 
dac Au!liebun' d:$ 13-Stuoden· lnsa.~nub.lrmauelr 1\0rder..der>ic 
Einschlusse; mder U-Haft, bessere durch Zuruf I'On anderen Gelange· 
F~eiz~it· ,und Kommunikation> · nen an Erfllhrung gebracht halle 
mö~hchkeaten, fr~1e Dolmet\chcr· DaeJusuzpre~se;reUereiltedcm 
wahl flir aulllindische Vrrer~u· gegenüber mit, daß 28 I!U.1$1Cn 
cbungshäfrlinge und .!1e VutmU· ·partiell•dicAII!Wlmcder ~nstalts· 
clmng e:r~ Todesf!lls un Gefing- ko>t •·enoeageit bAllen und 10 Ge· 
m; Du Hiftlin~ Mohammed G fangene m.:hizur Arbeit gegangen 
halle•eine Zelleangez3ndetundwlf seaen. D1c Juslltverwaltung sei 
>poter am Krankenhaus an dtn nacht zu Ge$ptachen bereit. plu 

(Berliner Morgenpost vom 23.3.1990) Mllllcl!tlt {Iai - Ean Untersu· 
chu~~&saussdau8 rm bo)ColiCl<a 

LancS~gsolldic Voi'Vo'Üm.XrGe
f•r.&tll<ll aus dem lllt<krboycn· 
><hcn K!\aSI rn S1raubang jttzl 
llberprufen.lneincr M115senpcu
tion foröenrn d~< Hllfihnge •in 
E1n~ifen <ks Laodup 
Crulld<: z......,,Wl.,endung 'on 
Ps;.:taopharmak.a, dac erge~~· 
mk~hgc Abku•"• ""' Gcfan 
ge oonbeariten durchdlt Anstal"· 
l<ttung und drta my<~eriose Gt· 
f.mgenensellnnnordc. Eanen Be
su<hderAbgeordnc<cnanderSVA 
SutubinJ •crtoc da> ba}eri1ch< 
JustLLministenum dem Pe.utJOGS
allS>ehuß 

Gewerkschaften 
wollen den 

Strafvollzug 
reformieren 

&enthtilen Thc111en eanes Treffco) 
des Abteilung•"otsLandes Stra~
vollzug in der Gewerkschaft OTV 
mit ihren Kollegen der .Beru!svcr· 
tretung Strnl\·ollzug• gestern an der 
Stnfvollzugsemnc:htung Rum. 
melsburg. 

Seide Seiten konstatierten .pro· 
blematische lind rerormbedur!\agt' 
Arbeitsbedin~ungen'. Etnlgkrit 
hmschte auch über die Notwen. 
dlgl<eat weiterer Zus:ammenl<unftl! 
d1e furd1e ZtMunl\ vereinhart wur. 
den. Fswo 

Du~ soz.utle .~bsat herung der 1\r. 
be1tsplat1.e, d•e 7.uordung dl!S 
St111fvollzugs n der Verwaltung 
und ein .Ged;u:kennust.'lusch" Z\11• 

sehen den Dtenstatelll'nleatem ln 
Ost und West· Das wlll'en dte we. 



lUer 1agessp1ege1 vom 1 .4.1':1~J 2-oo Elilwegspifizen ins 
Gerangnis geschmuggelt 

Justizverwaltung will Vergabe 
von sterilen Spritzen in Haft prüfen 

.AIDS-Infektionsgefahr durch Nadeltausch 1m Gefängnis besonders groß• In der West-Berliner Haftanstalt den, daß es bisher nicht gelungen 
Die Justi.zverwaltung "...;n prüfen, ob in den 

Haltanstalten sterile Spritzbestecke zur Verfii· 
gung gestellt werden. um die Geiaht ~es 
infektiösen Nadeltausches unter drogenabhan
gigen Gefangenen zu m!ldern. Nach. Anga~n 
von Justizsprecher Christofiel bat 1etzt e1ne 
Kommission mit V~rtretern des VoU%\Iges, der 
Verwaltung, der Berliner AIDS-Hilfe und dem 
Landesdrogenbeauftragten damit begonnen. die 
juristisch umstrittene Frage .ohne Vorgaben• zu 
beraten. 

senatorin Jutta Limbach. Außerhalb der Gefäng· Tegel sind Anfang März ohne Wis- sei, den Drogenkonsum in Tegel zu 
nismauern gibt es in einigen Bundesländern sen der AnS1altsleitung rund 200 unterbinden. Ebenso wisse man 
bereits sogenannte Spritzenautomaten, zwei Einwegspritzen an drogensüchtige um die große Ansteckungsgefahr 
davon in Berlin. Zuletzt wurde aus AnlaS eines Häftlinge verteilt worden. Diesen bei Verwendung derselben Spritze 
Urteils des Dortmunder Landgerichtes Anfang bisher geheimgehaltenen Vorlall durch verschiedene Personen. Die 
des Jahres über derartige Automaten heftig bestätigte der Staatssekretär in der offizielle Verteilung von Einweg-
gestritten: Das Gericht verbot die Spritzenver- Justizverwaltung, Wolfgang spritzen sei aber schon aus rechili-
gabe, da so .Gelegenheit zum unbefugten Schomburg (SPD), gestern im eilen Gründen nicht der richtige 
Gehrauen von Betäubungsmitteln" geschaHen Rechtsausschuß des Abgeordne· Weg, diese Probleme zu lösen. 
werde. AIDS-Beratungsstellen nannten den tenhauses auf eine entsprechende Wie die 200 Spritzen tn die Haft. 
Richterspruch. einen schweren Rückschlag in Frage des REP-Abgeordneten Car- anstalt geschmuggelt wurden und 
der AIDS-Vorbeugung. Die AIDS-Enquete- sten Page!. auf welche Weise sie an die Haft-Insbesondere AIDS-lnlektionen solten mit 

der Vergabe von sauberen Spritzen vermieden 
werden, die Berliner AIDS-HiUe schätzt. daß 

Kommission des Bundestages hatte schon 1988 Nach. Angaben von Schomburg Iinge verteilt worden sind, ist un-
die Spritzenvergabe an Drogenabhängige zur bekannt. Die Berliner Aids-Hilfe, 
Gesundheitsprävention dringend empfohlen. ist sich die Justizverwaltung der die zunächst hinter der Aktion Ver

Problematik des VorlaUs durchaus mutet worden war, hat laut Schom-bis 50 Prozent der inhaftierten Drogenkonsu
menten H!V-infiziert sind. Bei rund 500 der 
etwa 3500 Gefangenen in Berlin ist Drogenab
h<ingigkeit bekannt. teilte Rainer Rex. Leiter 
der Inneren Station des Moabiter Haltkranken
hauses, mit. Dazu komme eine DunkelziUer von 
Häftlingen, die durch Spritzentausch gefährdet 
sind. Völlige Drogenfrelheit. so Rex, sei in 
Vollzugsanstalten ,nur mit unmenschlichen 
Kontrollmechanismen zu erreichen·. man müsse 
sich daher mit der Möglichkeit einer Vergabe 
sauberer Spritzen beschäftigen. 

Bislang wird bundesweit in keinem Gefängnis 
Spritzenvergabe praktiziert, ein Antrag der 
Bonner FDP, die Strallreiheit der Vergabe 
gesetzlich zu regeln, ist auch Ziel der Justiz-

Erfahrungen bei der Betreuung von HIV· bewußt. In sofort anberaumten Ge- burg mitgeteilt, sie habe mit der 
lnlizierten Süchtigen in der Justizvollzugsan- sprächen mit Betroffenen und Mit- Sache nichts zu tun. 
stalt Tegel zeigten nach Meinung von Gert arbeitem habe man einen Prozeß Eingehend befaßte sich der 
Wüst von der Berliner AIDS-Hilfe. wie wichtig des Umdenkens in Gang gesetzt. Rechtsausschuß gestern auch mit 
sterile Spritzen seien: ,Im Knast machen Als unmittelbare Folge seien da- der prekären Per;onalsituation in 
verbogene, mit Pflastern notdürftig abgedich.- raufhin 80 der Spritzen bei der An- allen Bereichen der Justiz. Staats. 
tete unsaubere Spritzen die Runde". Die lnlek- sialtsle.itung abgeliefert worden. Sekretar Schomburg erklarte hier· 
tionsgelahr sei dort besonders groß. Es sei Inzwischen habe man einen .Ar- zu, die Verwaltung wolle sich ei-
deshalb widersinnig. in Gefängnissen Spritzen- be1tskreis" eingerichtet. der klinf- nerse1ts um emen Nachtragshaus-
vergabe nicht zu ermöglichen, während dies tig il.i.r eme sauberere Gute.rabwä. halt fur dieses Jahr bemuhen. Des 
.draußen• anders aussehe. Um juristische Hin- gung bei der Bewaltigung durch- weiteren sei geplant, im nächsten 
dernisse bei der Spritzenvergabe zu überwin- aus eingeräumter Probleme sorgen Jahr 116 zusatzliehe Planstellen zu 

iner Morgenpost 
vom 17.3.1990) 

amilientage 
r Langzeit
Häftlinge 
lezeicbnung "Liebeszellen" 
'lerlins Justizsenatorin Jut. 
,ach (SPD) ausdrücklich ab, 
gestern eine pikante Neue
akündete: 
ts in wenigen Wochen sol
ffiinge, die in Tegel Lang
afen verbüßen, zusammen 
~n Ehefrauen oder Lebens
innen und eventuell vor
.en Kindem bis zu sechs 
n unbeaufsichtigt gemein
·bringen können. Zu diesem 
wird zur Zeit in Tegel eine 
enbegegnungsstätte" einge-

Angabe.n der Senatorin soll 
mger~ Kontakte mit der Fa
~r Prozeß der Wiedereinglie
von .. Lang..Straflem• in die 

chaft nachhaltig gefördert 
"Die Begegnungsstätte ent
n Form einer kleinen Woh
n einem besonderen Trakt 
ien bishengen Besuchsräu
ier sollen die Familien unter 
m .. Kaffee oder Tee kochen" 
I. 

Kontaktmöglichkeit se1 
auf Ehepaare beschränkt, 
rau Limbach. Auch Partner, 
relang eine stabile Leb~ns
cSchaft mit vielleicht sogar 
.samen Kindem unterhalten 
sollten sich in der neuen 

1tung treffen können. Es sei 
gedacht. die Begegnungen 
im Monat zu ermöglichen. 
ie Gewährung der Vergün
t habe im Einzelfall der 
>enleiter" zu entscheiden. 
1 eine zweite Neuerung gab 
1stizsenatorin gestern be-
In Berlin soll ein ..For

:s- und Dokumentationszen
li NS.Justsz" entstehen. Ge
st. das hier vorhandene um
,che Material zu sichern, zu 
1 und auszuwerten. Er
' werden sollen der Justiz
im Dritten Reich und die 

:hen Reaktionen auf das NS· 
1t in der Nachkriegszeit. 
Zeit - so Frau Limbach -
.dele man mit dem Finanzse
Benötigt werde zunächst eJ· 
~e Million DM. .M.it der prak-
1 Arbeit soll nächstes Jahr 
~en werden. Jorg Meißner 

den, dürfe der Besitz von Spritzbestecken soll. So könne nicht geleugnet wer· beantragen Jorg Meißner 
kilnitig nicht mehr Anlaß lü.r Ermittlungen nabckh ( Volksblatt Berlin vom 30.3.1990) 

(Süddeutsche Zeitung vom 31.3./1.4.1990) 

dem Betäubungsmittelgesetz sein. 
(Berliner Morgenpost vom ,22.3.1990) Obduktion 

Jutta Ltmbach angeordnet 
Konferenz-zur Drogenbekämpfung satz, das Problem in den Griff zu bekom

men. Dazu gehöre. daß Hilfsangebote wie 
Therapieplätze, Wohnmöglichkeiten und 
Einrichtungen zur Langzeitreh.abiliunion 
ausgebaut würden. Die Länder fordern 
zudem von den Kranken· und Rentenver
sicherungen eindeutige Vereinbarungen 
zur dauerhaften Finanzierung ,·on Thera
pien. Oie Methadon-Programme blieben 
umstritten. 

dankt Beiräten :'\acb seinem Selbstmord· 
versuch in der Cnlersu· 
chungshaltanstalt !\.toabit. 
wo er seine Zell e angez ündet 
hatte, ist der Gefangene !\.l o· 
hammed G. jetzt Im Crban· 
Krankenbaus a.n den Folgen 
seiner Brand,·er letzungen ge· 
storben. 

Hilfe statt Strafe 
für Drogensüchtige 

Sonn (Rauter/AP) - Die Bundesländer 
haben sich auf ein gemeinsames Konzept 
zur Bekämpfung der Orogensucht unter 
dem Leitsatz .. Hilfe statt Strale" geeinigt. 
Die von einer Sonderkonferenz der zu· 
ständigen Fachminister in Bonn beschlos· 
senen Richtlinien sollen Eingang in den 
für Juni angekündigten ,.Nationalen 
Rauschgütbekämp!ungsplan" der Bun
desregierung finden. 

Schleswig-Holsteins Gesundheitsmini, 
ster Günther Jansen erliiutene. die Län
der seien sieb einig, daß Drogensucht als 
Krankheit lU betrachten sei. Aufklärung 
und Prävention se1en der wuksamste An· 

Zur Entkrimtnalisierung der Süchtigen 
sollte Drogenberatern nach dem Willen 
der 1,-änder ein Zeugnisverweigerungs
recht eingeräumt werden. Staatsanwälte 
sollten bessere Möglichkeiten bekommen. 
bei Bagatelldelikten die Verfolgung emzu
stellen. 1\lit Gesetzesinitiam•en 1m Bun
desrat soll erreicht werden. daß das \'er
mögen von Rauschgifthändlern emgezo
gen werden kann. Auch. soll ein Straftatbe· 
stand .. Geldwäsche" geschaffen werden. 

Justizsenatorin Jutta Lim· 
bach hat gestern den ehren· 
amtlichen Belräten der Ber
llner Justizvollzugsansialten 
für ihre verdienstvolle Tätig. 
ke1t gedankt. Bei einem 
Empfang sagte sie, diese hat
ten SICh von den ehrenamUi
chen Aufgaben, die d.Je Ju
stiz bereithalte. eme der 
schwierigsten ausgew<ihlt. 
Sie wirkten bei der Gestal
tung des Strafvollzugs und 
der Betreuung der Gefange
nen mit. OamJt hatten sie die 
Rolle des Mittlers in einem 
Lebensbereich ubemom
men, der von unserer Gesell
schaft .in hohem Maße ta· 
buisiert" werde. mei 

D1es besta11gte Justizspre· 
eher Cornel Chris:ol!el. Dte 
StaatS<lnwaltschaft hat ein To· 
desermntlun<;s,·erfahren em· 
geiettel und die Obduktion an· 
geordnet. 

Keine Schuld der 
Justizbeamten 

Em Verschulden von Justiz· 
beamten se1 nicht restgestellt 
worden, erklarte Christoffel. 
Der Häftling sei als selbst· 
mordgefährdet bekannt ge..,e· 
senund habe unter regelmäß1· 
ger Beobachtung gestanden. 

(Berliner Morgenpost vom 2.3.1990) 

W!'r"!'illmit PRESS ES P JE GEL 
Hafthngen arbeiten? 

Justi.zsenatorin Jutta Limbach ..._ u E ~ ~ E ~ ._ I E C E r 
(SPD) sucht ehrenamtliche Mitar- D D ~ C. C. D 
heiter für die Arbt:it mit ausländi-

':.B. 

schen Haftlingen im Justizvollzug. 
In Berlin seien rund 600 ausländi
sche Männer und Fraut>n inhaf
tiert, teilte d1e Senö!otin gestern 
mit. Ein großer Teil der türkischen 
und arabischen Gefangenen habe 
keine Kontakte zur Außenwelt. 
(Der Tagesspiegel vom 6.4.1990) 

(Volks blatt Berlin vom 8.3.1990) 
Justizbeamte demonstrieren gegen Stellenabbau 

D1e Amtsemfuhrung der neuen Pras1denun des Kammergenchls. G•sefa Knobloc'l uno d•e Verabsch•e· 
dung desb•shengen Prastdenten, Dr. Dieter Dehn~cke. nutzten gestern Beamteces Jusuz. unc Strafvoll· 
zug, um auf 1hre Nöte aufmerksam zu machen. Mtt emer Demonstrat•on vor dem Kamrrergertcht beklag· 
ten s1e die von Senatsseite angekund•gten 111 emgesparten Stellen. Der Personalabbau wurde oazu fuh· 
ren, daB Ger~chte und Strafvertolgungsbehorden _funkttonsunfahlg· wurden · 

Deutliche Kritik an niedrigen Löhnen für Häftlinge 
Gericht gewährte Prozeßkostenhille für Anträge auf Tartflohn- Gesetzliches Versprechen seit 1980 nicht erlii.llt 
Der Arbeitslohn für Hältlinge im Strafvollzug 

stellt kaum eine Anerkennungsgebühr dar: 
Rund 8 DM pro Tag. Seit Jahren Iordern 
Politiker und Gewerksch.Uten eine kräftige 
Erhöhung. Der Gesetzgeber hat sie im Stral
vollzugsgesetz auch ausdrücklich. bereits vor 
zehn Ja.h.ren versprochen, geschehen ist jedoch 
nichts. Als deutliebe Kritik an dieser Lage 
werden unter Juristen jetzt zwei Beschlüsse des 
Landgerichts angesehen: Zwei Str.Uvoll
slreckungskarpmern gew4hrten Prozeßkosten
bille für Häftlinge, die sich eine Tariflohnbe· 
zahlung erstreiten wollten. 

Die Bezahlung der Hältlinge ist im Strafvoll
zugsgesetz des Bundes geregelt: Füol Prozent 
des durchschnittlichen Arbeitsentgelts aller 
Versicherten der Rentenversicherung. in Tegel 
werden, wie Justizsprecher Achh.unmer gestern 
sagte, täglich zwischen 5,83 und 9,72 DM 
gezahlt. durchschnittlieb rund 8 DM. Nur Papier 
ist bisher die folgende Bestimmung des Straf
vollzugsgesetzes: .Ober eine Erhöhung ... wird 
zum 31. Dezember 1980 befunden·. Dies ist in 
Bonn bis heute unterblieben. 

An ReformvorschUlgen hat es nicht gefehlt. 
Oie Gewerkschaft OTV forderte 1987 beispiels-

weise eine deutliche Erhöhung der Löhne, 
damit die Gefangenen aucb für die Wiede<gut· 
machung gegenüber \'erbrechensopfem und lür 
ihre Unterhaltspflichten gegenüber Verwandten 
aufkommen könnten. Außerdem wurden Sozial· 
versicheru.ngsbetr;;ge vorgeschlagen. Zur Finan
zierung wollte die Gewerkschaft das Geld 
heranziehen, das der Staat von jenen Unter
nehmen bekommt. die HMtlinge beschäftigen. 
Nach Gewerksch.Utsangaben waren das 70 DM 
pro Tag. 

Der damalige JustizseMtor Scholz (CDU) 
begrüßte die Vorschlage seinerzeit. Mit dem 
bisherigen Entgelt brlicbten d,ie Hältlinge nicht 
einmal das Oberbrückungsgeld zusammen, ar· 
gumentierte Scholz unter anderem. 

Die beiden Tegeler Häftlinge, die jetzt eine 
gerichtliche Entscheidung über die tarifliche 
Bezilhlung beantragten, hatten sich aul die 
Internationale Arbeitsorganisation, die Men
schenrechtskonvention und das Grundgesetz 
berufen. Die Strafanstalt lehnte aber unter 
Hinweis aul die uhlenmdßigen Bestimmung 
des Strafvollzugsgesetzes ab. 

Die Gültigkeit dieser Rechtsgrundslitze 
wurde Im Ergebnis auch vom Landgericht nicht 

angezweifelt, .obwohl in den ''erschieden~n 
führenden Erlauterungswerken zum Strafvoll
zugsgesetz durchaus ankling:. daß der gegen· 
wärtlge, seit Jahren un,·erAcderte Rechtszu
stand als unbefriedigend be!elchnet werden 
mu.B· (547 StVK (\'ollz.) 5190~ 

.,Nicht ohne Au,sslcht" 
Auf dieser Eieschätzung dürfte beruhen, daß 

das Gericht für seine - letztlich abweisende 
- Entscheidung zuvor Proze6kostenhilfe des 
Staates gt>währt hat: .Trotz Unterliegen des 
Antragstellers· sei die .Rech.tsverlolg\lng nicht 
von Anfang an ohne Aussicht auf Erfolg" 
gewesen. hieß es. Gerichtskostenbille kan n 
gesetzlich nu r gewährt werden, wenn eine 
Sache .hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet 
und nicht mutwillig erscheint', 

Auch Justizsprecher Achhammer sprach ge
stern von einer .wirklich unbefriedigenden 
Lage". Ei ner der Hältlinge will nun zum 
Kammergericht. Sein Anwalt Eisenberg bedau
erte gestern. daß in Berlin nicht die Möglichkeit 
bestehe. den Fall dem Bundesverlassungsge. 
richt vorzulegen. (Tsp) 
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Haus II 
Nach längeret: Zeit des Stillstandes 
hat sich in den letzten Tagen und 
\'lochen doch so emiges bewegt. Wer 
allerdings den TAL I I kennt wird 
wissen, daß sich in Richtunq positi
ver Vollzugsgestaltunq nur sehr wenig 
tut. 

Ein posit1Ver Aspekt ist die Tatsache. 
daß es nun doch endhch gelungen 
ist, den r?aum für die Kraftsport
gruppe fertigzustellen. Eine erste 
BeSlchttqung der dafür gekauften 
Geräte fiel nicht gerade freundlich 
aus. Diese machen genau den Ein
d..ruck. als ob sie im Versandhande! 
nach Katalog bestellt wurden. Dabet 
hatte man im vergangeneo Jahr argu
mentiert. man hätte mcht genugend 
Geld. um ''anständiges" Matet;al zu 
kaufen. Es erweckt den Anschetn. 
daß auch dtcses Jahr die fmanztellen 
Mtttel nicht nusretchen, um profi
mäßiges - weil bei tägl1cher Benut
zung unumgänghcj1 Matertal zu 
kaufen. 

Die Befestigung der ''Bank" - sie 1st 
starr mit dem Fußboden verbunden -
läßt auf einen Laien schließen. Sie 
ist so nah an der Wund ver'Schr,illlH , 
daß eine Bcnut1.un,q dcli "Dlpse
Barren" sowie eine ver nllnfllge lUllt•-

22 'der Iichtblick' 

stellung beim "Bankdrtlcken" sehr er
schwert "-'lrd. 

Die Große der Kraftsportgruppen 
wurde vom TAL auf JC 5 (I) Personen 
festgelegt. Dazu muß man wiso:en, 
daß der Raum rucht •1 el größer als 
16 Quadratmeter t::>t. \o.enn m einem 
solchen engen Raum l'Unf Leute 
schwitzen, dUrfte ein Jeder Schwie
rigkeiten beim Atmen bekommen. 

Die Öffnungszeiten des Kraftsport
raums sind auf die offiztellen Zeiten 
der anderen Gruppenräume be!'Chränkt. 
D. h. , der TAL ist nicht bereit. den 
Hausarbeitem. Nichtarbeitern oder 
auch den von der Arbett Frei~estell
ten andere Trainingszeiten zu bewil
ligen. Das könnte ja zur Folge 
haben. daß sich auf Grund der Ent
zerrung auch kleinere Gruppen blldcn 
könnten bzw. die Gruppen den Raum 
öfter nutzen konnen. Und mehr als 
ein- oder zwetmaliges Tratmng wäre 
,.•ohl des Guten denn doch zuvtel. 

Des Guten nie zuviel dUrften ja 
eigentlich die sozialen Kontakte und 
Bindungen nach draußen sem. Dazu 
zählt nach ernheiliger Memung mtch 
und qerade das Telefon. Die jetzt m 
der TA 11 etnqefUhrte Ncuregelun'i 
stellt allerdings nicht die vl'n uns 
~eforderten AnsprUche zu I rieden. So 
sind auf Grund von uns vetllndc r't l.'n 
/.eilen und der Zuschnltun~ wellen!! 
Amtslcltun~en /Wrlr dlf.! Wnnc~~itcrt 

beim Wählen verkürzt. aber dle t.lö~
ltchkeiten <•m \•!ochenende zu tele
fomeren. haben steh nicl-)t so ver
bessert. ~o.1e es nöng Qewesen ware. 
So ist es jetzt grcßzügi~erwetse er
laubt. am Sonntag ein Telefonat zu 
führen. Natürlich nur, wenn rc3n sein 
Kontmgent - em Telef~nat dte \'loche 
- noch mcht aus!<'eschöpft hat. Em 
zwettes 1c;t wenerhin nur bei "be
grundeten, nachwelsbaren Notfällen" 
gestattet. Auf das Angebe~ der l.V., 
an Z\o.•ei Tagen in der \'loche nicht zu 
telefomeren. dafür aber am Samstag 
und am Sonnta~. ist :licht eingegan
gen worden. Damit wäre eine Mehr 
belastung der Bediensteten mcht ein
getreten. 

Aber es entspricht leider nicht d"r 
Philosophie des TAL H. Vollzugspro
blerne mit der 1. V. zu besprechen. 
Besprochen hat er allerdin~s mit uns 
die Seifenblasenaktion der Stnats
anwaltschaft. Gemeint ist hier dte 
Verhaftungswelle, \>.'obei fünf Inhaf
tierte nach Moabn geschleppt wurden. 
\'iie skh nnttlerwetle herausgestellt 
hat, völlig grundlos. Er versicht:'rte 
uns. daß diese Aktien nicht von ihm 
ausgmge und er auch davon mchts 
gewußt habe. Er sei also v.;,Ukommen 
schuldlos, wenn dadurch t:nruhe in 
der TA 11 entstehen Wrde. Dabet 
"vergaß" er geflissentlich. daß er 
selbst immer wteder zu Denunztatto
nen aufruft. Zu!etzt so~ar Uber 
Hausrundfunk. Daß sich bet ''koopera
tiver Zusammensrbeit" Vcllzugslocke
rungen viel leichter erretchen lassen, 
ist hier ein 9ffenes Geheimms. 

Aber \o.'le werd' ich sie wieder los, 
die Getster, die ich rief? Denn eines 
ist doch '"ohl auch dem schlech;esten 
Psychologen klar: \\enn ich ZU!'! 

Denunziantenturn aufrufe und dnbei 
Versprechungen tätige, werde tch 
auch immer ein paar falsche Anschul
digungen dabei haben. jetzt liegt es 
natUrlieh an den Verantwortlichen, 
diese zu sondieren. 1n diesem Fall 
konnten die Verantwortlichen mcht 
unbedingt davon wissen. daß thr 
Untergebener zum Demmzteren auf
fordert. Ob solcher Eigenmächtig
ketten mußten schon manch fähtge 
Leute ihren Hut neh.'!ler.. ln der Poli
tlk sollte etn pcli:.is.:h Verantwort
licher zurucktreten, in einem solchen 
Fall doch wohl der moralisch Verant
wortlJ.che! Doch sc-.riel Verantwor
tun~sbewußbein tH wohl angestchts 
der Tatsache. daß e:; sich ja nur um 
Gefangene hande!L ein utopischer 
\~unschtraurn eintger wemger SPD
und AL-Ab~eordneter. 

~tchtsdestotrotz nahm der fAL II 
dtese Aktton zum Anlaß, emige Haus
verfUgLutgcn ZLl erneuern und Uher 
dctc•n ullh~<iingte E111haltung sog.tr 
pcr ~onlwh 1.u wachen. So hestanu t't' 
d.tt,IUf, daf\ wliht·cnd der von lhru nttl 
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allen Mitteln verteidigten Einschluß
zeiten alle - auch Hausarbeiter und 
sogar die von der Arbeit FreiResteli
ten ( Zellenurlauber) - auch wirklich 
unter \lerscrluß genommen werden. 
Bei den Zellenurlaubern kommt das 
emer Bestrafung ft.ir ein ganzes Jahr 
Arbeit unter Si<lavenbedingungen 
gleich. Das hat anscheinend zum Ziel, 
daß man gefälligst auf seinen Zellen
urlaub verzichten soll. Rei den Haus
arbeitern, die zumeist schon länger 
in der TA 11 liegen .md !:Omil auch 
ein gewisses Verhältnis zu den Jewei
ligen Stationsbeamten aufgebaut 
haben, bedeutet dieses die Vorpro
gramm.erung von StreH und Miß
trauen. Letzteres kommt natürlich 
wteder dem Grundgedanken des TAL 
II zugute. Solcherweise vorprogram
mlerte Streitpun!<te sind die Grund
lage für wettere Restri..kHonen. 

Eine andere Verfügung besa~t, daß 
dte Abendfreistunde nur abwechselnd 
Zwischen dem A- und .:-Flügel ge
nutzt werden darf. Ist dieses allein 
schon seltsam genug, hal er jetzt 
seine Anordnuncsen \veiter ausgefeilt 
und präzisiert: Derjenige, der nicht 
zur Freistunde geht, hat unbedingt 
unter \·erschlufl zu bleiben. Für die 
L'berwachung sind auf jedem Stollen 
Beamte abgestellt und dafUr verant
wortlich - und das bei der immer 
\\ri.eder zitierten Personalknappheit. 

Als Krönung seiner Gedanken ist wohl 
die Anweisun~ zu werten, daß sich 
em Beamter während der Freistunde 
im Stern aufzuhalten hat, mit der 
Maßgabe, früher zurückkehrende 
Gefangene davon abzuhalten, mit 
Inhaftier ten des jeweils anderen 
f!Ugels sprachlichen Kontakt aufzu
nehmen. Als weiterführenden Schritt 
regen wir an, den Hofgang nach alter 
Manier unter Beibehaltung von Zucht 
und Ordnung im 2-Meter- Abstand ab
zuhalten. Naturlieh bei Sprechverbot. 
Wäre noch zu Uberlegen, ob die 
Gefangenen sich nicht emzeln zur 
Arbeit führen ließen, was bei einem 
abs9luten Sprechverbot dem Sicher
heilsbedürfnis unseres TALs in etwa 
Genüge täte. 

In einem anderen Fall wären wir ja 
bereit, ihm tn seinem Bestreben ent
gegenzukommen: Schlie ßung der Grup
penräume und Einzelfernseh~enehmi
<;!ung für alle. Doch dazu ist er unter 
kemen Umständen bereit, was meiner 
Meinung nach eine eindeutt<;!e Schizo
phrenie seiner Gedanken dokumentiert. 

Aber als Pädago~e und als Mann mH 
Führungsqualitäten ist er auf dem 
besten ~-,lege, Großes zu leisten. Er 
versucht verzweifelt und unter Auf
bietung all semer Energie, alle bis
her veröffenthchten Schriften über 
Päda~ogik und Psycholo,gie neu zu· 
schreiben. Galt es doch bisher als 
erwiesen, daß Druck Gegendruck er-

zeugt, \vas soviel ·heiGen sollte. daß 
Gespräche vor Befeh1e gehen. und 
daß Strafe kein geei~netes Mittel 
der Erziehung ist. so muß dieses 
jetzt und in allen Zeiten in Zweifel 
gezogen werden. Oder sollte et· dtese 
lehren gar nicht kennen? Seinem Stil 
nach zu urteilen könnte man glatt 
annehmen, er sei über di.e Lektüre 
"Die drei Musketiere" nicht hinaus
gekommen. Darin steht ja wohl 
ir'lendwo der Satz: "Einer für dlle, 
alle für einen", wobei er hinzugefugt 
hat: bestrafen, traktieren und gän
geln. 

Dringend ratsam wäre vielleicht die 
Lektüre des ältesten und meistver
kauftesten Buches der \\'e1t, der 
Bibel. aus deren 10 Geboten stch 
letztendlich auch unsere Gesetze ab
leiten. Da· stehen unter vielPP an
deren zwei Sä L7.e. d1e zu merken sich 
durchaus lohnt: "Lieber 100 c.'-hul
dige nicht bestrafen, als einen Un
schuldtgen·•. Und der Z\\'eite 1st: "\•!er 
den Wind sät, wird den Sturm ernten.'' 

Man kann nur hoffen. wenn einmal 
ein Stunn aufkommen sollte, unser 
TAL nicht an gebrochenem Herzen 
sterben wird, weil all das Gute. das 
er für die Gefangenen und die 
Gesellschaft, die er Ja vor uns 
schlitzen muß, getan hat, einfach 
weggeblasen werden wird. 

~ 
~ 

Bevor dieses eingetreten ist, noch 
ein wirklich qutgemeinter Rat: Viel
leicht könnte man ihn zum Friedhofs
aufseher befördern. Da hätte er 
Hunderte von Menschen "unter sich' 
und könnte jede Menge Befehle er
teilen und niemand hätte die Stirn 
zu 'Nidersprechen. 

Zuletz<~ noch ein altes Thema mit 
neuem Wege: Aids und Drogen im 
Knast. Nach der Feststellung der 
Unfähigkeit der Veranlwortlichen, 
auch nur im Ansatz etwas ~egen die 
Weiterverbreitung des HIV-Virus zu 
unternehmen. haben sich die Insas
senvertreter aller Teilanstalten in 
der JVA Tegel entschlossen. emen 
vollkommen neuen Weg fur den 
Bereich des Knastes zu gehen. Sie 
verteilten unentgelthch sterile Ein
we~spritzen . Leider \oo'Urde die Aktion 
unter v.i.isten Androhungen schärfster 
Repressalien. nicht für uns Verteile!.". 
sondern für die, die diese Spntzen 
einbrachten, verboten. Die Verdäch
t1%W\gen seitens der Anstall, an der 
Einbringung konnten Mitglieder des 
Anstaltsbeirotes beteiligt gewesen 
sein, entbehren Jeglicher Grundlage. 
Eines aber haben wir erreicht: Nach 
10 Jahren A1ds wird nun vom Senat 
eine Kommission einQesetzt, die eine 

kostenlose Vergabe stenler Spritz
bestecKe im l\nast prüfen soll. 

ln einem Gt!spräch mit dem Le11er der 
Fachaufsicht Uuer die JVA Tegel. 
Herrn Kehrem. \vurde schnell deut
hch. daß man sich unseren Argumen
ten dafUr gar nicht verschließen 
konnte. Vielmehr war deutlich die 
Angst zu spüren. daß das Land Berlin 
unter diesem Senat eine Vorreiter
rolle soie!en konnte. Dö.s soll wort 
unter ·allen l 1rr.ständen ve!'Tilleden 
werden. Man hofft. dai3 \o.'ährem .. der 
Arbeit der Expertenkomm1ssion 
anderswo Entscheidungen getroffen 
werden, die man dann nur noch zu 
kopteren braucht. 

Bi:; dahin Können ~ .. :nd werden sich 
noch viele an dem Virus infizieren. 
Bei 80 °{, Rückfalltätern em Spiel mit 
dem Feuer, sptich mit dem Leben der 
Geselbchaft, die el; ja w schlitzen 
gilt. Es ist kein Geheii'1Jlis, daß hie!' 
auch Sexualverbrecher einsuzen und 
sich infizieren kbnnen. Sollten dlese 
ruckfällig werden, bleiben bei den 
Opfern einer solchen Tat nicht nur 
d1e psychologischen Schäden trrepa
rabel. sondern auch die medizini
schen. 

\\ir können nur hofren, daß - sollte 
sich ein so eher Fall einmal ereignen 
- das Opf~:r die finanziellen Mittel 
hat, sich aul einen Rechtsstreit ein
zulassen und d1e heute nach u:'lserer 
Meinung nach Schuldigen wegen 
unterlassener Hilf eletstung anzuzeigen. 
Ebenso wäre es wünschenswert. \\'enn 
sich ein engagierter Anwalt dieses 
Problems annehmen würde. 

lnhaftlerte. vvr allem die nut sehr 
langen Strafen, haben auch homo
sexuelle Kontakte. Die Benutzung von 
Kondomen 1st kein 100 %er Schutz 
vor einer Infektion. Ebenso bei immer 
wieder auf Grund der besonderen 
Gewalt verhä 1 t nisse vorkommenden 
gewalttätigen Auseinandersetzungen 
kann es zu Infektionen kommen. In 
allen diesen Fällen kann mt~n nach 
unserer Meinung von einer unterlas
senen Hilfeleistung seitens der Ver
wortliehen ausgehen. Wir rufen alle 
interessierten Rechtsan\\•älte auf. 
uns bei solchen !"allen zu unter
stützen. 

Kontaktadresse ist dafUr: An den 
Sprecher der Gesamtinsasscnvertre
tung. Seidelstraße 39. 1000 Berlin 27. 
]VA Tegel. Ausdn.iälich weisen \\Ir 
nochmals darauf hm, daß \\ir nicht 
den Drogenkonsum umerslUtzen oder 
in 1rgendemer Weise gutheißen. Wir 
fordern und wollen ausschließlich den 
Schut~ vor einer weneren Verbrei
tung des Hl\'-\'irus. Ztlm \•,'ohl aller. 
Auch und gera<!e v0n :\ichtinhaf
t 1e1 t en. 
F.d~ar Klapsehinski 
für die lnsassenvertretung der TA Il 
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Haus V 
DER NI CKMANN 

Exposc fUr ein Trauerspiel 
in drei Akten 

I . Akt 

Neue Heimat 

' .vo nur eine Träne der Freude liegt. 
hegen tausend Tränen der Verz~Neif
lung" (Schiller) 

Ort der 
Handlung: JVA Tegel, Haus V, 1989 

MiliNirkende: lns Haus V INOllende 
Gefangene der Häuser l I 
und lll (eme :"räne ... ) 

Zwangsverlegte 
gene derselben 
(tausend Tränen) 

Gefan
Häuser 

Ein Teilanstaltsleiter, 
ein solider Fachmann, 
ein toller Anstaltsleiter. 
für den Verwahrvollzug 
... ! 

D1e Handlung: 

Vor einem Jahr wurde die Abteilung 
5/6 im Haus V geräumt, um Platz für 
Langzeitstrafer zu schaffen, für 
~.lenschen also. die noch längere Zeit 
in Haft bleiben. 

Die BegrUndung war: Gefangene, die 
geeignet sind, im Wohngruppenvollzug 
auf den offenen Vollzug vorbereitet 
zu ,.,erden. Akten wurden gesichtet 
... Das war's dann aber auch! Die 
Gefangenen wurden kurzfristig, ohne 
Rücksprache, ohne Kenntnis, ob der 
Gefangene gewillt und bereit sei, in 
den \vohngruppenvollzug zu gehen. 
ins Haus V "verbracht' ... In einigen 
Fällen, die dem Autor bekannt sind, 
mit körperlicher Gewalt! 

Da saßen s1e nun in ihren neuen 
Riiumen (eine Träne} und wußten um 
den Ruf ihres neuen Tei.lansta1tslet
ters (tausend Tränen) ... 

Selbst nach fünf Monaten war für 
diese Insassen immt:?r noch kein Kon
zept erstellt \\•orden, im Klartext: Es 
...,'Urden keine Perspektiven aufge
zei~t! 

Und nun INird es schizophren ... ! Die 
Gefangenen erarbeiten sich selbst ein 
Konzept, \Nie sie diesen Wohngrup
penvollzug durchlaufen sollten, damit 
überhaupt etwas geschieht ... ! 
Selbstverständlich laienhaft. denn sie 
smd keine Fachleute; aber sie setzen 
damit den auf Verwahrvollzug ge
trimmten Teilanstaltsleiter unter 
Druck, denn das von den Gefangenen 
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erarbeitete Konzept ist inzwischen 
a.n die Öffentlichkeit gebr<tcht 
worden; der TAL ist in Zugzwang ... 
Und so "fabriziert" er ein zwc1 
St>iten starkes Papter. Überschrift 
"Langstraferberetch", 1n dem dann 
verschiedene Normen gesetzt wertlcn 

Zitat: "Im Ubri~en ist der Vollzug m 
den \tJohngruppen für L<tngstrafer 1n 
besonderer Weise deirauf ausgerich
tet, die dort untergebrachten Gefan
genen durch einzel- und gruppenbe
treuerische Angebote arbeits-. erleb
ms- und kommunikationsfähig zu 
halten." 

2. Akt 

Teufeleien 

''\vidersteht dem Teufel. so flieht er 
von euch ... " (Jakobus L, 7) 

Ort der 
Handlung: Langstrarerbereich 5/6 

Un Haus V- jetzt 1990 

Mitwirkende: Resignierende lnsassen 
(Wer barfuß geht. darf 
keine Domen säen 
Niederl.) 

Insassenvertreter 
(\tJer mit dem Teufel Hit, 
muß einen langen löffe1 
haben - Shnkespeare) 

Wütende Insassen 
On des Teufe!s Küche 
geraten •.. - Spruch) 

I 

Ein Teilanstaltsleiter 
• (wie im 1. Akt) 

Die Handlung: 

Die Insassenvertreter der Langzelt
station haben - gelinde gesagt - die 
Schnauze voll. Sie werden bei den . 
wöchentlichen Besprechungen TAL!I.V. 
mit leeren Phrasen abgespe1st eine 
Dokumentation "1 Jahr Insassenver
treter im Haus V'' ist in Arbeit) und 
weigern sich, auf dteser Basis zu 
d1s!<utieren. Sie beraumen eine Voll
versammlung (lnformationsveranstal
tung) für den 26.2.1990 im Pavillion 
der TA V ein und laden dazu Diskus
sionsgäste. Unter anderem war von 
Senjus Herr FlUgge und Herr Kehrein 
eingeladen. Telefonische Rückfragt> im 
Büro Flügge ergab, daß auf jeden 
Fall (Freise!) Herr Flügge oder Herr 
Krebs erscheinen würden. 

Und nun kommt die ~roße Stunde des 
TAL V. Er telefoniert mit Kehrein 
und erreicht. daß von Senjus 
niemand erscheint. Hinzu kommt noch, 
daß ein intriganter Vertreter der GIV 
(er 1st mzwischen ab'tewählt) ver
hindert. daß die GI\1 zu diesem 
lrefJen erscheint. l.etztllch hatten 
somit der TAL V und der Typ aus der 
G!V erreichL daß diese Informations-

veranstaltung nur noch ein Torso 
war. 

Albert Eckert. die AG '<nast der AL, 
Vertreter des Anstaltsbelrates und 
die I. V. Haus V sorgten dann aber 
doch noch dafi.ir, daß einige Infor
mationen aus~etauscht werden konn
ten. daß auf dte mißliche Lage der 
lns<Jssen S/6 und auf die besonderen 
Verhältnisse im Haus V hingeiNiesen 
INerden konnte und so Öffentlichkeit 
hergestellt wurde. Rücksprache bei 
Senjus ergab hinterner, daß Kehrein 
nur zu Gesprächen bereit sei, ••renn 
der TAL anwesend ist . .. so i<ann 
natürlich jedes Gespräch abgeblockt 
werden ... ! 

Die Vertreter dieser I.V. smd dem 
TAL naturlieh unbequem, denn die 
I.V. hmterfragt gezielt, ohne seiten
lange Phrasen ... ! Und so 'ist es nicht 
verwunderlich, doß kleine, versteckte 
Schikanen an der Tagesordnung sind 
(Meldungen etc.), aber •Nie gesagt, 
dte l.V.s dieser Saison haben alle 
lange Löffel ... ! 

'A'I·I... SIE. K(iNNEN Jf.TZ.T 
AUFHÖREN zu NICKEN I 

DIE .SITZUNG IST SEI/ 

7 /1/NUTEN VORBEl f 

3. Akt 

Die VoUverswnnliung 

"Wären die Umstände nicht so trau
rig, würde ich darüber lachen 
(\tJemer RLxdorfl" 

Ort der liandlung und Mitwirkende wie 
im 2. Akt, dazu kommt der Nick
mann ... ! 

Der L'nmut unc.l dte Aggression wurden 
schlimmer auf der 5/6, und so konnte 
nun auch der TAL das Zusammen
treffen mtt dem Vertreter der 



GEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN 

Senatsverwaltung nicht mehr ver
hindern, glaubte allerdings, die Ver
sammlung nach seinem Gustus zu 
führen ... 

Auf 17.30 Uhr von den l.V.s ein
berufen. war er (der TAU und Herr 
Kehrein schon im Raum, den die 
l.V.er entsprechend (Tagesordnung 
mit Themen und auch Namensschilder) 
vorbere1tet hatten. Noch vor Beginn 
der Versammlung ergriff der TAL 
selbst das \vort , eröffnete und wollte 
Fragen an Kehrein abblocken ... , um 
dann überzuleiten: "Na nun will ich 
mal an Herrn Fiegel übergeben, der 
ist ja schon auf dem Sprung ... " \'lie 
wahr, Verehrtester ... lch war auf 
dem Sprung, aber um den Raum zu 
verlassen ... , wenn es nach Ihrer 
Vorstellung gegangen wäre ... und mit 
mir eine Vielzahl der Insassen! 

Die Versammlung verlief dann aber 
so, Wle es die l.V.er geplant hatten: 
l. Block: Fragen zu Gertlchten in 
Tegel. 2. Block: Fragen zur Situation 
der Langzeitstrafer im Haus V 
(zumal ja demnächst neue Belegungen 
- Station 10 - vorgesehen sind ... ) 

Fragen zum 1. Block beantwortete 
Herr Kehrein. Zum l. Block: 

Frage: Es gehen Gerüchte, daß Haus 
V und/oder Haus VI Häuser des 
offenen Vollzuges werden ... 

Antw.: Gerüchte Entscheidungen 
hierüber frühestens nach Be
endigung der KKs {Koordinie
rungskonferenzen) . Dann 
werden erst Standorte be
stimmt. 

Frage: Es gehen Gerüchte , daß Täter 
mit sehr langen Strafen in die 
Frauenhaftanstalt Plötzensee 
verlegt werden sollen. 

Antw.: Gerüchte Auch hier wird 
erst in den KKs entschieden, 
zumal hierzu auch der Vd]B 
und andere Vollzugsdienste 
etc . gehört werden ... 

Frage: ln der ]VA Tegel befindet 
steh seit einiger Zeit eine 
Kommission, die Probanden 
anhand der A.~ten für den 
offenen Vollzug sichten soll 

Stimmt die Zahl "360 
Gefangene"? 

Amw.: Es ist Herr Freise mit einem 
Sozialarbeiter hier in Tegel; 
diese Leute sichten, wer in 
Zukunft in den offenen Voll
zug kommt, auf wen die Vor
schriften zutreffen. 

Seit dem l.L.90 ist das Haus 1 
in Plötzensee fUr den offenen 
Vollzug frei. Die Meinungs
bildun~ hält aber noch an ... 

Frage: Wird im Zusammenhang mit der 
letzten Frage schon nach den 

neuen Richtlinien des § 10 
StVollzG gehandelt? Wann tritt 
dieser in Kraft? 

Antw. : Die Anwendung ist noch nicht 
ganz klar. Man macht sich 
noch an der Basis schlau. 

Frage: \\1ann? 

Antw.: In frühestens neun Monaten! 
Eventuell noch in d1esem 
Jahr ... 

Frage: Wann tritt der § 160 StVollzG 
in Kraft? (Wir meinen selbst
verständlich stets dte AVs zu 
den entsprechenden §§.) 

Antw.: Die neue AV zum l60er ist 
fertig! Wir legen sie aber 
noch dem Berliner Vollzugs
beirat (lka Klar u. a. ) vor ... 

Frage: Wann ... ? 

Ant'N.: In den nächsten Wochen oder 
t.lonaten ... 

Ant\"ort Fiegel: Bei dieser Auskunft 
fühle ich mich verscheißert . .. Ich 
frage Sie, wann präzise ... ?! 

Letzte Antwort Kehrein: Das '"eiß 
ich dann auch nicht so genau ..• 

Genau an dieser Stelle hätten wir die 
Versammlung abbrechen sollen 
Denn von nun ab antwortete auf kri
tische Fragen der TAL des Hauses V. 
und Herr Kehrein saß da ... und 
nickte 

Dieses Phänomen haben wir auch 
schon bei der Anstaltsbeirätin für 
das Haus V, Frau Weise, festgestellt, 
dasitzen und nicken Und der 
Betrachter weiß nicht, ist es Zu
stimmung oder gar . . . schläft das 
Gegenüber ... ? 

Das Ergebnis des zweiten Teils hat 
ein ausländischer Mit.gefangener, der 
deutschen Sprache gar nicht so 
mächtig, in wemgen Worten zusam
mengefaßt: "... Mann, der hat mit 
vielen Worten zwei Stunden Nein ge
sagt ... " Ja, das war das Fazit, alles 
was die Insassen zur Sprache brach
ten wurde negiert ... Nichts Positives 
für die Langzeitstrafer; oder wie es 
auf eine andere Formel gebracht 
•..rurde (der TAL b1etet Aquarium- und 
Töpfergruppe an ... ) "\ver Fische 
töpfern kann, ist resozialisiert" ... 
Und der Senatsmann sitzt da - und 
nickt ... 

ln dem Kurzpapier des Herrn Auer 
wird vor den "schädlichen Folgen 
des Langzeitvollzuges" gewarnt, 
soziale Kontakte sollen vermehrt 
gefördert werden und dann 
wehrt er sich mit "Händen und 
Füßen - und schlechten Argumenten" 
- gegen Gemeinschaftssprechstunden 
... {einmal monatlich zwei Stunden, 
mit GL oder GB). Er ist dann schon 
eher für Partnerschaftsgruppen (mit 
teurem Trainer). und der Senarsmann 
nickt anerkennend dazu 

Die Versammlung der ungeduldigen 
Gefangenen hat trotzig, verstört zum 
Schluß zugehört, was da an leeren 
Phrasen über den Tisch kam; hat sich 
endgültig ein Bild gemacht von 
diesem TAL, der alles verhindert, '"as 
Wohngruppenvollzug bedeuten könnte. 
Wie schon eingangs gesagt, ein toller 
Anstaltsleiter für den Verwahr
vollzug ... !!! 

\'Ierner Piegel 
Sprecher der Insassenvertretung Haus V 

"Hohles Geschirr klingt am lautesten" (Irisches Sprichwort) 

Eine glossierte Betrachtung 

Am Mittwoch, dem L, . /, .1990 war zwi
schen dem LSB (Landessportbund) und 
der GIV (Gesamtinsassenvertretung) 
ein Treffen erörtert und vereinbart 
'-'Orden. Die Vorarbeit leisteten vor 
allem die Gruppe "Öffentlichkeits
arbeit" und die ~it15lieder der GIV. 

Es sollten örtlichkeilen {Plätze, 
Räume) und Sportgerät gesichtet 
werden. Der LSB hatte in Vorgesprä
chen durchblicken lassen, daß Sport
gerät gespendet werden sollte. Eine 
tolle Gelegenheit fUr den Vollzugs
leiter, sich Meriten zu erwerben, wo 
er absolut keine Vorarbeit geleistet 
hatte ... Es stellte sich nämlich her
aus, daß der Vollzugsleiter die Füh
rung kurzerhand auf den Montag 
vorverlegt hatte (0-Ton Vollzugslei
ter: "Noch machen wir die FUhron
gen ... "). 

"Lange Nasen" also bei den am Mitt
woch wartenden GIVern .. . So be
dient sich der Vollzugsleiter der GlV. 
Er zitiert sie zu Sitzungen, wenn er 
sich "Mitwirkung" erhofft, er igno
riert sie völlig, wenn es um die Be
lange der Insassen geht, er übergeht 
sie, wenn es fUr ihn bequemer ist, 
denn sicherlich wären einige Dinge -
von seiten der GIV - mit dem LSB zu 
klären gewesen •.. Ein inzwischen ab
gewählter Insassenvertreter hatte 
sich diesem Herrn zu sehr auf
gedrängt. Diese Zeit muß ein für alle 
Male vorbei sein! Unter diesen Um
ständen ist der GIV nur zu empfeh
len: Keine Gespräche mehr mit dem 
Vollzugsleiter; gute Arbeit sollte die 
GlV trotzdem leisten! 

Hans-]oachim Fromm 

'der Iichtblick' 25 



TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTERN TEGEL INTE 

Demotivation 
der Insassenvertreter 

Ein Jahr rot-grüner Senat aus dem 
Blickwinkel der Insassenvertretungen 
der Justizvollzugsanstalt Tegel. Sell 
lokrafttreten des Strafvollzugsgeset
zes, das auch die Mitverantwortung 
der Gefangenen mit einbezog (§ 160l, 
waren immer einige Gefangene bemüht 
- im Rahmen der ~eschaffenen Insas
senvertretungen konstruktiv an 
Verbesserungen in den Vollzugsan
stalten mitzuarbeiten. War es unter 
dem CDU/FDP-Senat kaum möglich, 
Verbesserungen für die Gefangenen 
zu erreichen, wecl<te der Regierungs
wechsel und Veränderungen in der 
Senatsvet"\otaltung fUr Tustiz sowie die 
Koalitionsvereinbarungen der neuen 
Partner SPD/AL neue Hoffnungen. 

Anfangs schienen sich diese Hoff
nungen auch zu bestätigen. Angebote 
der lnsassenvectretungen, an den 
neuen AusfUhrungsvorschriften zu 
Vollzugslockerungen. offener Vollzug 
und der Gefangenenrrritverantwor
tungsregelung mitzuarbeiten. wurden 
dankbar angenommen. Die Insassen
vertretungen hielten sich an ihr An
gebot und legten den Verantwort
lichen ihre Vorstellungen zu den 
Ausführungsvorschriften auch frist
gemäß vor - und das trotz vieler 
Behinderungen seitens der Anstalts
leitung. 

Den Insassenvertretern wurde auch 
gestattet, steh im Rahmen einer 
Pressekonferenz an die Öffentlichkeit 
zu wenden, um die Mißstände im 
Vollzug anzuprangern. lm folgenden 
gestattete die Anstaltsleitung auch 
die Bildung einer Gesamtinsassenver
Lretung in der JVA Tegel - das war 
es dann aber auch schon. 

Alle Anregungen auf Verbesserungen 
und Anträge - vieles ist aus dem 
Sofortmaßnahmenkatalog bekannt 
wurden sowohl von der Anstaltslei
tung als auch von der Senatsvet"\otal
tung abgelehnt . Simple Dinge wle 
z. B. die Et"\oteiterung der Freistunden, 
Änderung der Vorschriften bei den 
Rad1os, elektrische Schreibmaschinen 
oder Computer, eine großzügigere 
Besuchsregelung, mehr Telefonate 
usw., usw. woflir von den Insassen
vertretungen schon mehrfach Anträge 
gestellt wurden - nichts ist bisher 
erfüllt worden. 

Wo fUr wichtige Entscheidungen 1m 
Vollzug die Weichen gestellt werden, 
sind die lnsassenvertretungen aus-
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Sehr geehrter Herr Kaliwodal 
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Bearbetcer: Harr freise .,...... 
~- März 1990 

Ihr 1m Nare~n der Gesamtinsassenvertretung der Justizvollzugsanstalt Tegel un
terz~icnnetes SChreiben vom 26. rebruar 1990 haben wir erhalten. Dem Anliegen 
aer Gesamtinsassenvertretung, kontinuierlich an den Beratungen der Koordinie
rungskonferenz teilnehmen zu können, k~nnen wir leider nicht entsprechen. ES 
handalt sich hieroei ~~ Dienstbesprechungen 1. S. d. ~ 159 StVollzO, die der 
6ate111gung Innaftlert~r aufgrund der zur Sprache kommenden Dienstinterna na
turgen.:lß nicht offen stehen. Diel!l sehneßt jedoch eine Beteiligung der Insas
senvertretungen in anoer~r rorm nicht aus . Der Uz. als Leiter der ~oordinie
rungskonl'erenz wir<! dem Gremium vorschlagen, den Insassenvertretungen zu gege
ben~r Zeit d~e eraroeiteten Entscneiaungsvorschläge zur D~s~ussion und Stel 
lungnahme 'IOI"'LU:itellen . 

Hocnachtungsvoll 
Im Auftr~ 
rre1se 

geschlossen; so bei den Organisa
t1onskonferenzen, und trolz begrUn
deter Anträge auch von den Koordi
merungskonferenzen (s. o. i. 

Um die Gegebenheiten für die Aus
übung verschiedener Sportarten in 
der ]VA Tegel zu et"\oteitern und zu 
verbessern, haben die Insassenvertre
ter den Kontakt zum Landessportbund 
(LSB) hergestellt. Der LSB ist auch 
bereit, mit Rat und Geräten zu 
helfen. Am L.L.l990 sollte eine An
stalrsbegehung ffilt den Leuten vom 
LSB stattfinden - natürlich und be
absichtigt wäre es gewesen, wenn 
Delegierte der Insassenvertretungen 
an dieser Begehung tellgenommen 
hätten. Weit gefehlt. Die Anstalts
leitung wußte dies zu verhindern. 
Erneute Anträge auf Verlängerung 
der Freistunden an den Wochenenden, 
Fernsehverlängerungen zu der Fuß
ball-\'1'1. Öffnung der Sprechzentren 

Beg Ia~~ 
Vctwalt\lngsal1ljeste!l!e 

an allen Samstagen - insbesondere 
fUr den Ostersamstag - bleiben un-
beantwortet. • 

Die (noch) amtlerenden Insassenver
treter fragen nach dem Sinn und 
Zweck ihrer Arbeit. Haben sie nur 
noch eme Alibifunktion? Dieser Ein
druck entsteht und macht sich auch 
zunehmend unter den Gefangenen 
breit. Die Gesamtinsassenvertretung 
plant fltr den Monat April eine Ver
anstaltung, die diese Fragen klären 
soll. Vom Resultat dieser Veranstal
tung - zu der wir die Anstaltslei
tung, Senatsverwaltung. Mitglieder 
der J ustizv.erhandlungskommission. 
Mitglieder des Rechtsausschusses und 
die Anstaltsbelräte einladen - wird 
es abhängen, ob die lnsassenvertl"e
tungen eine \oleiterarbeit für sinnvoll 
erachten. 

Klaus Kaliwoda 
fUr die Gesamtinsassenvertretung 
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In eungen der zurückliegenden Aus
gaben des Lichtblicks berichte 1 en 
wir über die Bemühungen eines Tege
ler Strafgefangenen zu Studien
zwecken - einen Computer für seinen 
Haftraum genehmigt zu bekommen; 
hier nun das vorläufig letzte trau
rige Kapitel. 

Seinen ersten Antrag stellte der 
Gefangene im September 1988. Nach 
dessen Ablehnung gewann er einen 
Rechtsstreit gegen die Vollzugsanstalt 
in dieser Sache. erhielt die Genehmi
gung für ein computerbezogenes Fach
studium von der Vollzugsanstalt, und 
die Angelegenheit wurde zum Gegen
stand einer Kleinen Anfrage im Ab
geordnetenhaus. Daraufhin sah sich 
die Senatsverwaltung für Justiz ir:1 
Dezember 1989 veranlaßt, in einem 
Rundschreiben den Berliner Vollzugs
anstalten mitzuteilen, daß fortan 
Computer auf den Hafträumen instal
liert werden dürfen, wenn sie vor
nehmlich zu Aus- und Fortbildungs
zwecken genutzt werden. 

Resignation 

Leiters der ]VA Tegel 
keilshalber Ober den 
letter Vl - mitgeteilt. 

- zuständlg
Teilanstal ts-

Entscheidungen von Strafvollstrek
kungskanunern werden auch unter 
dem rot-grUnen Senat nicht be
achtet; 

Fazit: Nach fast 20monattgen BemU
hungen, ctie in schriftlicher Form 
schon einen Aktenordner füllen, I-tat 
der Gefangene resigniert und will das 
Ganze nicht noch einmal von vorn 
anfangen; er gibt sich V1elmehr mit 
dem Erreichten zufrieden. nämlich 
folgender Feststellunq: 

Anordnungen der Senatsverwaltung 
für Justiz bleiben in der JVA Tegel 
unbeachtet; 

BemUhungen von Gefangenen, sich 
weiterzubilden, um ihre beruflichen 
Chancen zu verbessern ( \'iiederetn
gliederung!Resozialisierung), fallen 
dem Sicherheits- und Ordnungs
den~en zum Opfer Am 1~. März 1990 wurde dem Gefan

genen nachstehender Bescheid des 

auch wenn ein Gefangener im Recht 
ist, muß er dieses Recht nicht er
halten: -kali-

Justizvollzugsanstalt Tegel 

t<trrn 

z. z. Teilanstalt VI 

Sehr geenrter tlerr 
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Ihren o~ie4~rhoHen Antragen, zuletzt v001 Februar 1990. eine sogenannte "Home
co•puteraQJage•. bestenend aus &ln~r Tastatur alt Integrierter Olskettenstnion, 
etne~ ~nltor. elntll Druc~u und (e•entuell) e\neta Adapter ln clt:a Ihnen zuge
•ttseoeo li4ftra""' bHreiben zu dOrren, entsprechen vtr n4ch elngehe.,:!er Prufung 
nrcnt. 

Ole IMen bereits Im September 1989 erteilte Genehlllgung zum sevlell der vorge
nannten G~rate ln einem ~on der Anstalt fOr diesen Zweck ln der Tellanstalt VI 
zur Verfügung gestellten Rawa, gilt unverändert fort. 

Oie \'oravssetzun~eo, unter dene~ Gefangene der Besitz von GegensUrulen, die der 
fortbt h!Jng dienen. gestattH ><!rdtn &onnen. slncl Ia (S 70 Strahollzugsgeseu 
al tge•etn bescnrleben. 
Zwar ~lrd dem einzelnen Gefangenen durch die bezeichnete gesetzliche Bestlmung 
(S 70 Abs. I StVolltG) grundS!tzllch ein Recht elngerlllllt !111 angemessenen Umfang 
BOther oder andere GegensUnde zur Fortbildung oder frelzeltbeschlftigung zu 
besitzen. Dieses AteM entfallt jedoch u. a. dann, ~tenn durch den Besltt oder 
~berlassung du ~nstandes die Sicherheit Gder Ordnu~ der Anstalt geUhrdtt 
•~rde (S 70 Abs . 2 Zlff. 2 StVOI hG) . 

Oie von Innen begenrte "Ho:l@tG-"'Puteranlage• bestellt sJilltl Ich aus Einzelgeraten 
bzt~. Tel len. die sIch einerseits aufgrund cler darin befindlichen Holllrlumi! g&nz 
besonders als Versteck rur unerlaubte GegensUnde- etwa fOr Rauschgift·- eignen. 
die andererseits je4och aufgrund Ihrer Ko:apa~tb•uwcl se, aber auch wegen Ihrer 
\Oll' I !zierten Jnnenstrlll:tur au3erorclentllcn scno~er und nur mit trhebllche:a 
Aufwand kontrolliert wer<len I<Onnen. Ein solcner Auf .. and kann jtdocn in d~r JJA 
Tt~l so•1:llll aus personellen aber •uch aus tel tltciM!n 6r~nden lediglich ln senr 
•entgen Fallen und nur unter Vernacnllsslgung andere,- an der Ztelsetzull!l des 
Strafvollzugsgesetzes orlent terttr Aufgaben erfolgen und Ist du. I t letztlich 
ntcht mehr zumu\bar. 

Hinzu ko.mt, daß sich die Kontrolle derartiger GegensUnde nicht nur auf die 
lnaugenscnelnnlhtre C:tr Gerau stlbst und lhru Inneren Aufbaus bescnr!nleen 
klnn, soooern •ucn eine stlctoprobtnarllge Vberprorun~ <les abgtspelcherten Mittriels 
~lnhalt.n a.Jß, tra so fesnuSlelltn, ob sich 1us dlesea Ger•nren fOr die Slcher
ntll Un<l Ordnung Cltr Anstalt tt'11tben. Eine solche Kontrolle Ist ebenfalls sel\r 
personal - und nltlntenslv, nur vo~ besonders geschulten Bediensteten durcnfDhroar 
uno ohneMn nur mÖllllch. wenn du allgespeicherte HHerlol "rrtl" tug!ngllcn Ist 
und nl chl etll& durch ein Code-liort (Passo<ord) geschUtzt und so einer Ubel'j)rUfung 
entzogen Ist. 

Da3 ln einer AAstalt des geschlossenen Vollzuges, wte der JVA Tegel ln der zudem 
zur Be~a."~rung der bestehen4en Orogenkrlounalitat ein erhöhtes Mall an Durchsuchungen 
zwtngend noh<ndlg ISt, angesid\ts der dargestellten IControllpro~let~~atlk schon 
d1e O:lulass~ von sog. li"""'com;»~teranlagen eine Geflhrd~ng der Slcnemett und 
Or4nu'J9 der AAstalt dlrsullt ""d ela:att die Volll~s~norde ~recntl~t. derartige 
Gegenstan<le llGernaupt nlcnt oder ltlllgllcll unter bUtllllten Voraussetlungen zur 
llytzung zuzulassen. ISt ln aer in d1u"'~ Zusö:l"enhlll9 ergangene ~ecnuspn>chung 
unstri tttg. 

vor <JitSto'll Hintergrund wlrG !n der JVA leget seit 1986 die Einbrlnyung von Personat
!~putern (incl. der l'trlphorle\}erate) u. a. genehatlgt, nnn der e nzelne Gefangene 
- .,,. ln lhri<ll Falle a"ch - ein entsprecnen~es Fernuudlu'll iufgencn:ten hat und 
nlerdurcn dte cnance ~sunt, ale ~rufllche lntelJrallon -esentllcn zu erleiChtern. 

Der Betraeb d1eser Alllagen wird jedoch grunds!UIIch nur au3erhalb des jeweiligen 
Hafl~ !n den von der AAstalt zu diesen> Zweck zur ~erfügung gestellten Ri!u:n
llchi(elten zugelassen. 
H1erdurcn -ird erreicht, daß die 10gt lcnkelten, die ln Rede stehenden GegensUnoe 
als Versteck z. 8. fur Drogen zu •at~~"ucllen•, erne)llcn reduziert werden. Zu:~~ 
l'1111!n n~oen oo:o~llch lecll~llch Gefangene Zutritt, dh e~nfalls dort Ihre COOij>Uter
anhgen betretben. so de:\ schon die Zenl derer, die Klnlplllatlo"en vornel'aen 
konnun vem!ndert wird, z.- anaeren btstent bet Jeder 8enutZU11!1 entsprechender 
Rau:~~e dle IIOgllch'<elt kontrolliert zu werden, da dlese lediglieh betreten Gder 
verlassen werden k!innen. ><enn e1n Bediensteter dies ermöglicht. Oie "Attrakttvlt6t" 
der HO.,.CO<II~uteranlagen ols versteck Ist durch diese Haßnah<lle deutlich herabgemln<lert. 
;.nderS wlre dies. w~nn die tn Rede stenen4en GegensUnde ln den Hsftrlu:>~en praktisch 
]eo;;rni t frei Z<l9o!ICJI1cn ~ufsestel I t •freien kGnnten. 

Durch die beschriebene Verfanrens•else tragt die YollzugsbehGrdi! •lthln sot10hl 
den Stdürfnlssen der GefAngenen. sog. Homeco:n;>t~urantagen zu fortblldungstdcken 
be1.relbtn zu dürfen, als auch de;;l Interesse der Anstalt, Gefahren fUr die Sicherheit 
und Ordnung abzuwehren, /ltnrelcnend Rechnung . 

IMen Ist ben>its 1111 Se~te:.ber des Vorjahres die Genehlll9ull!l 211:1 aetrleb eines 
sog. Pcrsonalca;:.uurs (lncl. bestluter Perlpberlegerlte) geneinigt atorden. 
Grunde, die zwa jetzigen leltpun<t eine von der dat11tStellten grundUtzllcllen 
Entsclletdungsprads abwtlciM!ne Re9elung rec/ltfertlgen kilnnun und die Uberlassung 
der in Rede stehenden Geratseilarten ln Ihre:~ Maftrau:a angezeigt erscllelnen 1 I eilen, 
sind weder ersichtlich. noch von Innen vorgetragen worden. 

Es bleibt doner bel ller da:;attgen Entseheldull!l. 

A!lscnlle~eou r-licnten 01lr Sie bitten, Ihre blsnerl~e sttrre Kaltung. eine ~~~ter· 
anJage nur einzubringen. ""'"" Sie slt ln dl!'l !Men zugNies•nen Haftr41111 betn>lben 
diirfen. iil>er.Unleen sollten. da Sie slcn letztltc/1 nur selbst schaden. Sie sollten 
vlehllllnr die Chance ergreifen. Ihre Fortbildung voranzutreiben. IIOnscnenswert 
wäre ln dlese:a Zusallr.W1nhang auch, wenn Sie zlllllindest ln der Anfangsphase an der 
allein ln der Tellanstalt VI eingerichteten COlaPutergruppe tellneM!en wurden. 
IIOgllchtr•elu ergeben sich nlerdurch Perspektiven. die otsher außerhilb Ihrer 
aetracntungsllflse llgen. 

AnzU~Wrken Ist noch, da~ der !U!:h v~n llm~n n•JUbU'il CoaaputerroUII 1uf <Jer Swtlon 
6 der T•llanstdt VI gelegen ist uocf fOr Sie •lhren4 dtr gesuten !Cl Tagesablauf 
(vgt. Hausordnung) festgelegten Freizelt :uglngllch Ist, soGallausreichende 
Arbe I tsa>09IIthke lten bestehen. 

fOr Ihr Stu1llu11 lrilnscMn wir Ihnen vltl Erfolg. 

Auf alt dls Anlage DelgtfOgte ~~htsbthtlfsb~le!ll'llni ntl\:".en wtr Btzug. 

Hocnacntungsvoll 
Im AUftrAg 
v. Seefranz 

'der lichtblick' 27 



- ·---- --·- --- --- -- -- -- -- -- --- - - -- - - - - --·- -- -- --. -- -- -- - - SKAT-TIJRNIER OHNE 

-- .= -- ~~ -- ~- -- -::.~~ ~"e -t--;t-t---... ~=--=~ Tut man dir weh ...• schreist 

-' ----- (llf fJ:. I el'll - du laut: "Auer'" . .. - Oder • • ,...._ ~ ~ · ..... =--- - -=-auch ... , frohe Ostern für die 

b~.._ _ l'lf-=~ .:1~ ,.,;;;;;- ·---- ._.::'-::_~• ~~ SVer .. . -...:---_ -==----..:"'--~-- SCHACH-TIJRNlER --·· Skatspieler werden im Haus v 

--• ·-·-in die Ecke von "Subkultur" -• POSITIVES V<J,4 M:JHNKUCHEN •-- - • gestellt, diffamiert. Die in
·- • Die Schachgott in CA ISSA eta-• bliert sich in der ]\'A Tegel. t ' sassenvertreter I.V. verlang-

----• Anläßtich einer Vollversar:l!ll-
• lung der Einweisungs- und 

Aufnahmestationen im Haus Vl 
- am 23.4.1990 im Pavillion, 

• teilte der Gruppenleiter den 
• dort anwesenden Inhaftierten 

u. a. llllt, daß ab sofort der 
-:. Verzehr von Mohnkuchen den 

Inhaftierten nicht mehr ge-
• stattet ist! -• Mohnkuchen ist nun weder 

durch den monatlichen Einkauf 
• noch durch den Automatenzug 

10 den Sprechzentren zu be
kommen. Als Grund fur diese -• • Maßnahme - die im übrigen fUr 
alle Häuser in der JVA Tegel 
gilt und vom Teilanstaltsleiter 
VI auch bestätigt wurde - gab -• 

• man an, daß beim Verzehr von 
Mohn und einer späteren Urin
kontrolle (UK) das Ergebnis 
positiv ausfallen wUrde. -• --• Mag ja sein, daß der Genuß 
von Mohn bei Gefangenen. die 
an einem UK-Programm teil-

• nehmen, nicht angebracht er
scheint, weil dies auf einen 
möglichen Heroinkonsum schlie
ßen lassen könnte; doch 'f1e 
viele Gefangene in der JVA 
Tegel sind dllvon betroffen? 
Sinci es 50. 100 oder 200. die 

-• • -• 
• sich der unwürdigen Prozedur 

einer UK unterziehen" -• Die große Mehrheit der Gefan-
• genen nimmt nichL an diesen 

Programmen teil und konsumierL 
auch keine Opiate. ~un aber 
sollen sie auf ihren Mohn--• 

• kuchen verzichten! Die An
staltsleitung macht es sich 
hier wieder mal sehr leicht; ob 
sie dabei gegen geltendes 

• Recht verstößt, spielt ja keine 
Rolle, oder ... ? Es trifft eben 
nur Gefangene, und mit denen 

-• 
-• • kann man bekanntlich alles 

machen. -• • -• 
So beschränkt man uns den 
Einkauf von Zucker, Mehl, 
Teelichtern, Klebstoff und 
ZUndhölzern schon seit länge
rer Zeit. Wird mun uns bald 

•- - ten hierzu von TAL V Auer 

-
•·•· h k - • em· e B rü d •- n1e sc on an~e ilndigt, fand eg n ung. Er sprach 

- zu Ostern an vier Tagen die - • von "kneipenähnlicher Atmo
',!""D Ausspielung des Schachpokals .:: sphäre"; es zeigt, wie wenig 
•-- statt. Einen Pokal gab es - · dieser Mann vom Skatspiel (der 
•- nicht, es fehlt wohl am Klein- - • verbreitetsten Freizeitbeschäf-,..=: geld ... tigung in Deutschland), den 

----• --· ------::.. 16 der besten Spl'eler :....: Skatspielern und ihrem Umfeld 
- aus - · (Verein, Verband • 

•- allen Häusern spielten ver- - · h etc. ver- -

1
.=" bissen und S(Ut! Gastgeber war ste t . -;.. 

• Haus lV; ein herzliches Danke- ~~ Als Ersatz fUr eine Skatgruppe • • 
•-- schön! Vor allem an den Orga- -~ (27 Interessenten bei der 
•-- nisator Hans Sch., der trotz- -~ letzten Umfrage der I.V.) wird 
•- • dem noch einen beachtlichen c 1 im dreimo:"'atigen Rhythmus ein 
~ L. Platz belegte! Sieger wurde -- Skat-Turnier durchgeführt. Von 
,.=" Altkämpe \-Ierner F .. der seinen - dieser Gemeinschaftsveranstal-

--------- ständigen Rivalen Hans-joachim - tung schließt der TAL V eine 
~ • r.. auf den zweiten Platz ver- t Gruppe von Leure n einfach 
•- weisen konnte. -;.: aus. Begründung: Die Stationen 

-----1
.=" haben keine Insassenvertreter 

- 3. wurde der Meister 1989, - · (angeblich mit dem frUheren 
~ Michael B., der in einer zähen ...=:. Sprecher "Sprechblase" ver
, __ Partie gegen den 2. verlor. - einbart). wir, die l.V., haben 

------Der Pokalsieger zeichnete sich 
•-:.. durch präzlses Striel und - uns von dieser Art "Werbung 
· - schöne Mattkombinationen aus. .._ ftir eine I.V." ausdrücklich 

-----1•- -• distanziert! - Enttäuschend der 7. Platz von - -Wir forderten ihn auf, alle ;:-•- Roland 8., dem man mehr zu,-=: traut Ganz hervorragend 
:;.. Augustin K., der mit seinem 

- erneuten 6. Platz bewies, daß 
•-- seine P1azierung bei der Mei
, _ c.terscha.ft kein Zufall war. ·-·--,_ " 
1110 ·--·--·.. ·--·--.,_. .. ·-·-=" -·-·-·-·-·-·--·... ·--·-·-

Leider kann aus Platzgründen 
nicht jeder ~enanm:: werden, 
aber alles in allem war die 
Veranstaltung ein großer 
Erfolg, zumal diese Spieler 
ohne gesonderte "Bewachung" 
bewiesen, daß die Schachspie
ler in Tegel selbständig gute 
Veranstaltungen durchführen 
können. 

Wieder einmal besonderen Dank 
an die evangelischen Pfarrer, 
die uns mit Spenden halfen, 
alle Spieler zu Ostern zu 
überraschen; hinzu kamen auch 
diesmal wieder Privatspenden. 
Noch ein Wort zu den Groß
kotzen, die breitmäulig melden 
... und dann kneifen; solche 
Typen gefährden den Spiel
ablauf und werden gewiß nicht 
wieder berücksichtigt. Ein 
Favori~ fehlte ... Er soll zu 
"zündende" Partien spielen ... 

-,...,. ----
Interessenten am Turnier teil- -
nehmen zu lassen. Es meldeten • • 
sich 19 Strafgefangene und 5 • 
SVer (Sicherungsverwahrte ). =
Die letzte Gruppe schloß er .= 
Begrundung s . o. trotz aus

drücklichen Appells des Spre- ':. 
chers l.V. von der Teilnahme -:.. 

- • aus. Selbst der Hinweis auf • • 
- Ostern und der damit zu er- • 

---
- wartenden christlichen Näch- =-

.. stenliebe wurde mit einem -
- sturen Nein beantwortet! • '"" -- Sagte ich eingangs, der Mann 

versteht mchts von Skat-
=-~ spielern ? Falsch! Dieser 

- Mann versteht überhaupt 
- nichts vom Umgang mit Men-

• sehen ... Ein kleines Ja hätte 
-;: alle Wogen geglättet ... Auf

grund dieser sturen Hal•ung 
- des TALs hat der Sprecher der 

:... I.V. fur sich Konsequenzen ge
- zogen: er wird für die nächste 
- Zeit nicht an Gesprächen TAL 

V/I.V. teilnehmen. 
".. 

-:.; Werner Fiegel 
Sprecher der I. V. Haus V -I> --

------------------------------• vorschreiben, wie viele Ziga
retten wir rauchen und ... 1e 

- viele Tassen Kaffee wir am 
1 • Tag trinken dUrfen? Was •-:. 

1 
• dUrfen wir Gefnngenen Uber- •-

Hoffen wir, daß beide Veran
staltungen dazu beitragen, daß 
es bald eine zentrale Schach
gruppe in Tegel gibt 

--
P.S.: Kurztelefonat bei Senjus 
mit Kehrein (s. "Nickmann", S. 
U): " es ist hilfreich und 
gut, was Herr Auer da macht 

---haupt noch?! .~ 
-: -kall- :;.. --- -...- ---- -~ Werner I'tegel -- -- --
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Frauenknast 
Plötzensee 

Es gibt vieles an den Zuständen m 
der Justizvollzugsanstalt für Frauen 
in Plötzensee zu kritisieren. Stell
vertretend dafür haben ~ nach
stehend den Brief eines Insassen
vertreters der Teilanstalt IV an die 
Justizsenatonn, Frau Prof. Dr. Li.m
bach. und die Dienstaufsichts
beschwerde von zwei Frauen aus der 
JVAF Plötzensee abgedruckt : 

Berlin 27 den 27.3.1990 

Insassenvertretung 
der JVA Teqel, TA IV 

Betrifft: Frauenhaftanstalt Plötzensee 

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Limbach! 

Wir wenden uns mit diesem Schreiben 
an Sie mit der Bitte und der Hoff
nung, daß endlich auch mal etwas 
für die inhaftierten Frauen der Ber
hner Vollzugsanstalten unternommen 
wird. 

Die Zustände dort im allgemeinen 
kann man wohl als katastrophal be
zeichnen. Es fängt schon bei der 
Unterbesetzung des Dienstpersonals 
an. Die Hafträume sind nach Vor
schrift zu gestalten, ''wir nennen 
diese Art :md !leise von Zellen
gestaltung einfach nur Kahlschlag". 

Frauen, die einen Btm-Stempel (Ver
stoß gegen das Betäubungsmittel
gesetz! haben oder eine positive UK 
(l}nnkontrolleJ abgeben, dürfen ihre 
Sprechstunde nur hinter einer Glas
scheibe wahrnehmen: dies ist in 
anderen Haftanstalten nicht mehr 
üblich. 

Was aber nun besondere Kritik her
vorruft ist, daß die Kinder von in
haftierten Frauen durch die Art und 
Weise der Bedtensteten eingeschUch
~ert werden, so daß die Mütter st::h 
Uberlegen, ob sie es ihren Kindem 
weiterhin zumuten können, in so 
einer Atmosphäre mit thnen zusammen 
zu sein. 

Die Kmder können nicht dafur ver 
antworllich g.:-macht werden. daß thre 

· Mütter im Geningnis sind; vtelrn<!hr 
sollte dte Bindung zwtschen Mutter 

und Krnd ven;.tärkt werden. rur dte 
\\ieder'Ctn~liederunP von Frauen be
trachtl'n wir dies als eirwn sehr 
wichtigen Punkt. 
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Es isl ja bekannt, daß inhaftierte 
Frauen m der Öffentlichkeit teilwetse 
schlimmer angesehen werden als 
Manner, und gerade deshalb müßte 
sich ehe Justizverwaltung darum be
mUhen, inhaftierte Frauen bei der 
Rehabihtation zu unterstützen. 

Von emer Erngliederung in die 
Gesellschaft wird ja 1mmer sehr Vl.el 
gesprochen, aber man sollte diese 
auch überall anwenden und mcht nur 
nach einer Seite schauen. 

Die Insassenvertreter anderer Anstal
ten haben den Frauen zugesagt, 
ihnen zu helfen, aber das geht auch 
nur in einem bestimmten Maß an Zu
lässigkett ehe wichtigsten Schntt~ 

allerdmgs muß die Justizverwaltung 
einleiten. 

1r b1tten Sie also nochmals, sich um 
d1e Sorgen und Probleme der inhaf
tierten Frauen in Berlin zu kümmern 
und ihnen zu helfen. 

Mi freundlichen Gruß r 

i . A. Bemd Schwabe 

1000 Berlin 13, den 18. März 1990 

An den 
Sf'nato ·u JustiZ 
Abteilung 

. Hd. Herrn Freise 

Dtenst aufs 'chtsbeschwerde gegen Voll
zugsdienstleiterin Frau A., JVA für 
Frauen, Haus 11 

Sehr geehrter Herr F elSe, 

,.n,e Ihnen bekannt ist, haben wir je
weils donnerstags von 16 Uhr bis 19 
Uhr Kinderspielstunde in unserem 
Hause hier m der Anstalt mit unse
ren Kmdem. 

Am Donnerstag, dem 15.3.90 gingen 
wir um 16 Uhr zum Raum 23, um 
unsere Kinder zu erwarten Wir 
nahmen in emer Einkaufstasche fol
gende Lebensmittel und Gegenstände 
mit. 

1 Teller mit selbstgebackenen Eter-
kuchen 

1 Teller mit selbstgebackenen Waffeln 

1 Baguettebrot aus unserem Einkauf 

1 Dose Multivitaminsaft aus dem 
Automatenzug 

1 Flasche Granim Fruchtsaft 

1 Tüte ErdnUsse 

1 Thermoskanne mit heißem Wasser, 
dazu 1 Becher mit Ka,ffeepulver 

L Unterteller 

Besteck 

2 Tassen und Gläser 

30 'der Iichtblick' 

Da "rir die Tasche abstellten, um 
unsere Kmder zu begrüßen, warf 
Frau A. emen Blick in die Tasche 
und schrie vor den Kindem sofort 
lo (unsere Kinder sind 13 Jahre, 5 
Jahre und 3 Jahre), wtr zitieren 
wörtlich: 

'\>las soll der Fraß hier. M1t der 
Fressere1 hier ist Schluß. Sie dürfen 
hier rocht ihre Kmder ernähren, eme 
Tafel Schokolade und ein Saft 
retchen." 

Unsere Kmder waren so erschreckt, 
daß die betden Kleinen sofort Mama, 
Mama schrien und weinten, und die 
Große war ganz verstört. 

Unsere Kmder sind so einen Ton 
sowte diese AusdruckswelSe nicht ge
wöhnt. Dte gesamte Kmderspielstunde 
war depressiv, und die Kmder waren 
sehr nervös und konnten sich nicht 
auf das Spielen konzentrieren wie 
sonst. 

Da unsere Kinder hierher zu ihren 
Müttern zu Besuch kommen, ist es für 
uns eine Selbstverständlichkeit, daß 
wir unsere Kinder mit Dingen be
wirten, die unsere Kinder mogen und 
erfreuen, selbst mtt dem wenigen von 
uns mühsam erarbeiteten Geld, da wir 
für unsere Kinder gern auf Einkauf 
fllr uns verzichten. 

Da Frau A. sowieso eine gefürchtete 
Frau in der gesamten Anstalt ist und 
durch dieses Verhalten unseren Kin
dern und uns starke Angst und Be
klemmung eingeflößt hat, können und 
wollen wir unseren Kindem nicht zu
muten, hierher zu kommen, um den 
Anblick dieser Frau ertragen zu 
müssen bzw. ihr zu begegnen und 
wiederum dadurch Angst zu ver
spüren. Da dieser Vorfall nicht der 
erste dieser Art war, sondern bereits 
auch bei Frau A.-N. es vorkam, daß 
eine Beamtin dem Kind die Eßwaren 

aus der Hand nehmen mußte - auf 
Veranlassung von Frau A. - und d1es 
Kmd anschließend ganz verstört war, 
gehen wir davon aus, daß dies so 
we1tergeht. 

Für uns ist es völlig unverständlich 
und auch auf gar kernen Fall zu 
akzeptieren, daß wir unsere Be
sucher bet einstündiger Sprechzeit 
be\.n.rten konnen mit Kaffee und 
Kuchen aber unseren Kindern. d1e 3 
Stunden zum Spielen kommen, sollen 
wir mchts geben, aber ungesunde 
Schokolade. Außerdem 1st d1e Kin
derspielstunde über die Zeit der nor
malen Abendbrotzeit der Kinder, und 
diese haben auch aus diesem Grunde 
Hunger. 

Dieser Vorfall hat bei den Kindem 
und uns einen ttefen seelischen 
Knacks verursacht. so daß selbst 
beun Verabschieden erstmallg die 
Kinder zu beruhigen waren. Nach 
Rückkehr zu Hause waren die Kinder 
noch so aufgelöst, daß sie alle hier 
anriefen, was bezeichnend fUr die 
Situation ist. 

Da wir jetzt uns vor Schikanen wie 
besonderen Zellenkontrollen, Ableh
nung von Anträgen, Dienst nach Vor
schuft usw. furchten, weil diese Frau 
diese Macht hier hat und uns auch 
eindeutig zeigt und spüren läßt, 
bttten wir Sie um schnelle Hilfe auch 
im Namen unserer Kinder. 

Bei Rückfragen zu diesem Vorfall 
stehen wir sowie die zu diesem Zeit
punkt diensthabende Beamtin der UZ, 
Frau St., die das Verhallen von Frau 
A. auch mißbilligte, jederzeit gern 
zur VerfUgung. 

Für eine schnelle Hilfe danken wir 
Ihnen im voraus. 

Mit freundlichen GrUßen 

(Verfasserlnnen sind der Redaktion 
bekannt) 



Unter dem 20. März 1990 berichtete 
die Tagespresse sehr differenziert 
über den Hungerstreik in Moabit. 
Leider sind nur wenigen die 
katastrophalen Zustände in der 
Justizvollzugsanstalt Moabit bekannt. 
Ein Punkt der Koalitionsvereinbarun
gen von SPD und AL vor einem Jahr 
war die Verbesserung der Bedingun
gen in Untersuchungshaft: Beratungs
angebote, menschlichere Haftbedin
gungen, kein Dauereinschluß, Prüfung 
der Finanzierung einer Verteidigung 
ab Beginn der Untersuchungshaft etc. 

Einige Punkte wären auch nach 
Meinung der Knast AG der AL sofort 
umsetzbar wie z . B.: 

- Abschaffung des 23stündigen 
Dauereinschlusses 

- Erweiterung 
Min./Monat 
laubnis 

der z . Zt. 
dauernden 

nur 60 
Besuchser-

- unabhängige Dolmetscher für aüs
ländische Gefangene 

- Nutzung der z . T. leerstehenden 
Gemeinschaftsräume 

Pressesprecher ChristoHel wies für 
die ?enatsverwaltun~ für Justiz die 
Forderungen als überzogen und "teil
weise gesetzwidrig" zurück. Daß ein 
Teil der Forderungen jedoch Bestand
teil der Koalitionsvereinbarungen 
sind, mit deren Umsetzung sich die 
Senatsverwaltung für Justiz erstaun
lich schwer tut, darüber war nichts 
zu vernehmen. Nach einem Jahr rot
grünem Senat scheint es Gedächtnis
lücken zu geben. 

Die Hungerstreikaktion in der Justiz
vollzugsanstalt Moabit erhält Ünsere 
volle Solidarität und Zustimmung. Die 
Protestaktion der Gefangenen soll 
dazu dienen, mit dem Senat Verhand
lungen über die Forderungen aufzu
nehmen. Ob die Forderungen der In
sassen berechtigt oder "gesetzwidrig" 
sind, darüber kann sich jeder selbst 
eine Meinung bilden. Wir haben den 
Forderungskatalog nachstehend ab
gedruckt. 

- rdh-

Hungerstreik 
in der JV A Moabit 

FORDERUNGSKAT ALCX3 

1. Aufhebung des 23stündigen 
Einschlusses 

täglicher Aufschluß der Hafträume 
von 15 bis 22 Uhr 

2. Verbesserung der Freistunden
regelung 

täglich mindestens 4 Stunden als 
Regelfreistunde 

Aufteilung der Freistunden auf 
einmal vormittags und nachmittags, 
täglich 

Aufhebung des Kommunikations
verbotes mit parallel laufenden 
Freistundengruppen 

3. Besuchsregelung 

Sprechstunden wöchentlich 

Mindestdauer von einer vollen 
Stunde pro Woche 

- Großzügige Behandlung beilfür 
Sondersprechstunden 

Aufhebung des Verbotes für aus
ländische Gefangene bei Besuchs
sprechzeiten in ihrer Mutterspra
che sich zu unterhalten 

4. Telefonregelung 

- großzügige Telefongenehmigungs
praxis, mindestens 2 Telefon
gespräche pro Woche 

Zulassung auch für Gespräche 
nach 18 Uhr und an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen 

für Strafgefangene Schaffung von 
Telefonzellen, die ständig benutz
bar sind 

5. Aktive Sozialarbeit 

- ständige, aktive Betreuung und 
Information Uber Haftsituation und 
Verlauf 

umfassendere Aufklärung über 
Pflichten und Rechte während der 
Inhaftierung, vor allen Dingen zu 
Beginn der Inhaftierung 

6. Recht auf Arbeit oder Taschen
geldzuweisung 

- kurzfristige Arbeitszuweisung oder 

Zuweisung eines wöchentlichen 
Taschengeldes in Höhe von min
destens DM 25,-, die aufgrund 
sprachlicher Mängel (ausländische 
Gefangene), gesundheitlicher Ar
beitsunfähigkeit oder aus Sicher
heitsgründen nicht arbeiten 
können bzw. dürfen und mittellos 
sind 

7. Therapeutische Betreuung von 
Drogenabhängigen und 
HIV-lnfi.zierten 

- ständige therapeutische Betreuung 

- besondere medizinische Betreuung 
dieser Gruppe 

- keinen "kalten Entzug" 

Schaffung eines Beratungszentrums 
mit fach.'l(ompetentem Personal 
(nur unter Fachaufsicht der Ge
sundheitsbehörde) 

8. Verbesserung der Hafträume/ 
Lebensbereiche 

- sofortige Entfernung der soge
nannten "Fliegengi.tter" aus psy
chologischen und hygienischen 
Gründen 

kurzfristige Installation von 
Steckdosen und Lichtschaltern in 
allen Hafträumen 

- individuelles Gestaltungsrecht der 
Hafträume (Plakatierung, Bebilde
rung) unter Einhaltungspflicht fUr 
die rUckstandslose Entfernung 

- forcierte Renovierung der Haft
räume ggf. auch durch Eigenini
tiative der/des Gefangenen bei 
Stellung des erforderlichen Mate
rials (Hinweis an den Gefangenen 
auf diese Möglichkeit). 

9. Betreuung von ausländischen 
Gefangenen 

Schaffung einer unabhängigen 
Betreuungsstelle, die ausländischen 
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Der: Tagesspiegel vom 20.3.1990 
Hungerstreik in der ballen, sonder11 mü.Bte11 deutsch 'prechen. 

Justizvollzugsanstalt Moabit Dte JusU~rwaltung hat die Forderungen als 
iibenogeu und .teilweise gesetzwidrig" zuriick-

Etwa 30 Untersuchungshäftlinge der Justl~- gewiesen. Preuesprecher Christofiel erklärte 
vollzugsanalalt Moeblt sind ge&tern in einen jedoch, das bereits er5te Schritte zur Abkehr 
tellweise unbefristeten Hungerstreik getreten. vom 23-Stunden-Einschluß unternommen wür-
Sie fordern unter anderem die Anerkennung den. Ein Beratungszentrum stehe vor der 
einer lnSAS5ellverttetung. die Abkehr vom Fertigstellung. Der Vollzug richte sich aber 
.23-StWlden-Einschluß• und die Verbessvung nach Bundenecht und stehe u11ter richterlieber 
der Situation ausl&ndischer Gefangener. Sie Kontrolle, unterJage also nicht den WeisWigen 
forderten alle Ge!aogenen auf, am Monlag der Justizverwoltung. Dle1 gelte insbesondere 
Arbeit und Essen zu verweigern. um so der fl1r die Besuchsregelung vo11 autllndiscben 
Forderung n11cb Verbandlungen mit dem Sf!oat H&fUingeD. wo Iaufeode EnnitUungen eine 
Nachdruck zu ~leihen.. Gespr!cbslührung allein auf deutsch oder mit 

Vorbedingung hlr dle Verhandlungen sei dle Dolmetscher zuließen. 
Anerkennung der ,unabhi!ngigen GeJangenen- Anwalt Ströbele bezelc:hnete die Ausfiihrun· 
r!te in den H&usern I und Z'. Den Stralgefan- gen der Just.lzverwaltung als Dicht richtig. Es 
genen iD Tegel gibt du Gesetz bereits diese ge!M> zwar Falle. i.n denen Verdunldungsge!ahr 
M6glicbkelL Nach Angeben de• Rechtsanwalts bestehe, aber in 80 bis 90 Prozent der Fälle sei 
Chrlstlan Ströbele befinden sich u11ter den dies, etwa bel voller Geständlgkeit, nicht 
UntersuchuDgsbä.ftlinaen eiDe aroße Anzahl erforderlich. Außerdem r~ele weder das Bun-
von Ausll.odern.. Diese dürlten lrlch mit Ihren dc_osrecbt Doch oftmals der Richter dle genauen 
BeJUchem nicht in ihret Heimatsprache unter- ümstAnde der Untersuchungshaft. rrsp) 

Gefangenen bei der Wahl/Beschaf
fung eines Dolmetschers behilflich 
1St 

die die Gefangenen 
Rechte und PI1ichten 
Sprache) aufklärt, 

uber 
(in 

ihre 
ihr er 

die eigene Kultur initiiert und 
fördert 

lO. Schaffung von Gruppenräumen 

fur dit: je...,.etligen t:"LUgel sind 
Freizeiträume zu schaffen, in 
denen die Gefangenen selbst
bestimmt ihren Interessen nach
gehen konnen 

11. Verbesserung der sportlichen 
Aktivitätsmöglichkeiten 

Tischtennisplatten in alle Höfe 

Förderunq de1: Gruppensportaktivi
täten unJ Schaffung der notwen
digen Bedingungen 

großzügiqe GenehmigungspraXIS fUr 
Einbrin~Jng/Beschaffunp ··or 

Sport rsera ten 
etc. ) 

(z. B. Spnn~seil 

Schaffung von Fitneßräumen, die 
von allen Gefangenen genutzt 
..,.erden dürfen 

12. Verbesserung der Anstaltskost 

Verwendung :on Nahrungsmitteln 
und deren Zubereitung nach er
nährungsphysiologischen Erkennt
nissen 

vitaminreiche Kost, mehr Obst
salate, JoghurH. etc. 

Erlaubnis. s1ch Vitamintabletten 
einbrin~en zu lassen 

13. Einkauf und Paketregelung 

unbeg~:enz te Einkaufsmöglichkeilen 
im Rahmen des Eigengeldes fü1: 
alle Gefangene 

Schaffung eines Einkaufma~:ktes, 

in dem jede~: Gefangene frei seine 
"'-'aren 1 lSWählen darf 

Die Tageszeitung vom 21.3.1990 

Justizverwaltung stellt sich stur 
Nachdem am Montag 250 V-Häftlinge das Essen verweigerten hatten, 

setzten gestern rund 50 Gefangene den Hungerstreik fort I AL fordert Gespräche 
Rund SO Gefangene der U-Haftan· j desspraclle Unterbalten zu köMen. 1 sehe U Haftlinge deutsch sprechen 
staltMoabubabengesterndenunbl:· Bislang miissen dte AusJjnder bet müßten Eme Gefangenen\ertre
fristeten Hungemreik (ongeseut, I der Besuchsswnde tn der ü-Haft tungmdl:rU-HaftwerdevonderJu· 
nachdemamMontag 2SOGefangene deutsch sprechen, es set denn, ~ie suz,.erwaJwng ntcht anerkannt, 
das Essenundzum Ted suchdie Ar· können sieb einen beetdeten Dol· weil dtese aufgrund der •Fluktua
beit verwe1gert hauen. Die metscberleisten. Obwohl viele der uon•nicht filrdie lnSlWensprechen 
U·Häftlinge wiederholten. daß es Forderungen Seslandteil der rot- könne ~ach Angaben von Chri· 
ihnen indem Hunge~lreik nicht um grünen Koalition~vereinbarung Moffelwerdenjegliche Verhandlun
·Sieg oder Tod· gehe, sondern sind,stelltsichdieJustizverwaltung gen •abgelehnt•. DieJustizverwal· 
darum, daß endlieb mtt den •men· weiterhan MUr •Es bleibt dabei. daß tung ist nicht einmal zu Gesprächen 
sehenschindenden und persönlich- eslceinen Anlaß gibt, auf die Forde- bereit. ·EinzeiDe• Unterredungen 
keitsz:erstörenden Verhältnissen• in I rungen canzugeben·. wiederholt~ könnten mtl der All>tlltsleitung ge
der U-Haft ·Schluß• sei. Sie forder· Justizsprecher Christofrei gestern filbrt werden. 
tendie Justizverwaltung erneut auf, seine Auskunft vom Vortage. An Der AL-Abgeordnete Eckert for· 
eine UDabhlngige Gefangenenver· •Veränderungen• 1n der U·Haft dene die Juslizverwahung auf, un· 
rrewnganzuerkennenundmndieser werde gearbeitCI. wte die~e a~-a- t.erHmzuziehungder Anstaltsbciri· 
in Verhandlungen zu treten. I hen. werde zu •gegebener Zen• be· t.eGeiprachemndenOefangenenzu 

Wiebcrichteusteinewesentliche kanmgegcben. Christoffel bekrafu· führen. EckerthältdieForderungen 
Forderung Uldem37 Punkte umf~· ge,daßder VollzugderU-Haftnach nicht nur für berechtigt, sondern in 
~nden Katalog die sofortige Aufhe- derStra fprozeßordnung erfolgeund Anlehnung an die Koalitionsverem
bung des 23stündigen Einschlusses vom Rtchter m der Regel tn diesem barung dUch für um,e12bar. weil ste 
anderU-Haft Außerdemsollesau.\- Sinne angeordnet ,.erde. Für die kein Bundesrechtbetrafen DasPro
lindischen U·Geiangenen soforter· Haitanstalt gebe ~ •keinen Weg·J blem ln~u~~envertrctung könne da· 
Iaub! werden, sich mal Ihren ~nge· daran vorbei. Das gleiche gelte auch durch geiOM werden, daß jede Stati· 
hörigen beim Besuch 1n threr l.an- für d1e Anordnung. daß ausländi· on emen Sprecherbe,timme_ plu 
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sofortige Abschaffun~ des \'er
kaufsmonopols der F'inna König; 
keine überteuerten/minderwenigen 
\-laren mehr1 

das Recht auf Empfang von mm
destens einem Paket pro Monat 

Aufhebung des Verbotes für Kos
metikartikel in Paketen 

14. Erleichterung zur Einbringung 
persönliche[' Habe 

unbürokratische Genehmigung zur 
Einbringung von Büchern und 
Lehrmaterial aus persönlichem 
Eigentum des Gefangenen 

zur Einbringu 1g von Gegenständen 
zur Freizeitgestaltung 

schnellere Abwicklung der tech
nischen Prufung für TV/Radio/ 
Computer etc. 

lS.Für arbeitende Gefangene 

leistungsgerechte Entlohnung 

Kranken- und Rentenve~:sicherung 

Einrichtung von Arbeitsbereichen 
zur Reschäftigung ausländischer 
Gefangene~: mit unzu~:eichenden 
deutschen Sprachkennmissen 

16. Insassenvertretung 

Zulassung der a-.1tonomen Insas
senvertretungen 

Kommunikationsmöglichkeiten mit 
l.V.s anderer JVAs 

Tolerierung von Treffen der haus
internen I.V.s/Autonomen l.V.s und 
Knast AGs 

Tolerierung eines Gefangenenrund
funkpropramms von mindestens 
einer Stunde über die Gemein
scha.rtsrundfunkanlage 

oder Aufnahme des Radios 
100/Bambule-Mauerrisse ins 
wöchentliche Rundfunkprog~:amm in 
Zusammena~:beit der l.V.s mit 
diesem Sendekollektiv 

sofortige Einrichtung sogenannter 
wöchentlicher "'Bürgersprechstun
den" bei den einzelnen Hauslei
tern 

17. Bei Str:afgefangenen keine 
optische Uberwachung mehr 
(Spione zu) 

18. Zellenlicht Tag und Nacht, so 
lange keine Lichtschalter 
vorhanden sind 

19. Keinerlei Repressalien gegenüber 
den Insassenvertretern und den 
Gefangenen, die sich aktiv an 
der Arbeit dc• LV./Autonomen 
l.V. beteiligen 

Dieser Forderungskatalog wurde ge
meinsam von der autonomen LV. Haus 
I und 11 3usgearbeitet. 



Berliner Abgeordnetenhaus 
Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 884 des Abgeordneten Albert Eckcrt 
(At) vom 17.1.1990 über "Verwirklichung der Glaubens
und Weltanschauungsfreiheit von Gefangenen": 

I. eilt der Senat die Auffassun~. daß es trotz und 
gerade '''ei!en der j)Olitisch und ver! tssungsrechtlich 
gelx>tenen Verpflichtung des Staates zu weltanschau
lich-religloser Neutralität seine Auf~Sabe 1st, auch 
unter den beschränkenden Bedinqungen des Strafvoll
zuges die ungestorte Reliqionsausübung zu qewähr
~eisten? 

2. al Wie viele Anstaltsseelsorger welcher Konfessionen 
gibt es? 

bl Von wem \o~erden sie besoldet? 

cl \'essen Weisungen unterliegen sie? 

3. a) Wie wird denjenigen. die nicht Mitqlied einer der 
großen christlichen Konfessionen sind. ein seel
sorgerisches Gespräch (außerhalb des Sprechstun
denkontingents der Gefangenen) und der Zugan~ zu 
Veranstaltungen ihrer Religion (Andachten, PuJa, 
Moscheebesuch etc .} ermöglicht? 

b) \'Jird auf die besonderen vebetspflichten und Ernäh
qlngsvorschriften moslemischer Gefangener Rücksicht 
genommen? 

!.. Gibt es auch für Konfessionslose entsprechende An
gebote? Haben konfessionslose Gefangene 

a die "'oglichkeit. die für religiös gebundene Gefan
gene gebotenen Angebote mitzunutzen? 

b) die Möglichkeit der Betreuung z. B. durch den 
Deutschen Freidenkerverband oder den Internatio
nalen Bund der Konfessionshsen und Atheisten? 

5. a) Teilt der Senat dte Ansicht, daß Gefangenen der 
Besitz von religiösen Schriften und von Gegen
ständen des religiösen Gebrauchs im Interesse emer 
ungestorten Religionsausübung gestai.ter sein muß? 

b) Falls ja, weshalb wurde einem buddhistischen Gefan
genen in der Teilanstalt lL der j V 1\ Moabit der 
Besitz einer kleinen Glocke, mehrerer buddhistischer 
Lehrschriften und von Räucherstäbchen und Kerzen 
verwehrt? 

Antwort des Senats vom 1.2.1990 (einge~angen beim Ab
geordnetenha•.Js am 8 .2.1 990) : 

b: 1.: Ja . 

Zu 2 al : lm Berliner Vollzug werden Gefangene ev<.~n~e
lischen Glaubens von 15 Seelsorgern betreut. 

Dte reli~tose Betreuun~ der vefangenen, die sich zum 
Glauben der romisch-kilthohschen Ktrche bel<cnnen. w rd 
durch 5 römisch-katholische Seelsor~er ~ewährleistel. 

l.u 2 b): IJic \litarbeiter des cvun~elischcn SeelsorQ<.>
dienstes werden vom Konsistortum de1· Evangelischen 
Kirche Herlin-lk.:.tndenhur~ (Herlin-\':est}, die Mitarbeiter 
d~r römisch-kiltholischc>n l<irche vom Bischoflichen Qr<h
nr•n;Jt Berlins bezahlt. 

Zu 2 c): Die vorqenannten kontessionellen 
unterliegen den dienstrechtlichen '.~etsungen 
I nsti t ulionen, die ihre Tä ti~keit auch vergli.ten. 

Seelsorger 
deqenigen 

lhre Kompetenzen bei der seelsorgerischen Arbeit in der 
Anstdlt sind einvernehmlich mit den jeweili~en Kirchen
leitungen abgestimmt worden. 

Zu 3 a): Gefangene, die Mitglieder kleinerer christlicher 
oder nichtchristlicher Religionsgememschaften sind oder 
sich zu einer solchen Glaubensgemeinschaft bekennen, 
haben zunächst die Möglichkeit, die Seelsorger der evan
gelischen oder katholischen Konfession in religiösen, aber 
auch Angelegenheiten persönlicher Art zu Rate zu ziehen. 

Darober hinaus werden. soweit entsprechende Wünsche an 
die Anstaltsgeistlichen oder an den Ausländerbeauftragten 
herang~tragen werden, auc:h Kontakte zu Vertretern klei
nerer Religionsgemeinschaften hergestellt. Unabhängig 
hiervon bestehen in der JVA Tegel folgende Betreuungs
angebote: 

- Gefangene Jüdischen Glaubens Können in der Anstalt 
z . B. das sogenannte Laubhüttenfest feiern . Ihre reli
giöse Betreuung erfolgt durch die Jüdische Gemeinde 
von Bedir•. 

- Fur die türkisch sprechenden Moslems sind 1! 
soqenannte Prediger zugelassen, von denen gegenwärtig 
2 Prediger den Gläubigen regelmäßig für Gruppen-, 
aber auch Einzelbetreuungsmaßnahmen zur Verfügung 
stehen. Arabischen Gefangenen 1slamischen Glaubens 
kann im Einzelfall ein Laienprediqer vermittelt werden. 
Höchste religiöse Feste der vorgenannten Glaubens
gemeinschaft (Ramadan, Opferfest, Puja etc.} werden in 
der Anstalt durchgeführt. 

Sett Anfang 1989 besteht auch das Angebot der 
Betreuung byzantinisch-orthodoxer, serbisch-orthodoxer. 
griechisch-orthodoxer, rumänisch-orthodoxer, russisch
orthodoxer, (arabisch} melchitisch bzw. syrisch-ortho
doxer, koptisch-orthodoxer und armenisch-orthodoxer 
Glaubensrichtungen. Eine entspr-echende :'olachfrage war 
bisher jedoch nicht zu verzeichnen. 

- Buddhistisch-hinduistische Gläubige haben die Möglich
keil . in der Anstalt den sogenannten "Deepavali 
Festival Day" zu feiern. ebenfalls einen der höchsten 
religiösen Feiertage. 

- Den Zeugen jehovas stehen 2 zugelassene Seelsorger 
als religiöse Ansprechpartner im Ralomen von teilan
staltsinternen Gruppenverdnstaltungen zur \'erfugung. 

Prinzipiell besteht bei Bedarf in allen Anstalten die ~lög
lichkett . religiöse Feierlichkeiten durchzuführen. Einzelne 
Gefan~ene können bei der<trtigen Feierlichkeiten zusätz
liche Sondersprechstunden mit dementsprechenden Reli
g1onsvertretem erhalten. Sofern em Inhaftierter locke
run.~sfähig isl und er seine Zugehörigkeit zu einer 
anderen Religionsgemeinschaft glaubhaft vorträ~r. ist der 
Besuch einer entsprechenden externen Vemnstaltung 
mö~lich. 

Zu 3 h): ja. D<.>n l';ebetspflichtt>n und religi0st>n Suetse
geuot ~n der l;e f,m~enen m~--slcmischt>n ~~l.n1bens "'trd tn 
vollem Umran~ Rechnun~ getragen. 
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Zu !. a): Konfessionslose Gefan~ene können grundsätzlich 
an religiös gebundenen Veranstaltungen teilnehmen, sofern 
der Je\veilige Geistliche. der dk entsprechende Veranstal
tung durchfUhrt, keine Em ..... endungen erhebt. 

Zu L b) : Ja. 

Zu 5 a): Entsprechend des § 53 Strafvollzugsgesetz darf 
der Gefangene grundsätzlich rei~iöse Schriiten besitzen. 
Darüber hinaus sind ihm Gegenstände des religiösen 
Gebrauc;hs in angemessenem Umfang zu belassen. An
gesichts der Bedeutung des Grundrechtes der freien Reli
gionsausübung '''ird bei der L'berlassung von Gegenständen 
religiösen Gebrauchs großzugig verfahren. 

Zu 5 b): Der buddhistische Gefangene in der Teilanstalt ll 
der jVA ~loabit ist \\'ieder im Besitz einer kleinen Glocke 
und mehrerer buddhistischer Lehrschriften. Die Gegen
stände wurden ihm zunächst abgenommen. weil er ste auf 
unerlaubte Weise in seinen Besitz gebracht hat. 

Da brennende Räucherstäbchen einen ähnlichen Geruch 
erzeugen wie brennendes Marihuana oder Haschisch, sind 
Räucherstäbchen aus Sicherheits- und Ordnungsgrl.inden 
nicht erlaubt. Kerzen sind weg~>r der Brandgefahr eben
falls aus Sicherheitsgninden nicht erlaubt. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 1006 des Abgeordneten Albert Eckert 
(AL) vom 22.2.1990 über "lebenslange Freiheitsstrafe": 

1. Wie viele Gefangene befinden sich in Berliner Vollzugs
anstalten (bitte nach Anstalten ordnen). gegen die 

a) lebenslange Freiheitsstrafe vollstreckt wird, 

b) 'Segen die Freiheitsentzug von ähnlicher Dauer -
also mindestens 15 Jahre - aus einer oder mehreren 
Verurteilungen zu zeitiger Freiheitsstrafe, ggf. an
schließender Sicherungsverwahrung vollzogen wird? 

2. Welche (Behandlungs-) Maßnahmen hälL der Senat für 
nötig, um schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges, die 
angesichts solcher Dauer bei den Betroffenen zu ge
wärtigen smd, entgegenzu..,.oi.rken (§ 3 Abs. 2 StVollzG)? 

3. Häll der Senat es insbesondere für not wendig, daß der 
Entfremdunq von den Erfordernissen und Gegebenheiten 
des Lebens in unserer Gesellschaft 

- durch Herbeiführung von Außenkontakten 

- und durch frühzeitige Vollzugslockerungen ( § § 11, 
13, 35 StVollzG' emgegengelreten wird? 

L. Welche (Behandlungs-) Maßnahmen sehen die für die 
Betroffenen erstellten Vollzugspläne vor. um den 
schädlichen Folgen des überlangen Freiheitsentzugs 
entgegenzuwirken? 

5. \•lelche Höchstdauer von Freiheitsemzug (einschließlich 
Sicherungsverwahrung) hält der Senat 

a) für angezei~St im Hinblici< au1 den Resozialisierungs
auftrag, 

b) für unbedenklich 1m Hinblick auf den Eintritt 
schwerwiegender Schädigungen der Betroffenen in 
sozialer und psychischer HinSlCht, 

c) für zivilisationsgemäß? 

6. Welche durchschnittliche Dauer und welche Höchstwerte 
sehen die bestehenden VollzuQsp1äne 

a) für die in Berlin inhaftierten "Lebenslänglichen" , 
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b) fUr die "Zeilstrafer'' mit mindestens 15jähnger 
lnhaftierun~ (s. o. 1 b) vor? 

7. Plant der Senat besondere lmtiaüven für diese 
"eWlgen" Gefangenen? 

Antwort des Senats vom 6.3. 1990 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 3.3.19901: 

Zu 1.: lns~esamt sind derzeit im Berliner Strafvollzug 86 
männliche tnd 3 ..,reib1iche Strafgefangene unten;eb,..acht. 
gegen die eine lebenslange Freiheilsstrafe vollstreckt 
wird. ln d~r JVA Plötzensee sind 3 männliche Strafgefan
gene untergebracht, in der JVA für Frauen Berlin 3 weib
liche Strafgefangene und in der jVA Tegel 83 männ1iche 
Strafgefangene. Bei 3 Strafgefangenen ist im Ansch Jß an 
die Vollstreckung der lebenslangen Freiheitsstrafe die 
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet 
worden. Bei 2L männlichen und 3 weiblichen Gefangenen 
\\'erden Freiheitsstrafen von mindestens 15jähriger ')auer 
vollzogen, die zum Teil aus mehreren Verurteilungen 
resultieren. Insoweit befinden sich 3 Gefangene in der 
JVA Plotzensee, 3 weibliche Gefangene in der JVA ll.ir 
Frauen Berlin und die übrigen Gefangenen in der (VA 
·regel. Bel insgesamt 17 I nhafherten dieser Personen
sruppe ist im Anschluß an die Freiheitsstrafe Sicherungs
verwahntng angeordnet. 

Im übriqen wird derzeit gegen 12 Gefangene Sicherungs
verwahrung gemäß § 66 StGB vo1lstreckt. ln drei Fällen 
befinden sich die Insassen bereits länger als 15 Jahre im 
Vollzug. 

Zu 2.: Dem Senat ist bewußt, daß sich die aus § 3 Abs. 2 
Strafvollzugsgesetz ergebende Aufgabe, den schädlichen 
Folgen des Freiheitsentzuges entQe~enzuWjirken. bei dem 
vorbezeichneten Personenkreis in besonderem Maße stellt. 
'1'o'elche Behandlungsmaßnahmen jewetls nötig sind, ist im 
Einzelfall im Vollzugsplan fest zuschreiben. lm übrigen 
bestehen in verschiedenen Bereichen des Berliner Straf
vollzuges behandlungsorientierte \'Iohngruppen, die sich mit 
der besonderen Problematik langstr:afiger Gefangener 
befassen. 

Zu 3.: Soweit es unter Berl.icksichtigung der gemäß §§ 11. 
13 Str:afvollzu~sgesetz erforderlichen Prognoseent
scheidung vertretbar ist. sind die Mitarbeiter des S•raf
vollzuges bemüht, die Kontakte der Gefangenen und Ver
wahrten zur Außenwelt auch durch Gewährung von Frei
heitsve~aben zu stabilisieren. Entsprechende Hilfestellung 
leistet die Aufsichtsbehorde . nicht zuletzt durch eine 
Liberalisierung der einschlägigen Verwaltungsvorschriften. 

Zu L.: Wie bereits oben (vgl. Frage 2) darqelegt. sind 
insoweit lediglich im Einzelfall Feststellun~en möglich. ln 
der Kürze der Zell war es angesichts fehlenden stati
stischen ~1aterials über Vollzugspläne der betroffenen 
Gefangenengntppe nicht möglich, die Vollzugspläne im 
S .nne d·~r Fragen 2 und l. zu analvsieren. 

Zu 5.: Auch diese Frage läßt sich nur einzelfallbezogen 
beantworten. 

Zu 6.: Eine Beantwortung dieser Teilfrage ist innerhalb 
des uns zur Verfügung stehenden Zeitraumes nicht 
möglich, da entsprechendes statistisches Material nicht 
vorliegt. 

Zu 7.: Die Problematik der Gefangenen mit sehr langer 
Strafdauer wird u . a . in der derzeit tagenden l(oordi
nierungskonfet'enz intensiv erörtert werden. Der Senat 1st 
ständig bemüht. die \'ollzugssituation des vorbezeichneten 
Personenkreises zu verbessern. 

Prof. Dr. )u1 ta l.imbach 
Senatorin flir Justiz 



§§ 4 Abs. 2 Satz 2, 56 Abs. 1, 82 Abs. 2 Satz 1, 101 
StVollzG (Harnanalysen als medizinische Untersuchungen 
nach § 101 Abs. 1 StVollzG) 

1. § 4 Abs. 2 Satz 2 StVollzG stellt keine Ermächtigungs
grundlage ftir die Anordnung einer Urinprobe dar. Viel
mehr ist eine solche Maßnahme nach § 101 Abs. 1 
StVollzG zu beurteilen. 

2. Bei einer chemisch-toxikologischen Untersuchung einer 
Urinprobe auf Betäubungsmittelrückstände handelt es 
sich um eine medizinische Untersuchung im Sinne des § 
101 Abs. 1 StVoUzG. die nicht mit einem körperlichen 
Eingriff verbunden ist. 

3. Der Anstaltsleiter darf nach § 101 Abs. 1 StVollzG zur 
Aufklärung eines konkreten Verdachts des Betäubungs
mittelmißbrauchs die Durchführung von Harnanalysen 
anordnen. Eine solche Maßnahme dient der Abwehr 
schwerwiegender Gefahren für die Gesundheit etwaiger 
Konsumenten und solcher Gefangener, die zum Konsum 
verleitet werden könnten. 

4. Der Anwendbarkeit des § 101 Abs. 1 StVollzG in 
solchen Fällen steht auch nicht der Umstand entgegen, 
daß der Anstaltsleiter mit seiner Anordnung neben der 
ihm nach § 56 Abs. 1 StVollzG vordringlich obliegenden 
Gesundheitsfürsorge zugleich Sicherheits- und Ordnungs
belange verfolgt. 

S. § 101 Abs. 3 StVollzG gilt nach seinem Sinn und Zweck 
in erster Linie für medizinische Zwangsuntersuchungen 
mit Eingriffscharakter. Die Vorschrift ist dementspre
chend auf Urinprobenabgaben nicht anwendbar. 

6. Einschränkungen der Grundrechte des Strafgefangenen 
sind nach den - verfassungsmäßigen - Eingriffser
mllcht,igungen des StVollzG zu beurteilen. Dies bedeu
tet. daß vom Strafgefangenen - anders als vom 
Beschuldigten (§ 81 a StPO) - eine in § 101 StVollzG 
vorgesehene "aktive" Mitwirkung gefordert werden 
kann. 

7. Weigert sich ein Strafgefangener entgegen einer nach 
diesen Grundsätzen rechtmllßigen Anordnung des 
Anstaltsleiters, eine Urinprobe abzugeben, verstößt er 
im Sinne des § 102 Abs. 1 StVollzG schuldhalt gegen 
seine Pflichten (§ 82 Abs. 2 Satz 1 StVollzG). 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 16. August 
1989 - 2 Vollz (Ws) 28/89 

Entnommen aus Zeitschrift fllr Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 39. jahrqan~. Heft 1, Seite 51 , Februar 1990 

tiAFTI\ECHT 

§ 10 StVollzG (Verlegung in den offenen Vollzug) 

OLG Frankfurt, Beschluß vom 23.ll . l989 - 3 \'ls 603/89 -

1. Nach der Vorschrift des § 10 Abs. 1 StVollzG steht 
dem Gefangenen im Fall seiner Eignung kein Rechtsan
spruch auf Unterbringung im offenen Vollzug zu, 
sondern lediglich ein Recht auf fehlerfreien Ermessens
gebrauch. 

2. Mit der Sollvorschrift wird angezeigt, daß den Voll
zugsbehörden nur ein enger Ermessensspielraum e~ge
räumt und generell nur in begründeten Ausnahmefa~n 
gestattet wird, einen für den offenen Vollzug geelg
neten Gefangenen im geschlossenen Vollzug unterzu
bringen. 

3. Die Kriterien des § 10 Abs. 1 StVollzG gelten auch für 
diejenigen Gefangenen. die zu längerfristigen Freiheits
strafen verurteilt worden sind und deren Aufenthalts
zeit im offenen Vollzug die Zelt von einem bz:W". zwei 
Jahren weit ilberschreiten kann. Die voraussi~tliche 
Vollzugsdauer darf aber bei der Prüfung der E1gnung 
berücksichtigt werden. 

4. Die Vollzugsbehörde darf sich fUr die Ablehnung der 
Verlegung in den offenen Vollzug nicht auf fehlende 
Unterbringungsmöglichkeiten berufen. Gegebenen!~ 
müßte bei Vorhandensein aller Voraussetzungen eme 
Verlegung in den offenen Vollzug einer anderen Justiz
vollzugsanstalt erfolgen. 

Mitgeteilt von Prof. Dr. Johannes Feest, FB 6, Universität 
Bremen, 2800 Bremen 33, Februar 1990 

StVollzG § 11 Abs. 1 (Gewährung einer Ausführung) 

1. Die Ablehnung einer Ausführung eines zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe Verurteilten seitens der Vollzugsbehörde 
unter Hinweis auf die Personallage in der Anstalt und 
den großen Krankenstand des allgemeinen Vollzugs
dienstes ist, wenn sie nicht nur fUr einen bestimmten 
Zeitraum erfolgt, nicht gerechtfertigt. 

2. Die AusfUhrung gern. § 11 Abs. l Nr. 2 StVollzG ist als 
Vollzugslockerung eigener Art eine eigenständige Be
handlungsmaßnahme, die mit Blick auf das Vollzugsziel 
und die Gestaltungsprinzipien des Strafvollzuges gerade 
dann sinnvoll sein kann, wenn die Voraussetzungen fUr 
weitergehende Maßnahmen wie Urlaub nicht vorliegen. 

OLG Frankfurt/M., Beschl. v. 26. 10. 1988 - 3 Ws 815/88 
(StVollzl 

Mitgeteilt von RA Christoph Nix, Gießen. 

Anm. d. Red.: Vgl. auch OLG Hamm NStZ 1988, m. Anm. 
Ma t"ke. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang, Heft 10, 
Seite ~~o. Oktober 1989 

'der Iichtblick' 35 



§ 109 StVoll.zG (Gerichtliche Überprüfbarkeil eines Ver
merks in den Gefangenenpersonalakten) 

Kammergericht Berlin. Beschluß vom 23.11.1989 - 5 Ws 
LL7/89 Vollz -

Sachverllalt: 

Der Gefangene behauptet, auf der ersten Seite seiner 
Gefangenenpersonalakte sei mit roter Schrift der Vennerk 
"Bn.!-Konsument" eingetragen. Dieser Vennerk sei falsch, 
da er, der Gefangene keine Strafe \vegen eines Vergehens 
gegen das Betäubungsmittelgesetz verbüße und seit Jahren 
kein Betäubungsmittel mehr genommen habe. Sein Antrag, 
den Leiter der JVA zur Entfemun~ des Vermerks zu ver
pflichten, wurde von der Strafvollstreckungskammer m\l der 
Begründung verworfen, der Vermerk entfalte selbst keine 
Rechtswirkung nach außen und sei daher keine 
"Maßnahme zur Regelung einer einzelnen Angelegenheu 
auf dem Gebiet des Strafvollzugs" <§ 109 Abs. 1 StVollzGJ . 
Das KG Berlin hat diesen Beschluß aufgehoben. 

1. Der Senat hält an seiner Rechtsprechung zu der recht
lichen Bedeutung von Vennerken der genannten Art in den 
Personalakten nicht mehr fest, soweit es um die hier zu 
beurteilende Einordnung eines Gefangenen in die Gruppe 
der BH-1- Konswnenten geht. F.s scheint ihm vielmehr 
geboten, dem betroffenen Gefangenen die Befugnis einzu
räwnen. die Rechtmäßigkeit dieser Eintragung unmittelbar 
gerichtlich überprüfen zu lassen. 

2. Der gegen einen Gefangenen bestehende Verdacht des 
Drogenkonsums findet nicht nur bei einzelnen ihn 
betreffenden konkreten Vollzugsmaßnahmen Berücksichti
gung. Vielmehr werden die dem Kreis der BTM
Konswnenten zugerechneten Gefangenen von den Anstalts
bediensteten erfahrungsgemäß allgemein mit gesteigerter 
Aufmerksamkeit beobachtet. Gegen die Benachteiligungen, 
die ihnen aus Lhrer Einordnung in diese Gefangenenkate
gorie erwachsen, können sie sich aber nach der bisherigen 
Rechtsprechung vor Gencht nur dann wehren, v.•enn die 
Vollzugsbehörde eine gegen sie gerichtete Maßnahme 
- zumindest auch - mit dem Verdacht des Drogenkonsums 
begründet hat. Der Rechtsschutz versagt dagegen i.n den 
sicherlich nicht ganz seltenen Fällen, in denen die Ent
scheidung der Vollzugsbehörde - bewußt oder unbewußt -
durch den Verdacht mitbeeinflußt worden ist, dies nach 
außen aber nicht deutlich wird. 

3. Die Strafvollstreckungskammer wird nunmehr zu prtifen 
haben, ob der Beschwerde!tihrer tatsächlich als BTM
Konswnent vennerkt ist und, falls dies zutrifft, ob die 
Anstaltsleitung für ihren Verdacht ausreichende Gründe 
besitzt. 

Mitgeteilt von Prof. Dr. johannes Feest, F'B 6, Universität 
Bremen. 2000 Bremen 33, März 1990 

§ 113 StVollzG, Art. 19 Abs. 4 a:; (Einwirkungsmöglichkeil 
des Gerichts gegenüber Behörden, die rechtskräftigen Ent
scheidungen nicht nachkommen) 

OLG Celle, Beschluß vom 28.11.1989 - 1 Ws 343/89 StVollz 

1. Nach Art. 19 Abs. 4 a:; steht gegen Rechtsverle t zung en 
durch die öffentliche Gewalt der Rechtsweg offen. Die 
Verfassung gewährleistet damit einen "effe ktiven" 
Rechtsschutz (vgl. BVerfGE 35, 274). Das gilt auch für 
den Strafvollzug. 

2. Dies hat zur Folge, daß ein folgenloses Uegenlassen 
d es An trages des Gefangenen durch die Vollzugsanstalt 
nicht hingenommen werden kann, und zwar auc h dann 
nicht, wenn bereits ein Geric htsbeschluß mit der Ver
pflic h tung zu neuer Bescheidung vorliegt. Die bloße 
Möglichkeit, Dienstau fsich ts beschwerde zu erf1e ben, 
e rfüllt das Gebot eines effektiven Rechtsschutzes 
gerade nicht (a. A. OLG Ha.mm 6/87, S. 5). 
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3. Eine entsprechende Anwendung des § 172 VwGJ kommt 
allenfa11s dann in Betracht, wenn alle anderen Möglich
keit en des Rechtsschutzes ausscheiden. 

4. Nach einer gerichtlichen Verpflich tung des Vollzuges 
zur Neubescheidung ist ein Vornahmeant rag nach § 113 
zulässig. Es ist nämlich nicht über denselben Gegen
stand noch einmal zu entscheiden. Gegenstand der 
ersten Entscheidung war vielmehr zumeist ein bestimm
t er vorliegender Justizverwaltungsakt, Gegenstand des 
neuen Antrages a uf gerichtliche Entscheidung ist dage 
gen in erster Linie die Re chtmäßigkei t des weiteren 
Liegenlassens des ursprimgliche n Antrages nach Auf
hebung seiner Ablehnung. 

Mitgeteilt von Prof. Dr. johannes Feest, FB 6, Universität 
Bremen, 2000 Bremen 33, März 1990 

StPO §§ 112, 116, 120 (Unverhältnismäßigkeit der Unter
suchungshaft) 

Ist bei. einem in Untersuchungshaft befindlichen Angeklag
ten zu erwarten, daß infolge einer Aussetzung des Straf
restes einer noch nicht rechtskräftigen Freiheitsstrafe nur 
noch ein Strafrest von 5 1/2 Monaten zu verbüßen ist, 
darf die Untersuchungshaft nicht weiter vollzogen werden, 
weil die verbleibende Zeit für Resozialisierungsbemtihungen 
im Rahmen des späteren Strafvollzugs bewahrt werden 
muß. 

OLG Bamberg, Beschluß vom 19.!.1989 - Ws ll.ß/89 

Aus den Gründen: 

Die Außervollzugsetzung des Haftbefehls erfolgt, weil der 
Angeklagte. der zu 2 Jahren und 3 Monaten Freiheits
strafe verurteilt wurde, sich bereits seit 1.3.1988 durch
gehend in Untersuchungshaft befindet. Da bei dem erst
mals zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Angeklagten der 
in der Untersuchungshaft nicht unangenehm auffiel. mit 
großer \vahrscheinlichkeit Aussetzung des Strafrestes nach 
§ 57 1 StGB zu erwarten ist, steht zur Zeit nur noch ein 
zu verbüßender Strafrest von fünfeinhalb Monaten mit Ge
wißheit fest . 

Dieser darf nicht weiter durch Untersuchungshaft. m der 
auf den Angeklagten nicht gezielt bessernd eingewirkt 
werden darf, verbraucht werden. Soll der Hauptzweck des 
Strafvollzugs ( § 2 S. l StVollzG) nicht unterlaufen 
werden. so muß die restliche Zeit für Resozialisierungsbe
mühungen bewahrt werden. Dies bedingt, daß der Vollzug 
der Untersuchungshaft beendet und der auch vom Senat 
weiterhin bejahten F1uchtgefahr durch andere - zwangs
läufig mildere - MiHel begegnet \O:ird. Dies hat der Senat 
durch die in Ziffer 2 des Tenors angeordneten. vom Ange
klagten weitgehend selbst vor~eschlagenen Auflagen 
getan. 

Mitgeteilt von RiOLG Harald Schütz, Bamberg. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 9. Jahrgang. Heft 11 , 
Seite !86. November 1989 



§§ 11 Abs. 2, 115 Abs. 4 Satz 1 StVollzG (Reduzierung 
des Eleurteilungsspielraumes und des Ermessens auf Null) 

OLG Celle. Beschluß vom 17.7. 1989 - 1 \vs 200/89 StVollz 

1. Sowohl für die Anwendung des Beurteilungsspielraumes 
als auch für die Ausübung des Ermessens ist anerkannt, 
daß sich beides im Einzelfall "auf Null" reduziere n 
kann. 

2. Vo[Verurteilung en und etwaige frühere negative Verhal
tensweisen dürfen nur dann als belastend herange
zogen werden, wenn sie im Zusanunenhang mit einer 
neueren Tat negative Schlußfolgerungen gestatten. 

Mitgeteilt von Prof. Dr. johannes Feest. FB b . Universität 
Bremen, 2800 Bremen 33. februar 1990 

§ 39 Abs. 2 StVoll2.G (Selbstbeschäftigung außerhalb der 
\nstaltl 

OLG Celle, Beschluß vom 20.2.1989 - 1 \•ls 6/89 (StVollz) 

1. Wenn die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 vorliegen, 
läßt § 39 Abs. 2 StVollzG eine Selbstbeschäftigung 
auch außerhalb der Anstalt zu. 

2. Ziel des Strafvollzuges ist es, den Gefangenen auch 
auf das Berufsleben in der späteren Freiheit vorzube
reiten. Das kann aber nicht anders geschehen als 
durch weitgehende Rücksichtnahme auf seine Fähig
keiten und seinen beruflichen Ausbildungsstand.. Deshalb 
kann es nicht das Vollzugsziel für einen bislang frei
beruflich Tätigen sein, üm in der Ausübung einer 
unte rgeordnete n Tätigkeit ohne eigene Verantwortung 
zu üben. 

3. Selbstbeschäftigung i. S. des § 39 Abs. 2 StVoll2.G kann 
deshalb nur bedeuten, daß sich der Gefangene, wenn er 
diese Voraussetzungen erfUllt, auch beruilich selbstän
dig betätigen kann. und zwar auch außerhalb der 
Anstalt. wie es den späteren Gegebenheiten nach der 
Ent lassung entspricht. 

4. Der Senat hält die Auslegung des § 39 Abs. 2 StVollzG 
durch das OLG Hamm (StV 1987, 260 m. Anm. Däubler) 
für zu eng und legt die Sache dem Bundesgerichtshof 
zur Entscheidung der folgenden Frage vor: "Läßt § 39 
Abs. 2 StVollzG eine Selbstbeschäftigung außerbalb der 
Anstalt zu?". 

Mitgeteilt von Prof. Dr. Johannes Feest, FB 6, Universität 
Bremen, 2800 Bremen 33, Februar 1990 

§§ 43, 51 StVollzG, §§ 850, 850 c ZPO (Pfändungsschutz 
fUr Arbeitsentselt) 

Das Arbeitsent~elt des Gefangenen ist als Arbeitsein
kommen im Sinne des § 850 ZPO anzusehen. Dementspre
chend ist sein Eigengeld, soweit es aus dem ihm zustehen
den Arbeitsentgelt stammt, gemäß § 850 c unpfändbar. 

Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom 6. Juli 1989 
- 2 0 83/89 -

Aus den Gründen: 

Die Klage ist unbegründet. Das Eigengeld des Streitver
kUndeten ist, soweit es aus dem ihm zustehenden Arbeits
ent~elt stammt, gemäß § 850 c ZPO unpfändbar. 

Das .6.rbeitsentgelt, das der Strafgefangene gemäß § L.3 
Strafvollzugsgesetz beanspruchen kann. darf gemäß § 850 
ZPO nur nach :.taßgabe der §§ 850 a bis 850 k 7PO 
gepfändet werden. Daß das Arbeitsentgelt des Gefangenen 
ab Arbeitseinkommen i. S. d . 850 ZPO anzusehen ist, 
ergibt eine am Willen des Gesetzgebers orientierte Aus
leQun'l dieser Vorschrift: Intention des Strafvollzugs-

gesetzes nämlich ist eine möglichst weitgehende Anglei
chuns der tatsächlichen und rechtlichen Verhaltnisse, 
denen der Strafgefangene unterliegt, an die außerhalb 
des Vollzugs gegebenen Bedingun~en (OLG Celle, f\!StZ 81, 
78 f. , m. Nachw. zu den Geset zesmaterialien): der 
Ge fangene soll, soweit nicht unabdingbare Er fordernisse des 
Vollzugs entgegenstehen, dem freien Arbeitnehmer gleich
gestellt werden (Calliess/Müller-Dietz, StVollzG, l.. Aufl .. 
§ L3 Anm. 1} . Eine - mit der besonderen Situation des 
Strafgefangenen begrundete - restriktive Interpretation 
der Pfändungsschutzbestimmungen fUr Arbeitseinkommen 
liefe dieser Zielset zung zuwider. Etwas anderes ergibt 
sich auch nicht aus der von der Klägerin angeführten 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (Nj\\1 82. 
1583). Dort ist lediglich ausgeführt, daß eine solche ein
engende Auslegung nicht willkürlich (und daher grund
gesetz\olidrig) ist; ob diese oder die hier vertretene Auf
fassung richtig ist und der Intention des Gesetzgebers 
entspricht, ist ausdrücklic h offengelassen. Schließlich 
kann auch in den Pfändungsbeschrä.nkungen, die in § 51 
StVollzG normiert sind, keine abschließende, die Bestim
mungen der ZPO ausschließende Regelung gesehen werden; 
hier ist vielmehr ein zusätzliches Pfändungsverbot aufge
stellt, das den allgemeinen Pfändungsschutz nicht etwa 
ersetzen, sondern - weil die besondere Situation des Ge
fangenen eine Ausweitung des Pfändungsschutzes für das 
sogenannte Gberbrückungsgeld erfordert - ergänzen soll. 

Unterliegt somit das Arbeitsentgelt des StrafgeFangenen 
den Pfändungsschutzvorschriften der ZPO, so kann auch 
derjenige Teil des - grundsätzlich frei pfändbaren -
Eigengeldes ( § 52 StVollzG) . der aus dem Arbeitsentgelt 
stammt. nur im Rahmen dieser Bestimmungen gepfändet 
werden. Da das dem Str eitverkünde ten zustehende 
Arbeitsentgelt unstreitig unter den in § 850 c ZPO aufge
stellten Pfändungsgrenzen liegt , ist sein Eigengeld inso
weit unpfändbar, die Klage somit abzuweisen. 

Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91. 708 Nr. 
11, 713 ZPO. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und StraJ
fälligenhilfe, 39. Jahrgang, Heft l , Seite 55, Februar 1990 

§ 10 StVoll2.G (Vermittlung von Büchern im Leihverkehr} 

Die Entscheidung der Anstalt, die Fernausleihe von 
Büchern bei privaten Einrichtungen nicht mehr zuzulassen, 
sondern durch Vermittlung Uber die Stadtbibliothek abzu
wickeln, betrifft allein organisatorische Fragen und 
schränkt das Recht des Gefangenen nicht ein, nac h seinem 
Bedarf und seiner Auswahl Bücher kommen zu lassen und 
zu lesen. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom L. . November 
1988 - 2 Vollz (\oJs) 75/88 -

Entnommen aus Zeitschrift .für Strafvollzug und Straf
fcilligenhilfe, 39. Jahrgang, Heft l , Seite 55, Februar 1990 

§§ 71, 72 StVoll2.G (Aufwendung zur Sicherstellung der 
Habe) 

Die Justizvollzugsanstalt ist wenigstens dann nicht ver
pflichtet, für die durch Sicherstellung und Transport der 
Habe eines Gefangenen entstehenden Kosten aufzukommen, 
wenn der Gefangene zunächst genügend eigene Geldmittel 
zur Verfügung hatte. 

Beschluß des Hanseatischen Oberlandesgerichts Harnburg 
vom 7.6.1989 - 3 Vollz {\"s) 8/89 -

Entnommen a us Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 38. Jahrgang. Heft t. . Seüe 2L9. Au~ust 1989 
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Chancengleichheit 
Der Einstieg in die elektronische 
Datenverarbeitung oder in eine com
puterbezogene Ausbildung fUr Straf
gefangene werden in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel nicht angeboten. 
Streben Strafge fangene eine der
artige Ausbildung auf eigene Kosten 
(Fernlehrgänge) und mit eigenem 
Gerät an, stoßen sie auf Widerstand 
bei der Anstaltsleitung (siehe S. 27), 
wenn sie den fUr ihr Studium not
wendigen Rechner auf dem Haftraum 
haben wollen. Allerdings gilt das 
nicht für alle Gefangene! 

Wenn ein Gefangener eine EDV-Aus
bildung anstrebt und gleichzeitig in 
einem Arbeitsbetrieb (JVZ) zum 
Nutzen der Anstalt computergesteu
erte Maschinen bedient, bekommt er 
seinen Rechner auch auf den Haft
raum. ln diesem Fall - oder wenn der 
Gefangene in der SothA unterge
bracht ist - gibt es seitens der 
Anstaltsleitung keinerlei Bedenken, 
daß die Sicherheit und die Ordnung 
der Anstalt in Gefahr sind. 

Wenn es nur zum Vorteil der Voll
zugsanstalt ist. gibt es offensichtlich 
keine Sicherheitsbedenken. Ebenso 
offensichtlich ist aber auch, daß 
hier gegen den Grundsatz der Gleich
behandlung eklatant verstoßen wird. 
Hier werden neben den verfassungs
mäßigen Rechten der Bundesrepublik 
Deutschland die Menschenrechte 
gemäß der Erklärung der Vereinten 
Nationen sowie die Berufspflicht en 
der Bediensteten (hier: Anstalts
leitung) verletzt. 

Artikel 7 (Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte) : Alle Menschen sind 
vor dem Gesetz gleich und haben ohne 
Unterschied Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz. Alle haben 
Anspruch auf gleichen Schutz gegen 
jede unterschiedliche Behandlung 
( ... ) . 
Artikel 26: jeder Mensch hat das 
Recht auf Bildung. {. .. ) Die Aus
bildung soll die volle Entfaltung 
der menschlichen Persönlichkeit und 
die Stärkung der Achtung der Men-

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE BERLIN 

Wir bieten an 

Beratung für Straffällige und deren Familienangehörige, Freunde und Bekannte in 
Form von Einzel- und Gruppengesprächen, für Personen. die 

-noch länger inhaftiert sind 

- vor der Entlassung aus der Strafhaft stehen (unser Vorschlag: melden Sie sich 
möglichst bereits 12 Monate vor der Entlassung) 

- als Regelurlauber eine Gästewohnung benötigen 

- unter Bewährung stehen 

- bereits aus der Haft entlassen sind 

-von einer Inhaftierung bedroht sind 

- ihre Geldstrafe nicht bezahlen können 

-verschuldet sind 

Gruppenangebote für Inhaftierte, speziell zur 'lorbereitung der Entlassung, sozial
therapeutische Gruppen, auch für Entlassene, sowie Hilfen für 
Angehörige bitte erfragen! 

Informationsbroschüre .,wohin, was tun?" anfordem 1 
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sehenrechte und Grundfreiheiten zum 
Ziele haben {. .. ). 

"Die Bediensteten der Vollzugsans tal
ten müssen sich immer bewußt sein, 
daß jeder von ihnen neben seinen 
besonderen Aufgaben dazu mitberufen 
ist. die Aufgaben des Vollzuges ( § 2 
StVollzG) zu verwirklichen. 

Sie sollen durch gewissenhafte 
Pflichterfüllung und durch ihre 
Lebens führung vorbildlich wirken und 
so die Gefangenen nicht nur durch 
Anordnungen, sondern durch eigenes 
Beispiel zur Mitarbeit im Vollzug und 
zur geordneten Lebensführung hin
führen" - (aus Dienst- und Sicher
heitsvorschriften für den Strafvoll
zug) . 

\>la s tut eigentlich die Aufsichts
behörde? Nichts! Denn auch der Auf
sichtsbehörde - der Sena tsverwaltung 
für Justiz - sind diese Mißstände 
nicht unbekannt. 

Und wer hat die Aufsicht über die 
Aufsichtsbehörde?? - kali-

Arbeiterwohlrahn der S1ad1 Berlin e. V. 

Cari1asverband für Berlin ~ V 

Diakonisches Werk Berlin e \' 
S1ra!fiilligen- und Bewährungshilfe e \ 

Sprechzeiten in der Beratu ngsstelle : 

Montag, Dienstag. Donnerstag 9-16 Uhr 
Freitag 9-12 Uhr 
und' nach Vereinbarung 

Beratung bei Geldstrafen: 

Mo ntag. Dienstag, Donnerstag 
und Freitag 9-12 Uhr 

Sprechzeiten in den Haftansta lten : 

Tegel, Plötzensee (Jugendliche und 
Frauen) nach Vereinbarung über Vor
melder, Briefe oder telefonisch bzw. 
über ihren Gruppenleiter 

Bundesallee 42 (U-Bahn Berliner Straße) 
1000 Berlin 31 
Telefon 86 05 41 



Buch 
Verlag Kiepenheuer & Witsch 
Rondoder Straße 5 
5000 Köln 51 

]ohn le Carre 

Das Rußland- Haus 

Bartholomew Scott Blair, genannt 
Barley, ist ein englischer Verleger 
und Liebhaber russischer Literatur 
und Lebensweise. Barley fährt regel
mäßig zu den Buchmessen nach 
Moskau. Dort lernt er "Goethe" 
kennen, einen Physiker aus der 
Rüstungsindustrie. 

Barley und "Goethe" sprechen aber 
nicht nur über Glasnost. Drei dicke 
Notizbücher werden nach London ge
schmuggelt. Barley soll das Material, 
das u. a . Zeichnungen und Lagepläne 
von Raketen und Basen beinhaltet, 
als Buch herausbringen. Aber die 
Notizbücher von "Goethe" gelangen 
in die Hände des britischen Geheim
dienstes, ins Rußland-Haus. und lösen 
dort hektische Betriebsamkeit auf 
allen Ebenen aus. 

Die aufregende Geschichte des Ver
legers, der zum Spion wird, fasziniert 
durch Episodenreichtum und genaue 
Milieubeschreibungen. Ein Buch voller 
Spannung und Komik, das unvergeß
lich bleibt durch Figuren wie 
"Goethe" und Barley und ihre Gegen
spieler, die grauen Männer aus dem 
Rußland-Haus. 

Hoffmann und Campe 
Paßmoorweg 5 
2000 Harnburg 60 

Horst-Eberhard Richter 

Die hohe Kunst der Korruption 

-rdh-

Ein Berater von politischen FUhrungs
kräiten vermittelt in diesem Buch 
seine Erkenntnisse. Mit eindringlichen 
Ratschlägen wendet er sich an die 
Mächtigen und Einflußreichen: Vor 
hundert Jahren habe Freud zur Be
freiung der Sexualität aufgerufen. 
Jetzt sei die allzu lange verfemte 
Korruption an der Reihe, der Ver
drängung entrissen und rehabilitiert 
zu werden. Ohne Korruption, ohne 
intrigantes Zusammenspiel von Geld 
und Politik, ohne systematische Mani
pulation sei keine moderne Gesell
schaft mehr regierbar. 

Geschildert wird die Schwierigkeit 
der Herrschenden, das Volk eine aus 
Disziplingründen notwendige \1oral zu 

lehren, aber diese selbst nicht zu 
befolgen. Fazit: Ftir einen weiteren 
expansiven Fortschritt in riskanten 
Hochtechnolegten und in der 
Rüstungsmodernisierung hängt alles 
davon ab, ob eine standhafte, 
korruptionskundige Männerelite sich 
des Aufstandes der irrationalen öko
pazifistischen Frauen wird erfolgreich 
erwehren können. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
8000 München 19 

Karlludwig Opitz 

-rdh-

Das Pfandhaus der GlUckseligkeit 

Han muß das Leben feiern wie es 
kommt, lautet die Maxime von Hugo 
Wiesella. Entsprechend haut er auf 
die Pauke: Was kost' die Welt, und 
wenn alles in Scherben fällt, dann 
gehn wir zugrunde aber vor
nehm 

Den Krieg Uber bunkert \\'iesella 
wegen Entfernung von der Truppe im 
Zuchthaus, den ausbrechenden 
Frieden geht er als Franziskaner
bruder an, die Taschen voll gestoh
lenem Gold und Brasilzi.garren. Die 
Jahre danach sehen ihn als Importen
Händler in Gamaschen, als Kompagnon 
eines Schränkers, als strammen Maxe 
im Milieu, als ~öchtegern-Schieber, 
der die Zeichen der Zeit falsch 
deutet und eine Pleite baut. 

Der Held ist sozusagen ein Mann mit 
Eigenschaften, ein Otto Normalver
braucher, der angesichts ins Rutschen 
gekommener Sitten seine eigenen 
Spielregeln mitbringt. Und das S<;hafft 
Kurzweil. Spannung, \'litz und befrei
endes Lachen. 

Verlag Kiepenheuer & \'litsch 
Rondorfer Straße 5 
5000 Köln 51 

Martin Ahrends 

Mein Leben, Teil Zwei 

-rdh-

Mit vielen ehemaligen DDR-Bürgern 
aller Alters- und Berufsgruppen hat 
der Journalist Martin Ahrends Gesprä
che über ihre Vergangenheit und 
ihr "zweites Leben" in der BRD ge
führt. 

kritik 
ln den bundesdeutschen Medien 
tauchte das Thema der Aussiedler 
meist nur dann auf, wenn prominente 
Künstler oder Sportler die DDR ver
ließen. Kaum jedoch erfährt man 
etwas Uber den oft a.ramatischen 
Bruch, den für die meisten "Ausrei
senden" der Übergang in den Westen 
noch nach Jahren bedeutet: Konfron
tation mit einer völlig unbekannten 
Realität, soziale Entwurzelung, der 
abrupte Wechsel zwischen entgegen
gesetzten Gesellschaftssystemen, 
beruflicher Neuanfang usw. 

Diese Gespräche mit ehemaligen DDR
Bürgern lesen sich spannend wie 
Romane und ergeben nicht zuletzt 
für den bundesdeutschen Leser einen 
Oberraschend "fremden" Einblick auf 
das eigene Land. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
8000 München 19 

Tom Clancy 

-rdh-

Der Kardinal im Kreml 

\'iie bisher kein anderer Autor, ver
steht Tom Clancy es, die faszinie
rende High-Tech-Welt als Spannungs
träger in eine dramatische Handlung 
einzubringen, die den Leser nicht 
mehr losläßt. Der amerikanische 
Thriller-Spezialist beschreibt in 
seinen Romanen neueste Technologie, 
die viele Fachleute als geheime Ver
schlußsache betrachten. Seine Kriti
ker würden ihn am liebsten wegen 
Geheimnisverrats vor ein Kriegs
gericht stellen, meinte "Der Spiegel" 
dazu. 

"Der Kardinal im Kreml" - auch ein 
Erfolg wie Clancys Erstling "Jagd auf 
Roter Oktober" - beinhaltet Tat
sachen, die die Fachwelt staunen 
lassen. Woher kennt der Autor z. B. 
die exakten Koordinaten eines 
sowjetischen Laserstandorts, der von 
der ClA als top secret behandelt 
wird? Die einzig wirksame Gegenwaffe 
der Ame~ner gegen den Super
Laser ist der "Kardinal", ein höchst
~angiger Maulwurf im Kreml. 

Der Laser muß ausgeschaltet werden. 
Qafür wird ein Unternehmen gestar
tet, das wiederum nur ein Clancy 
derart detailgerecht inszenieren 
kann, daß es dem Leser die Sprache 
verschlägt. Nicht umsonst benutzen 
schließlich US-Militärakademien 
Clancys Romane als Lehrmaterial 
(Newsweek) . 

- rdh-
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